
Liebe Leserin, lieber Leser, 

zum Jahresauftakt möchten wir unsere Artikelreihe „Daten und Dokumente im Le-
benszyklus des FM“ mit den letzten beiden Artikeln abschließen. Während in Teil 3 die 
produktbezogenen Blätter der GEFMA 922 aufgegriffen werden, die sich als Grundlage 
für die Erstellung von Lebenslaufakten eignen, behandelt Teil 4 der Reihe das Thema 
Bauprodukte und berichtet über den aktuellen Zwischenstand des GEFMA 922-301 
Verzeichnisses. 

Wie verhält es sich mit der Wirksamkeit von Honorarvereinbarungen, wenn die nach 
HOAI berechneten Mindestsätze unterschritten werden? Unser Beitrag greift ein Urteil 
des Oberlandesgerichtes Naumburg auf und beleuchtet sowohl den Sachverhalt als 
auch die Entscheidung.

Stetige Kostensteigerungen sind auch bei Mietverhältnissen häufig Grund für Streitigkei-
ten, insbesondere bei der Betriebskostenabrechnung. Jedes Jahr aufs Neue birgt diese ein 
hohes Konfliktpotenzial, das jedoch vermieden werden kann. Wir berichten in unserer 
Ausgabe über Entscheidungen des BGH und zeigen mögliche Konfliktfelder auf.

Abschließend möchten wir Sie noch auf das wichtigste Event der FM-Branche hin-
weisen: die Messe INservFM sowie die parallel unter unserer Leitung stattfindende  
6. Bundesfachtagung Betreiberverantwortung. 

Wir laden Sie herzlich ein, uns vom 21. bis 23. Februar 2017 in Frankfurt an unserem 
Messestand zu besuchen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um mit uns zu unseren Rechts-
beratungsleistungen und zu REG-IS, unserem Regelwerks-Informationssystem für die 
FM-Branche, ins Gespräch zu kommen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Martin Wambach    Jörg Schielein
Geschäftsführender Partner  Partner
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Ende September 2016 wurden folgende fünf weitere Blätter 
veröffentlicht:

 > GEFMA 922-334 Türen, Tore und Fenster

 > GEFMA 922-362 Natürliche RWA-Anlagen

 > GEFMA 922-412 Trinkwasser-Installationen

 > GEFMA 922-434 Kälteanlagen

 > GEFMA 922-461 Aufzugsanlagen

Die letzten drei Ziffern der Blattnummern stehen dabei jeweils 
für die Ordnungsnummer dieses Bauelements (in Anlehnung an 
DIN 276-1). Es handelt sich um produktbezogene Verzeichnis-
se, die beispielhaft diejenigen Daten und Dokumente auflisten, 
die gemäß einschlägigem Regelwerk im Laufe des Lebenszyklus 
dieser Bauelemente zu erstellen und bereitzuhalten sind, soweit 
dies gesetzlich gefordert und/oder im Einzelfall vertraglich ver-
einbart ist. 

Die in den fünf Blättern behandelten Bauelemente fallen in fol-
gende Produktkategorien (gemäß EU-Recht):

Facility Management

 > Daten und Dokumente im Lebenszyklus des FM (Teil 3)

Von Ulrich Glauche

 > Bauprodukte (i.S. der EU-Bauprodukte-VO (EU) 305/2011),

 > Maschinen (i.S. der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG),

 > Druckbehälter (i.S. der EU-Druck-behälterrichtlinie 2014/29/EU),

 > Druckgeräte (i.S. der EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU),

 > Elektrische Betriebsmittel (i.S. der EU-Niederspannungsricht-
linie 2014/35/EU),

 > Aufzüge (i.S. der EU-Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU).

Die genannten EU-Bestimmungen haben hierbei eine hohe Be-
wandtnis, weil sich dort (und in den jeweils zugeordneten harmo-
nisierten EN-Produktnormen) detaillierte Anforderungen hinsicht-
lich Produktkennzeichnung, Zulassung und produktbegleitender 
Dokumentation (darunter sog. ‚Benutzerinformationen‘) finden.

Ordnungsrahmen

Für die Erstellung sämtlicher Verzeichnisse GEFMA 922-1ff. wur-
den Daten und Dokumente – soweit möglich – Facilities und 
Services zugeordnet (vgl. Abb. 2 und 3 in Teil 1 der Artikelreihe), 
wodurch sich zunächst ein Ordnungsrahmen für die Dokumente 
in Form einer Matrix oder eines zweiachsigen Koordinatensystems 
ergibt (Abb. 1):

Die Teile 1 und 2 dieser Artikelreihe behandelten die ersten Blätter von GEFMA 922:2016, die als Grundlagenarbeiten zum 
Thema ‚Daten & Dokumente im Lebenszyklus des FM‘ angesehen werden können. Teil 3 beschäftigt sich nun mit zwei von fünf 
produktbezogenen Blättern der GEFMA 922, die als Grundlage für die Erstellung von Lebenslaufakten geeignet sind.

Abb. 1: Ordnungsrahmen für Daten & Dokumente
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Beispielsweise wurden sämtliche im Zuge der Arbeiten an GEF-
MA 922 identifizierten Daten und Dokumente, die sich auf Tü-
ren, Tore und Fenster beziehen, entsprechend der Zeile 334 der 
Facilities zugeordnet. Unter Einbeziehung aller Bauarten von 
Türen, Toren und Fenstern ergeben sich dabei über 80 Doku-
mente, was schon aus Gründen der Übersichtlichkeit eine wei-
tere Untergliederung als sinnvoll erscheinen lässt. Diese zweite 
Untergliederung erfolgt dann nach der Zeitachse der Lebens-
zyklusphasen und Prozesse, bei denen die Dokumente erstellt 
werden bzw. erstmals in Erscheinung treten. Auf diese Weise 
können dann zu diesem und jedem anderen Bauelement/Fa-
cility die jeweils zugeordneten Dokumente in chronologischer 
Reihenfolge einsortiert und abgerufen werden. Somit können 
diese Verzeichnis auch als Grundlage für die Erstellung von pro-
duktspezifischen Lebenslaufakten dienen.

GEFMA 922-334 Türen, Tore und Fenster

In der DIN 276-1 bezeichnet die Kostengruppe (KGr.) 334 Au-
ßentüren und -fenster. Für die Zwecke der GEFMA 922 wird kei-
ne Abgrenzung gegenüber Innentüren und -fenstern (KGr. 344) 
vorgenommen, und es werden jegliche Bauarten betrachtet 
(manuelle, selbstschließende und kraftbetätigte, Drehflügel-, 
Faltflügel-, Schiebe- und Karusselltüren, Roll-, Sektional-, Kipp- 
und Schiebetore, jeweils mit oder ohne Brand-/Rauchschutzei-
genschaften, mit ggf. angebauten Feststelleinrichtungen sowie 
jegliche Fenster).

Bei der Lebenszyklusbetrachtung ist zwischen dem Produktle-
benszyklus der Bauprodukte und dem Objektlebenszyklus des 
Bauwerks, in das sie eingebaut werden, unterschieden. Hin-
sichtlich dem Zeitpunkt der Entstehung der Daten und Doku-
mente über den Objektlebenszyklus ergibt sich dann folgende 
Verteilung:

Abb. 2: Anzahl von Dokumenten über Türen, Tore und Fenster nach LzPh.

Während der Konzeptions- und Planungsphase von Bauwerken 
(LzPh. 1 u. 2) fallen Türen, Tore und Fenster ins Leistungsbild der 
Objektplanung/Gebäude und Innenräume (§ 34 i.V.m. Anlage 
10) der HOAI. Dort sind Türen, Tore und Fenster zwar in den 

Planungsunterlagen (z.B. Raumbuch, Kostenermittlungen, Tür-
listen etc.) berücksichtigt und überall enthalten, jedoch sind die 
Daten zu diesem Zeitpunkt noch herstellerneutral und dement-
sprechend unkonkret.

Während der Herstellungs- und Errichtungsphase (LzPh. 3) sind 
die EU-BauPVO sowie (je nach Bauart und Antrieb) die EU-Ma-
schinen- und EU-Niederspannungs-RL inkl. der jeweiligen Um-
setzungsbestimmungen, die DIN 18355 (Tischlerarbeiten), DIN 
18357 (Beschlagarbeiten) und DIN 18360 (Metallbauarbeiten) 
VOB/C ATV sowie weitere Produkt- und Verarbeitungsnormen 
einschlägig. Auf diesen Grundlagen sind die Produktdaten und 
Produktdokumente geschuldet, die auch für den späteren Be-
trieb (inkl. Instandhaltung und wiederkehrender Prüfungen) 
von hoher Bedeutung sind.

Die elektrischen Anlagenteile von kraftbetätigten Türen, Toren 
und Fenstern sind im Wesentlichen nach VDE zu dokumentieren.

In der Betriebs- und Nutzungsphase (LzPh. 6) entstehen u.a.:
 > Gefährdungsbeurteilungen (nach § 3 ArbStättV),

 > Aufzeichnungen über Routineprüfungen der Feststellanla-
gen (nach EN 14637 bzw. DIBt-Feststellanlagen-RL),

 > Instandhaltungsdokumentation für Feststellanlagen (DIN 
14677),

 > Nachweise der Prüfung kraftbetätigter Türen und Tore (ASR 
A1.7, DGUV-I 208-022, DGUV-G 308-006),

 > Eintragungen in Prüfbücher für Türen und Tore (EN 16005, 
EN 12635),

 > Aufzeichnungen und Berichte über die Prüfungen der elekt-
rischen Teile (DGUV-V3, VDE 0105),

 > etc.

Insgesamt werden in GEFMA 922-334  84 Dokumente verzeichnet. 

GEFMA 922-461 Aufzugsanlagen

Während der Konzeptions- und Planungsphase fallen Aufzugs-
anlagen ins Leistungsbild Fachplanung/Technische Ausrüstung 
(§ 55 i.V.m. Anlage 15) der HOAI und sind nach den dortigen 
Bestimmungen zu dokumentieren.

Während der Herstellungs- und Errichtungsphase sind (je nach 
Ausführung des Aufzugs) die EU-Aufzugs-RL oder die EU-Ma-
schinen-RL inkl. der jeweiligen Umsetzungsbestimmungen, die 
DIN 18385 (Aufzugsanlagen, Fahrtreppen und Fahrsteige sowie 
Förderanlagen) VOB/C ATV sowie weitere Normen einschlägig.
Die elektrischen Anlagenteile eines Aufzugs sind im Wesentli-
chen nach VDE zu dokumentieren.

Aufzugsanlagen mit hydraulischen Antrieben fallen zusätzlich 
unter die Bestimmungen der Länder-VAwS-Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.
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Analog zu den anderen 
produktbezogenen Blät-
tern der GEFMA 922 er-
weist sich auch hier, dass 
die Produktdaten und 
Produktdokumente des 
Herstellers bzw. Monta-
gebetriebs für den spä-
teren Betrieb wesentlich 
sind, darunter Anleitun-
gen für Bedienung und 
Instandhaltung sowie 
das Protokoll über die 
Einweisung der beauf-
tragten Personen.

In der Betriebs- und Nut-
zungsphase (LzPh. 6) 
entstehen u.a.:

 > Gefährdungsbeurtei-
lungen (nach § 3 Be-
trSichV und TRBS 2181),

 > Benennung beauftragter Personen nach TRBS 3121 (früher: 
Aufzugswärter),

 > Notfallplan (BetrSichV),

 > Aufzeichnungen durchgeführter Kontrollen und deren  
Ergebnisse (TRBS 3121),

 > Prüfbescheinigungen der ZÜS,

 > etc.

Abb. 3: Anzahl von Dokumenten über Türen, Tore und Fenster nach LzPh.

Insgesamt werden in GEFMA 922-461 112 aufzugsbezogene 
Dokumente aufgelistet. Der zweiseitige Anhang gibt eine Über-
sicht darüber; Abb. 4 zeigt einen Auszug daraus.

Die jetzt veröffentlichten produktbezogenen Blätter der GEFMA 
922 sollen beispielhaft aufzeigen, welche Auswertungsmög-
lichkeiten bestehen; es ist derzeit jedoch nicht geplant, weitere 
Blätter für einzelne Bauelemente herauszugeben.

Quellen:
 > GEFMA 922-334 Daten und Dokumente im Lebenszyklus 

des FM; Türen, Tore und Fenster; Stand 2016-09; GEFMA 
e.V.

 > GEFMA 922-362 Daten und Dokumente im Lebenszyklus 
des FM; Natürliche RWA-Anlagen; Stand 2016-09; GEFMA 
e.V.

 > GEFMA 922-412 Daten und Dokumente im Lebenszyklus 
des FM; Trinkwasser-Installationen; Stand 2016-09; GEFMA 
e.V.

 > GEFMA 922-434 Daten und Dokumente im Lebenszyklus 
des FM; Kälteanlagen; Stand 2016-09; GEFMA e.V.

 > GEFMA 922-461 Daten und Dokumente im Lebenszyklus 
des FM; Aufzugsanlagen; Stand 2016-09; GEFMA e.V.

Kontakt für weitere Informationen:

Ulrich Glauche
Diplom-Ingenieur (FH)
Tel.:  +49 (9 11) 91 93-35 57
E-Mail: ulrich.glauche@roedl.com

Abb. 4: Übersicht über Daten & Dokumente im Lebenszyklus von Aufzugs-
anlagen (Seite A.2 des Anhangs A von GEFMA 922-461)
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Bauprodukte

Im Gegensatz zu Bauunternehmern und Bauhandwerkern gehört 
der Umgang mit Bauprodukten für Facility Manager nicht zum all-
täglichen Geschäft. Für einen ersten Zugang zum Thema hilft Wi-
kipedia diesmal auch nicht weiter, denn es existiert dort gar kein 
entsprechender Artikel. Die hinterlegte Weiterleitung zu ‚Baustoff‘ 
ist wenig hilfreich, denn sie führt den Leser auf die Spur von Bau-
steinen, Bindemitteln, Gesteinskörnungen, Mörtel und derglei-
chen, was unter FM-lern zunächst nur laues Interesse weckt.

Für die Errichtung, den Betrieb, die Instandhaltung und die Prü-
fung baulicher und technischer Anlagen spielen Bauprodukte 
dennoch eine wesentliche Rolle, denn bei genauerer Betrach-
tung finden sich darunter z. B. auch brandschutzrelevante und 
prüfpflichtige Elemente, wie natürliche und maschinelle RWA-
Anlagen, Rauch- und Brandschutztüren, -tore und -klappen, 
Brandmeldeanlagen etc. 

Bauprodukte sind in Europa auf mehreren Ebenen der Gesetz-
gebung sehr stark reglementiert, wobei sich die einschlägigen 
Vorschriften in erster Linie an die Bauprodukt-Hersteller wenden 
und im Wesentlichen Beschaffenheitsanforderungen enthalten.

Für die Betriebs- und Nutzungsphase sind aber auch Zulassung, 
Kennzeichnung und Dokumentation von bestimmten Baupro-
dukten von Bedeutung und sollen künftig im Rahmen von Buil-
ding Information Modeling (BIM) besser verfügbar sein. Grund 
genug also, sich auch im Rahmen von GEFMA 922 näher damit 
zu beschäftigen.

Änderungen im Bauproduktenrecht

Das Recht der Bauprodukte ist schon lange europäisch geprägt 
und beruhte früher auf der EU-Bauproduktenrichtlinie 89/106/
EWG vom Dezember 1988. Nachdem EU-Richtlinien generell 
einer nationalen Umsetzung in den jeweiligen Mitgliedsstaaten 

Facility Management

 > Daten und Dokumente im Lebenszyklus des FM (Teil 4)

Von Ulrich Glauche

bedürfen, gab und gibt es in Deutschland entsprechende Ge-
setze und Verordnungen auf Bundes- und Landesebene inkl. 
technischer Baubestimmungen und Bauregellisten. Im Jahre 
2011 wurde die EU-Richtlinie abgelöst durch die EU-Baupro-
duktenverordnung VO (EU) Nr. 305/2011 (EU-BauPVO), die seit 
ihrem Inkrafttreten am 1. Juli 2013 unmittelbar geltendes Recht 
in sämtlichen EU-Mitgliedsstaaten darstellt.

Im Zuge der Anwendung hat sich dann aber gezeigt, dass es 
bei der Zulassung von Bauprodukten eine Diskrepanz zwischen 
der EU-BauPVO und den bisherigen Umsetzungsbestimmungen 
in Deutschland gab. Dies führte zu einem Verfahren und einem 
Urteil des EU-Gerichtshofs am 16. Oktober 2014 (Rs. C 100/13), 
wonach zusätzliche nationale Zulassungsbedingungen für Bau-
produkte, die bereits über eine EU-Zulassung verfügen, unzu-
lässig sind. Für die Behebung dieses Rechtsmangels waren zwei 
Jahre Zeit. Die Umsetzung hätte demnach bis zum 15. Oktober 
2016 erfolgen sollen, ist bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 
Artikels jedoch erst teilweise erfolgt. Der Aspekt der künftigen 
nationalen bauaufsichtlichen Zulassung von Bauprodukten wird 
deshalb hier zunächst ausgeklammert.

Harmonisierte EN-Produktnormen

Zur Konkretisierung der EU-Anforderungen an Produkte jeder 
Art (Bauprodukte, Maschinen, Druckbehälter, elektr. Betriebs-
mittel, Aufzüge) erteilt die EU Mandate an die europäischen 
Normeninstitute CEN und CENELEC, sogenannte harmonisierte 
EN-Produktnormen (hEN) zu erarbeiten. Erklärtes Ziel ist es, für 
möglichst alle Produkte solche harmonisierten Normen zu er-
stellen. Dies ist bisher aber erst teilweise der Fall, was wiederum 
auch an dieser Stelle eine Übergangsphase bewirkt.

In zeitlichen Abständen werden im EU-Amtsblatt Listen der ak-
tuell geltenden hEN-Normen veröffentlicht, für Bauprodukte 
zuletzt am 8. April 2016 im EU-Amtsblatt 2016/C 126/04 auf 
51 Seiten.

In den zurückliegenden drei Teilen dieser Artikelreihe wurden Aspekte behandelt, die auf vergleichsweise stabilen Rechtsgrund-
lagen beruhen, verlässliche Aussagen zulassen und die bereits in entsprechenden Verzeichnissen GEFMA 922-xxx veröffentlicht 
sind. Im Gegensatz dazu beschäftigt sich Teil 4 mit einem Thema, das sich aufgrund aktueller Gesetzesänderungen derzeit im 
Umbruch befindet: Bauprodukte.

Das entsprechende Verzeichnis GEFMA 922-301 ist demzufolge noch in Bearbeitung; der Artikel berichtet über den aktuellen 
Zwischenstand.
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EN-Produktnormen sind i.d.R. ähnlich aufgebaut und enthal-
ten detaillierte Anforderungen an das Bauprodukt selbst sowie 
Festlegungen für Prüfverfahren und werkseigene Produktions-
kontrollen durch den Hersteller.

FM- und BIM-relevante Inhalte von Produktnormen sind insbe-
sondere die Kennzeichnung und Dokumentation.

Betriebsrelevanz von Bauprodukten und deren Doku-
mentation

Als betriebsrelevant werden Bauprodukte erachtet, deren Be-
schaffenheit, Zulassung, Kennzeichnung und/oder Dokumenta-
tion eine signifikante Auswirkung auf die Betriebs- und Nut-
zungsphase hat:

 > Bedienung
Bauprodukte, die einer manuellen Bedienung bedürfen, be-
nötigen (schon aus Gründen des Arbeitsschutzes) eine Bedie-
nungsanleitung des Herstellers.

 > Wartung
Bauprodukte, die einer Wartung bedürfen, benötigen eine 
Wartungsanleitung des Herstellers. Darin ist auch anzuge-
ben, nach welchen Verfahren und in welchen zeitlichen Ab-
ständen Wartungsarbeiten zu erfolgen haben.

Diesbezügliche Herstellerangaben sind nicht nur für die Pla-
nung und Durchführung von Wartungsarbeiten relevant, 
sondern auch maßgeblich für etwaige Mängelansprüche 
nach Auftreten von Schäden.

 > Prüfung nach BetrSichV
Gemäß BetrSichV unterliegen Arbeitsmittel im Allgemeinen 
und überwachungsbedürftige Anlagen im Besonderen einer 
gesetzlichen Prüfpflicht. Davon sind z. B. Bauprodukte in 
explosionsgefährdeten Bereichen betroffen. Details solcher 
Prüfungen finden sich in Anhang 2 Ab-
schnitt 3 der BetrSichV sowie TRBS 1201 
und 1201-1. Hierfür sind entsprechende 
Herstellerangaben und -unterlagen un-
erlässlich.

 > Prüfung nach MPrüfVO
Gemäß MPrüfVO sind sicherheits-
technische Anlagen in bestimmten 
Sonderbauten regelmäßig durch Prüf-
sachverständige zu prüfen. Von den 
Bauprodukten sind davon z. B. natür-
liche und maschinelle  RWA-Anlagen, 
Brandmeldeanlagen sowie Brandschutz-
klappen in Lüftungsanlagen betroffen.

Details zur Durchführung dieser Prüfungen sind in den Mus-
ter-Prüfgrundsätzen festgelegt und umfassen u.a. die Prü-
fung auf Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck 
oder die Prüfung der Ausführung des Einbaus.

Zur Durchführung dieser Einzelprüfungen sind entsprechen-
de Herstellerangaben erforderlich, ein Verwendbarkeitsnach-
weis und eine Einbauanleitung.

 > Gefährdungsbeurteilung
Sofern die Bedienung, die Wartung oder die Prüfung eines 
Bauprodukts mit Gefährdungen für das Personal verbunden 
sind, müssen auf Grundlage der Herstellerangaben auch Ge-
fährdungsbeurteilungen erstellt werden.

 > Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit
Der Einsatz von Bauprodukten kann auf die Umwelt- und 
Gesundheitsverträglichkeit nicht nur während der Verarbei-
tung der Bauprodukte Einfluss haben, sondern auch im spä-
teren Betrieb.

Bereitstellung und Weitergabe von Daten und Dokumenten

Die erstmalige Bereitstellung von Daten und Dokumenten von 
Bauprodukten durch den jeweiligen Inverkehrbringer (Herstel-
ler oder Importeur) erfolgt entsprechend dem anzuwendenden 
Bauproduktenrecht. Die dort geforderten Daten und Dokumen-
te sind ohne weitere Veranlassung Dritter (Planer, Errichter, Bau-
herr) vom Hersteller bereitzustellen.

Die Weitergabe erfolgt herkömmlich in Form von Papier und/
oder pdf-Dateien von den einzelnen Bauprodukte-Herstellern 
oder Importeuren an die Anlagenerrichter. Diese sammeln die 
Unterlagen und übergeben sie entsprechend der Vereinbarung 
im Bauvertrag (z.B. nach VOB/C ATV) spätestens bei der Abnah-
me an den Bauherrn, der sie wiederum an Service-Dienstleister 
und ZÜS weitergibt (Abb. 1).

Abb. 1: Herkömmliche Bereitstellung und Weitergabe von Herstellerunterlagen
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Die dabei auftretenden Probleme sind u.a.:

 > Bei einem größeren Bauvorhaben sind i.d.R. mehrere Bau- 
bzw. Subunternehmer und Anlagenerrichter tätig, bei-
spielsweise in der Gebäudetechnik je Anlagengewerk. Jeder 
einzelne Bauunternehmer und Anlagenerrichter wird i.d.R. 
wiederum verschiedene Typen von Bauprodukten von ver-
schiedenen Herstellern verbauen, sodass insgesamt eine grö-
ßere Gesamtzahl von Bauprodukttypen zum Einsatz kommt. 
Mangels vorhandener Strukturierungsstandards werden die 
dazugehörigen Unterlagen nach einer fallweisen Systematik 
zusammen gestellt und an den Bauherrn übergeben. Weder 
der Bauherr selbst, noch die HOAI-Planer sind normalerweise 
in der Lage, zeitnah festzustellen, ob diese Unterlagen zu-
treffend, aktuell und vollständig sind. 

 > Es besteht die akute Gefahr, dass die Unterlagen weitgehend 
ungeprüft und unstrukturiert in ein Archiv eingelagert wer-
den und dort später nur schwer wieder auffindbar sind.

 > Weder FM-Dienstleister noch ZÜS haben eine direkte Ge-
schäftsbeziehung mit Anlagenerrichtern oder Herstellern, 
sodass an diese keinerlei Rechtsansprüche auf die Bereitstel-
lung von Daten oder Dokumenten gerichtet werden können.

Gemäß der Delegierten EU-VO Nr. 157/2014 ist es bereits seit 
2014 möglich, dass ein Bauprodukte-Hersteller die Leistungser-
klärungen seiner Bauprodukte rechtswirksam auf einer Website 
veröffentlicht. Dies wäre auch für alle anderen produktspezifi-
schen Herstellerunterlagen möglich und wird von einigen Her-
stellern bereits so praktiziert.

Quellen:
 > RL 89/106/EWG Richtlinie [...] zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte 

(Bauproduktenrichtlinie) vom 21. Dezember 1988; abgelöst durch VO (EU) 305/2011

 > VO (EU) 305/2011 Verordnung […] zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur 
Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG (EU-BauPVO) vom 9. März 2011

 > 2016/C 126/04 Amtsblatt der Europäischen Union: Mitteilung der Kommission im Rahmen der Durchführung der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung 
von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 8. April 2016

 > VO (EU) 157/2014 Delegierte Verordnung […] vom 30. Oktober 2013 über die Bedingungen für die Zurverfügungstellung einer 
Leistungserklärung von Bauprodukten auf einer Website

 > GEFMA 922-301 Daten und Dokumente im Lebenszyklus des FM; digitale Herstellerangaben betriebsrelevanter Bauprodukte; 
derzeit noch nicht veröffentlicht

Abb. 2 zeigt schematisch ein Verfahren, bei dem die im Web 
verfügbaren Herstellerunterlagen bis spätestens zur Abnahme 
in eine private Cloud des Bauherren übertragen werden und 
dort allen Berechtigten zur Verfügung stehen.

Zusammenfassung und Zwischenfazit

GEFMA 922-301 wird u.a. ein Verzeichnis der Daten und Do-
kumente enthalten, die nach geltenden EN-Bauproduktnormen 
sowie den künftig geltenden nationalen Bestimmungen bereit-
zustellen sind. Dabei zeigt sich bereits für alle in hEN geregelten 
Bauprodukte, dass hier sowohl nach Umfang als auch Inhalt be-
reits weitreichende Dokumentationsanforderungen bestehen. 
Diese Daten und Dokumente wären für den späteren  Betrieb 
sehr hilfreich, wenn sie denn dort ankommen würden. Ein zent-
rales Anliegen muss es deshalb sein, die Verfügbarkeit der künf-
tig digitalen Daten und Dokumente für das FM sicherzustellen.

Kontakt für weitere Informationen:

Ulrich Glauche
Diplom-Ingenieur (FH)
Tel.:  +49 (9 11) 91 93-35 57
E-Mail: ulrich.glauche@roedl.com
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Abb. 2: Bereitstellung und Weitergabe von Herstellerunterlagen via Web und Cloud
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Bau- und Architektenrecht

 > Wirksamkeit einer die HOAI unterschreitenden Honorarvereinbarung?

Von Dr. Julia Müller

Der Sachverhalt

Die Parteien hatten einen Ingenieurvertrag geschlossen. Gegen-
stand waren Planungsleistungen im Zusammenhang mit der 
Neuerrichtung einer durch Brand zerstörten Produktionshalle. 
Das Honorar solle pauschal knapp 50.000 Euro betragen. Grund-
lage dieses Betrages war eine Kostenschätzung der Auftragge-
berin (und späteren Beklagten). Die Auftragnehmerin hatte die 
anrechenbaren Kosten hingegen deutlich höher geschätzt und 
dies der Auftraggeberin auch mitgeteilt, sich schlussendlich aber 
dennoch mit dem (niedrigen) Pauschalhonorar einverstanden 
erklärt. Nachdem die Auftraggeberin den Vertrag ohne Beru-
fung auf einen wichtigen Grund vorzeitig kündigte, forderte die 
Auftragnehmerin das noch ausstehende Honorar. Bei ihren Be-
rechnungen legte sie nun die tatsächlich entstandenen Baukos-
ten sowie die Mindestsätze der HOAI zugrunde, woraus sich ein 
viel höheres Gesamthonorar von knapp 80.000 Euro ergab. Die 
Auftraggeberin wies die Forderung zurück und berief sich auf 
die vereinbarte Pauschale. Die Auftragnehmerin machte den sich 
nach Abzug der bereits erhaltenen Abschlagszahlungen verblei-
benden Betrag sodann klageweise geltend.

Die Entscheidung

Das Oberlandesgericht Naumburg sprach der Auftragnehmerin 
den eingeklagten Honoraranspruch zu. Die Honorarvereinba-
rung im Ingenieurvertrag war wegen Verstoßes gegen das zwin-
gende Preisrecht der Vergütungsregelungen der HOAI unwirk-
sam, da sie zu einem weit unterhalb der Mindestsätze liegenden 
Honorar führen würde. Zwar richtet sich das Honorar für die von 
der Klägerin erbrachten Ingenieurleistungen grundsätzlich nach 
der schriftlichen Honorarvereinbarung, wie sie die Parteien im 
Ingenieurvertrag getroffen haben. Unterschreitet das vereinbar-
te Honorar indessen das nach den Mindestsätzen berechnete 
Honorar, so ist die Vereinbarung in der Regel unwirksam. Etwas 
anderes kann nur dann gelten, wenn die geschuldete Leistung 
einen besonders geringen Aufwand erfordert, der nicht schon 
bei den Honorarbemessungsfaktoren der HOAI zu berücksich-
tigen ist, oder wenn besonders enge Beziehungen rechtlicher, 
wirtschaftlicher, sozialer oder persönlicher Art zwischen den Par-
teien bestanden. Solche Umstände konnte der Senat in dem zu 
entscheidenden Fall nicht feststellen.

Die Klägerin war auch nicht nach Treu und Glauben daran ge-
hindert, ihrer Honorarforderung abweichend von der Pauschal-
vereinbarung die Mindestsätze der HOAI zugrunde zu legen. 
Zwar kann sich ein Architekt oder Ingenieur widersprüchlich ver-
halten, wenn er nach der Vereinbarung eines die Mindestsätze 
der HOAI unterschreitenden Honorars später gleichwohl nach 
den Mindestsätzen abrechnet. Ein solches Verhalten steht nach 
Treu und Glauben der Geltendmachung der Mindestsätze entge-
gen, sofern der Auftraggeber auf die Wirksamkeit der Vereinba-
rung vertraut hat und vertrauen durfte. Zudem muss er sich dar-
auf in einer Weise eingerichtet haben, dass ihm die Zahlung des 
Differenzbetrages zwischen dem vereinbarten Honorar und den 
Mindestsätzen nicht zugemutet werden kann. Dabei ist eine Ge-
samtabwägung des Verhaltens des Architekten oder Ingenieurs 
und der Umstände vorzunehmen, auf die sich das Vertrauen des 
Auftraggebers stützt. Ein Auftraggeber, der geschäftserfahren ist 
oder den Mindestpreischarakter der HOAI kennt, wird sich auf 
die Bindung der Honorarvereinbarung in der Regel nicht berufen 
können. Nur ausnahmsweise kann sich auch der kundige Ver-
tragspartner auf die Treuwidrigkeit des Verhaltens des Architek-
ten oder Ingenieurs stützen, wenn er vertretbar davon ausgehen 
durfte, die Honorarvereinbarung habe Bestand. Dies ist beispiels-
weise dann der Fall, wenn er Voraussetzungen für gegeben hielt, 
die eine Unterschreitung der Mindestsätze ausgeschlossen hät-
ten. Die Voraussetzungen für eine Treuwidrigkeit des Verhaltens 
der Klägerin lagen aus Sicht des Oberlandesgerichts nicht vor.

Kontakt für weitere Informationen:

Dr. Julia Müller
Rechtsanwältin
Tel.: +49 (9 11) 91 93-35 66
E-Mail: julia.mueller@roedl.com

Oberlandesgericht Naumburg zur Bindung des Ingenieurs an eine mit dem Auftraggeber vereinbarte Mindestsatzunterschrei-
bung (Urteil vom 15. April 2016, Az.: 10 U 35/15)
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Die Messe INServFM zeigt vom 21. bis 23. Februar 

2017 die gesamte Bandbreite des Facility Manage-

ments und des Industrieservices. Nutzen Sie die ide-

ale Kombination aus Fachmesse, Kongress, Messe-

forum und einer Vielzahl an Networking Events, um 

sich einen aktuellen Überblick zu verschaffen und in 

direkten Dialog mit kompetenten Partnern und Lö-

sungsanbietern zu treten. Besuchen Sie uns an unse-

rem eigenen Messestand in Halle 11 – Stand D31.

Parallel dazu findet am 21. Februar 2017 die nun-

mehr 6. Bundesfachtagung Betreiberverantwor-

tung unter fachlicher Leitung von Rödl & Partner statt.

Das Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden 

Sie unter https://www.mesago.de/de/inservfm

Kontakt für weitere Informationen:

Peggy Kretschmer

B.Sc. Wirtschaftswissenschaften

Tel.:  +49 (9 11) 91 93-35 02 

E-Mail:  peggy.kretschmer@roedl.com

Sie möchten uns an unseren Ständen 
besuchen? Gerne lassen wir Ihnen einen Einladungscode zukommen.
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Das erwartet Sie an unserem Stand:

Lernen Sie die Funktionali-

täten und Neuerungen von 

REG-IS – unserem Regel-

werks-Informationssystem für 

die FM-Branche – kennen!

Überzeugen Sie sich 

von unseren Arbeits-

hilfen für das Facility 

Management!

Vertragsgestaltung 
Betreiberverantwortung

Technikrecht

FM-Audits

Baurecht Verkehrssicherungspflichten

Dienstleistersteuerung
FM-Ausschreibung

Mietrecht

Nach der Idee „Gesetzeskompass Arbeitsschutz“ der UB Media AG, heute WEKA Media GmbH & Co. KG.

Abbildung stark vereinfacht und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Ulrich Glauche, Rödl & Partner GbR (ulrich.glauche@roedl.de)

Ersteller: Format: DIN A1

Version: 3.0
25.01.2016

Datum:

Übersicht Rechtsvorschriften im Facility Management

Titel:

Alle Angaben ohne Gewähr.

Übersicht über Rechtsvorschriften im Facility Management
Rödl & Partner 

 
 

 
 

 
 

 

Rödl & Partner - Ihre Experten für Rechtskonformität im Facility Management
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Rödl & Partner - Ihre Experten für ganzheitliche Rechtsberatung im FM 

Das FM-3D-Modell spiegelt den ganzheitlichen Rechtsberatungsansatz von Rödl & Partner mit der 

Entwicklung von REG-IS wieder. Es umfasst ein Prozess- und ein Datenmodell für FM. 
Das Prozessmodell enthält Darstellungen der Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen 

den Lebenszyklusphasen im FM (x-Achse), zwischen den beteiligten Akteuren auf verschiedenen 

Handlungsebenen (z1-Achse) und zwischen den einzelnen Prozessschritten (y-Achse) unter beson-

derer Berücksichtigung der Betreiberverantwortung.
Das Datenmodell enthält einheitliche Strukturierungsprinzipien, nach denen Daten verschiedener 

Herkunft und aus verschiedenen IT-Systemen lebenszyklusübergreifend miteinander verknüpft 

werden können.Das FM-3D-Modell dient der Weiterentwicklung der FM-Grundlagen nach den Richtlinien GEFMA 

100-1 und -2 sowie FM-Excellence.Weitere großformatige Ansichten, Detaildarstellungen und Erläuterungen unter: 

www.betreiberverantwortung.info und www.gefma.de

Ulrich Glauche, Rödl & Partner (ulrich.glauche@roedl.de)

Ersteller:

Format: DIN A1

Version: 1.0
14.02.2014

Datum:

FM-3D: Prozess- und Datenmodell Facility Management

Titel:

Seite 1

x-Achse: Lebenszyklusphasen und FM-Hauptprozesse

Eine Definition der Lebenszyklusphasen (LzPh.) und FM-Hauptprozesse findet sich in GEFMA 100-2.

Für die grafische Darstellung im FM-3D-Modell werden nur die wichtigsten LzPh. ausgewählt:

LzPh. 1-2: Konzeption und Planung, LzPh. 3: Errichtung, LzPh. 6: Betrieb & Nutzung und LzPh. 7-9: Änderungen bis Entsorgung.

Innerhalb aller LzPh. agieren die Beteiligten auf verschiedenen Handlungsebenen (z1-Achse) mittels Aktivitäten in einzelnen Prozessschritten (y-Achse).

y-Achse: ProzessschritteFür die Abfolge der Prozessschritte in den FM-Hauptprozessen (senkrechte Schnittebenen) wird der PDCA-Zyklus zugrunde gelegt.

Input eines FM-Prozesses sind i.d.R. Anforderungen (z.B. in Form von normativen Bestimmungen, behördlichen Auflagen oder Nutzer- /Kundenanforde-

rungen).  Die Anforderungen münden in den ersten Prozessschritt Plan, in dem die Aufgaben analysiert werden und darauf aufbauend eine Planung erfolgt. 

Deren Umsetzung erfolgt im zweiten Prozessschritt Do, bestehend aus operativen Tätigkeiten. Im dritten Prozessschritt Check findet eine Messung und 

Analyse statt und im vierten Schritt Act eine Korrektur aufgetretener Fehler sowie Optimierung des Prozessablaufs. Output (Ergebnis) der Prozesse sind 

Produkte, die beim Nutzer/Kunden einen Nutzen stiften.
Dieses Muster eines FM-Prozessablaufs gilt in sämtlichen Lebenszyklusphasen und FM-Hauptprozessen (x-Achse): Bei den hier betrachteten FM-Prozessen 

wirken stets verschiedene Beteiligte auf unterschiedlichen Handlungsebenen (z1-Achse) mit.

z1-Achse: Handlungsebenen und beteiligte Akteure (siehe hierzu auch Farblegende rechts oben)

Im FM-3D-Modell werden fünf Handlungsebenen mit beteiligten Akteuren unterschieden. Innerhalb jeder Handlungsebene erfolgen ebenfalls Prozesse mit 

einem Output, jedoch stehen die internen Prozesse der einzelnen Akteure nicht im Fokus des Modells und der PDCA-Zyklus wird darauf nicht angewandt.

Auf der obersten (grauen) Handlungsebene erfolgt die Regelsetzung. Durch verschiedene Regelsetzer werden Regelwerke (Gesetze, Verordnungen, Unfall-

verhütungsvorschriften, Normen und Richtlinien) unterschiedlicher Verbindlichkeit verfasst und herausgegeben. Output sind normative Bestimmungen, die als 

Input für Prozesse auf den anderen Handlungsebenen dienen.

Auf der zweiten (gelben) Handlungsebene agieren Behörden. Sie erteilen Genehmigungen und Erlaubnisse und nehmen die behördliche Aufsicht über die 

Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen wahr. Hierzu führen Sie eigene Maßnahmen durch (z. B. Brandverhütungsschauen) oder reagieren auf Anzeigen 

Dritter, treffen ggf. Anordnungen oder verhängen Sanktionen. Output der Genehmigungen sind Auflagen, die ebenfalls als Input anderer Prozesse dienen.

Auf der grünen Handlungsebene erfolgt der Prozess der Bedarfsplanung beim Nutzer/Kunden. Bezogen auf die Aspekte Menschen, Arbeitsplätze und Kern-

prozesse werden aus jeweiligen Bedürfnissen Bedarfe, aus denen Anforderungen formuliert werden (= Output). Darauf aufbauend vergibt der Kunde Aufträge 

und nimmt schließlich die Ergebnisse (Produkte+Reports) der Facility Services entgegen (= Nutzung+Aufsicht). Bei Bedarf greift er korrigierend ein.

Die hellblaue Ebene beinhaltet die Planung und Steuerung (Plan) der Aktivitäten in der jeweiligen LzPh. (exemplarisch rechts unten dargestellt) mit dem Input 

der drei oberen Ebenen sowie die Überwachung (Check) und Korrektur (Act) durch den (internen oder externen) Facility Manager (vgl. GEFMA 600).

Auf der dunkelblauen, operativen Ebene erfolgen die Facility Services, d.h. die wertschöpfenden Aktivitäten (Do).

Asset- und/oder Property Management können bei Bedarf eingefügt werden.

Das FM-3D-Datenmodell bildet den dreidimensionalen Struktur- und Ordnungsrahmen für 

FM-Datenelemente nach der Logik des FM-3D-Prozessmodells.
-y-Achse: DatenelementeEs können FM-Daten und -Dokumente unterschiedlicher Art und Herkunft ins Modell ein-

geordnet werden, seien es alphanumerische oder grafische Daten, Bestands- oder Be-

triebsdaten, Genehmigungsbescheide oder Mietverträge. Die Verknüpfung der Daten 

unterschiedlicher Herkunft (d.h. Farben) erfolgt durch Kopplung der datenhaltenden IT-

Systeme, z.B. REG-IS und CAFM. Durch die einheitliche Struktur können die Daten und 

Dokumente verlustfrei über die LzPh. hinweg fortgeschrieben werden; dies unterstützt  

BIM Building Information Modeling. x-Achse: Lebenszyklusphasen und FM-Hauptprozesse

Prozess- und Datenmodell unterscheiden (siehe auch GEFMA 100-2):

• FM-Prozesse innerhalb der einzelnen LzPh. (z. B. Anlagen betreiben = 6.300) und 

• Phasen-übergreifende Prozesse (z. B. Arbeitssicherheit organisieren = 0.300).

FM-Daten und -Dokumente entstehen während eines FM-Prozesses und sie werden für 

andere FM-Prozesse benötigt. Dementsprechend werden die Daten den FM-Prozessen 

zugeordnet. Derzeit sind ca. 285 FM-Prozesse definiert.z2-Achse: FacilitiesFacilities, die in einem Katalog in Anlehnung an DIN 276-1 und DIN 277-2 hierarchisch 

gegliedert und geordnet  sind, dienen als zweites Strukturierungskriterium für die FM-

Daten. Derzeit sind ca. 880 Facilities definiert. Für die Objekt-konkrete Anwendung kann 

der Katalog der Facilities zum Anlagen-Kennzeichen-System erweitert werden.

Masterplan

Rödl & Partner

Abb.: SV/ZÜS-prüfpflichtige Anlagen im Lebenszyklus

Legende: IBN = Inbetriebnahme, IH = Instandhaltung, SV = Sachverständige, ZÜS = Zugelassene Überwachungsstellen

FM-3D: Prozessmodell

FM-3D: Datenmodell

Abb.: Gegenüberstellung von GM-, FM- und QMS-Modellen (2000 – 2014)

Hinweis: FM-3D ist aufwärtskompatibel mit allen anderen Modellen sowie dem Masterplan Betreiberverantwortung.

FM-3D: Prozess- und Datenmodell Facility Management
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Die Ergebnisse (Output) aus den Handlungsebenen 1-3 sind Input für 
die Handlungsebenen 4 und 5.

Normative Ebene und Daten(Akteure: EU, Bund, Länder, Städte & Gemeinden, 
DGUV/BG, Staatl. Ausschüsse, AMEV, DVGW, 
DIN, GEFMA, VDE, VDI, VDMA, VdS u.a.) 
• Regelsetzung, Gesetz- & Normgebung
 Normative BestimmungenBehörden-Ebene und Daten(Akteure: Arbeitsschutz-, Bau-, Gewerbeaufsichts-,

Gesundheitsämter /-behörden, Regierungspräsi-
dien u.a.) 
• Genehmigung & Erlaubnis Auflagen• Behördliche Aufsicht Anordnungen, SanktionenNutzer-/Kunden-Ebene und Daten

(Akteure: Eigentümer, Vermieter, Mieter, Nutzer, 
Verwalter, Asset-, Propertymanager u.a.)
• Bedarfsplanung und Auftragsvergaben
 Nutzeranforderungen, LVs, Verträge

• Nutzung & Aufsicht  Rückmeldungen
Strategische & taktische Ebene u. Daten
(Facility Management)(Akteure: Facility Manager)• Planung & Steuerung (Plan)• Überwachung (Check) & Korrektur (Act)Operative Ebene und Daten(Facility Services)(Akteure: Servicekräfte)• Aus-/Durchführung (Do)• Nachweis-Dokumentation
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Das Schaubild gliedert die Handhabung von Arbeitsmitteln im Sinne der BetrSichV in die Schritte:  

▪ Bereitstellung (durch Auswahl & Beschaffung oder eigene Herstellung), 
▪ Schutzmaßnahmen (vor der Verwendung), ▪ Verwendung und  ▪ Instandhaltung, Änderung, Prüfung. Diesen Schritten sind die einzelnen Paragraphen der BetrSichV sowie die (gemäß Bearbeitung mit 

REG-IS) rund 120 dort enthaltenen Pflichten zugeordnet. Bußgeldbewehrte Pflichten sind dabei mit 

[€] gekennzeichnet. 
Die grafische Darstellung ist stellenweise vereinfacht.  Das Schaubild ersetzt nicht das Lesen der Verordnung. 

*) Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln  (Betriebs-

sicherheitsverordnung - BetrSichV) v. 03.02.2015 (BGBl. I S. 49), geänd. am 13.07.2015 (BGBl. I S. 1187), 

abgebildet in REG-IS, dem Regelwerks-Informationssystem für die FM-Branche  

Ulrich Glauche, Rödl & Partner GbR (ulrich.glauche@roedl.de) 
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§ 6  BetrSichV: Grundlegende Schutz-maßnahmen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln 
(1)  ▪ Sorge für die sichere Verwendung der Arbeitsmittel unter Beachtung der Grund-sätze der Ergonomie  ▪ Vermeiden oder Reduzieren von Belas-tungen und Fehlbeanspruchungen bei der Verwendung der Arbeitsmittel, die die Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten gefährden können  ▪ Sorge dafür, dass die Beschäftigten in der Lage sind, die Arbeitsmittel zu ver-wenden, ohne sich oder andere Per-sonen zu gefährden (2) ▪ Sorge dafür, dass vorhandene Schutz-einrichtungen verwendet werden [€]   ▪  Sorge dafür, dass zur Verfügung ge-stellte persönliche Schutzausrüstungen verwendet werden 

 ▪ Sorge dafür, dass Beschäftigte bei der Verwendung der Arbeitsmittel die im Rahmen der Unterweisungen erhaltenen Informationen  sowie Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise beachten (3) ▪ Sorge dafür, dass die Errichtung von Arbeitsmitteln, deren Auf- und Abbau, Erprobung, Instandhaltung und Prüfung sicher durchgeführt, erforderliche Ab-stände eingehalten und Energien sicher gehandhabt werden 

§ 5  BetrSichV: 
Anforderungen an die zur Verfügung gestellten Arbeits-mittel  

(1) ▪ Zurverfügungstellen und Verwenden- 
lassen ausschließ-lich sicherer Arbeits-mittel  

(2) ▪ Zurverfügungstellen und Verwenden- 
lassen ausschließ-lich mangelfreier 
Arbeitsmittel [€] 

(3) ▪ Zurverfügungstellen und Verwenden- 
lassen ausschließ-lich solcher Arbeits-mittel, die den gel-tenden Rechtsvor-schriften über 

Sicherheit und 
Gesundheitsschutz entsprechen  

(4) ▪ Sorge für die aus-schließliche Ver-
wendung frei-
gegebener Arbeits-mittel [€] 

§ 3   BetrSichV: Gefährdungsbeurteilung  (1)  ▪ Beurteilen auftretender Gefährdungen vor der Verwendung von Arbeitsmitteln [€]  ▪ Ableiten notwendiger und geeigneter Schutzmaßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung vor der Verwendung von Arbeitsmitteln 
(3) ▪ Durchführen der Gefährdungsbeurteilung nur durch fach-kundige Personen [€] (4) ▪ Beschaffen der für die Gefährdungsbeurteilung notwendi-gen Informationen  

(6) ▪ Ermitteln und Festlegen von Art und Umfang erforderlicher Prüfungen von Arbeitsmitteln [€]   ▪ Ermitteln und Festlegen der Fristen von wiederkehrenden Prüfungen nach §§ 14 und 16 [€]  (7) ▪ Regelmäßiges Überprüfen der Gefährdungsbeurteilung   ▪ Anpassen der Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln an aktualisierte Gefährdungsbeurteilungen   ▪ Aktualisieren der Gefährdungsbeurteilung bei Erfordernis [€] 
 ▪ Eintragen eines Vermerkes, sofern nach der Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung keine Aktualisierung erforder-lich ist  
(8) ▪ Dokumentieren des Ergebnisses der Gefährdungsbeurtei-lung vor der erstmaligen Verwendung von Arbeitsmitteln [€] § 19 BetrSichV: Mitteilungspflichten […] (3)  ▪  Übermitteln von Dokumentationen der Gefährdungsbeur-teilungen samt den zugrunde liegenden Informationen, von ergänzenden Nachweisen sowie von Angaben über verant-wortliche Personen und getroffene Schutzmaßnahmen auf Verlangen der Behörde [€] 

§ 4   BetrSichV: Grundpflichten des Arbeitgebers  
(1) ▪ Sorge dafür, dass Arbeitsmittel erst nach Durchführung einer Gefährdungsbeurtei-lung, Treffen der ermittelten Schutzmaß-nahmen und Feststellung der sicheren Verwendbarkeit verwendet werden [€] (2)  ▪ Treffen geeigneter Schutzmaßnahmen, wenn Gefährdungen nicht oder nur unzu-reichend vermieden werden können   ▪ Beschränken der Verwendung persönlicher Schutzausrüstung für jeden Beschäftigten auf das erforderliche Minimum  (3) ▪ Berücksichtigen der gesetzlichen Vorga-ben bei der Festlegung der Schutzmaß-nahmen  

(4) ▪ Sorge dafür, dass prüfpflichtige Arbeits-mittel erst nach Durchführung und Doku-mentation der Prüfungen verwendet wer-den [€]  
(5)  ▪ Überprüfen der Wirksamkeit der Schutz-maßnahmen vor der erstmaligen Verwen-dung von Arbeitsmitteln  ▪ Sorge für die Kontrolle der Arbeitsmittel auf offensichtliche Mängel vor der Verwendung  ▪ Sorge für eine regelmäßige Funktionskon-trolle der Schutz- und Sicherheitseinrich-tungen  

(6) ▪ Einbinden der Belange des Arbeits-schutzes in Bezug auf die Verwendung von Arbeitsmitteln in die betriebliche Organisation  

§ 8  BetrSichV: Schutzmaßnahmen bei Ge-fährdungen durch Energien, Ingang-setzen und Stillsetzen (1)  ▪ Verwendenlassen nur solcher Arbeitsmittel, die gegen Gefährdungen durch verwendete Energien ausgelegt sind  ▪ Verwendenlassen nur solcher Arbeitsmittel, bei denen eine Gefährdung durch elektro-statische Aufladung vermieden oder be-grenzt wird 
(2) ▪ Sorge dafür, dass Arbeitsmittel mit den sicherheitstechnisch erforderlichen Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen ausgestat-tet sind 

(3) ▪ Beachten der Vorgaben für Befehlseinrich-tungen von Arbeitsmitteln (4)  ▪ Verhindern der Möglichkeit eines unabsicht-lichen Ingangsetzens von Arbeitsmitteln (5)  ▪ Sorge für die Möglichkeit der Stillsetzung und der Trennung des Arbeitsmittels von seinen Energiequellen zur Gewährleistung eines sicheren Zustandes (6)  ▪ Sorge für eine schnell erreichbare und auf-fällig gekennzeichnete  Notbefehlseinrich-tung bei kraftbetriebenen Arbeitsmitteln  

§ 12 BetrSichV: Unter-weisung […] 
(1) ▪ Zurverfügungstellen ausreichender und angemessener In-formationen für die Beschäftigten vor erstmaliger Ver-

wendung von 
Arbeitsmitteln [€] 

 ▪ Unterweisen der Be-schäftigten vor  Auf-nahme der Verwen-dung von Arbeits-
mitteln [€] 

(2) ▪ Zurverfügungstellen einer schriftlichen Betriebsanweisung oder Gebrauchsan-leitung für die Ver-wendung eines 
Arbeitsmittels vor erstmaliger Verwen-dung [€] 

(3) ▪ Sorge für die Ver-
wendung von 
Arbeitsmitteln mit besonderer Gefähr-dung  nur durch 
hierzu beauftragte Beschäftigte  

§ 10 BetrSichV: Instandhaltung und Änderung von Arbeitsmitteln (1) ▪ Treffen von Instandhaltungsmaß-nahmen unter Berücksichtigung der Herstellerangaben, damit die Arbeits-mittel während der gesamten Ver-wendungsdauer in einem sicheren Zustand erhalten werden (2) ▪ Durchführung der Instandhaltungs-maßnahmen an Arbeitsmitteln nur auf Grundlage einer Gefährdungs-beurteilung, nur unter Berücksichti-gung der Betriebsanleitung des Her-stellers und nur durch geeignete Be-schäftigte oder Auftragnehmer (3) ▪ Treffen aller erforderlichen Maßnah-men für die sichere Durchführung von Instandhaltungsarbeiten an Arbeitsmitteln 
(4) ▪ Treffen geeigneter Ersatzmaßnah-men, wenn technische Schutzein-richtungen für die Instandhaltung außer Betrieb gesetzt oder Arbeiten unter Gefährdung durch Energie durchgeführt werden müssen (5) ▪ Treffen aller erforderlichen Maßnah-men, wenn Änderungen an Arbeits-mitteln durchgeführt werden; Beur-teilen, ob es sich um prüfpflichtige Änderungen handelt 

§ 13 BetrSichV: Zusammen-arbeit verschiedener Arbeitgeber 
(1) ▪ Beachten der erforder-lichen Fachkunde bei der Heranziehung betriebs-fremder Personen zu Arbeiten im Betrieb  ▪ Gegenseitiges Informieren von Auftraggeber und Auf-tragnehmer über mögliche gegenseitige Gefährdun-gen 

(2) ▪ Abstimmen und Durch-führen entsprechender Schutzmaßnahmen durch alle betroffenen Arbeit-geber, wenn eine Gefähr-dung von Beschäftigen anderer Arbeitgeber nicht ausgeschlossen werden kann 
(3) ▪ Bestellen eines Koordina-tors für die Abstimmung der Schutzmaßnahmen durch die beteiligten Arbeitgeber, wenn bei der Verwendung von Arbeitsmitteln eine erhöhte Gefährdung für Beschäftige anderer Arbeitgeber besteht 

§ 11 BetrSichV: Besondere Betriebs-zustände, Betriebsstörungen und Unfälle 
(1) ▪ Ergreifen von Maßnahmen zur Verhinde-rung oder Beherrschung von unzuläs-sigen oder instabilen Betriebszuständen von Arbeitsmitteln 

(2) ▪ Sorge für die Möglichkeit der unverzüg-lichen Rettung und ärztlichen Versor-gung von Beschäftigen und anderen Personen im Falle eines Unfalls oder Notfalls 
(3) ▪ Sorge für die Verfügbarkeit notwendiger Informationen über Notfallmaßnahmen  ▪ Sorge für die Anzeige von Gefährdungen durch besondere Betriebszustände oder Betriebsstörungen mittels entsprechen-der Warneinrichtungen (4) ▪ Gewährleisten der Sicherheit der Be-schäftigen während Rüst-, Einrichtungs-, Erprobungsarbeiten oder vergleichbaren Arbeiten, wenn dabei technische Schutz-maßnahmen außer Betrieb gesetzt wer-den, durch andere geeignete Maßnah-men 

(5)  ▪  Festlegen von Gefahrenbereichen insb. für  besondere Betriebszustände bei Arbeitsmitteln; Treffen weiterer Maßnah-men zur Gewährleistung der Sicherheit der Beschäftigten sofern ein Aufenthalt im Gefahrenbereich erforderlich ist 

§ 14 BetrSichV: Prüfung von Arbeitsmitteln (1)  ▪ Prüfenlassen von Arbeitsmitteln, deren Sicherheit von der Montagebedingungen abhängt, vor der erstmali-gen Verwendung und nach erneuter Montage 1) [€] (2) ▪ Durchführenlassen wiederkehrender Prüfungen von Arbeitsmitteln, die Schäden verursachenden Ein-flüssen ausgesetzt sind, die zu Gefährdungen führen können 1) 
 ▪ Festlegen einer neuen Prüffrist, wenn eine Anlage nicht bis zu der bisher ermittelten nächsten wiederkehren-den Prüfung sicher betrieben werden kann 1) (3)  ▪  Durchführenlassen außerordentlicher Prüfungen von Arbeitsmitteln, die von Änderungen oder außerge-wöhnlichen Ereignissen betroffen sind, durch die Beschäftigte gefährdet werden können 1) [€] (4)  ▪  Prüfenlassen der in Anhang 3 genannten Arbeitsmittel auf ihren sicheren Zustand und Funktion zu den be-stimmten Zeitpunkten [€] (6)  ▪  Beachten der fachlichen Weisungsfreiheit und des Diskriminierungsverbots von zur Prüfung von Arbeits-mitteln befähigten Personen (7) ▪ Sorge für die Aufzeichnung der Prüfergebnisse nach § 14 Abs. 1-4 und deren Aufbewahrung mindestens bis zur nächsten Prüfung [€]  ▪ Sorge dafür, dass die Aufzeichnungen der Prüf-ergebnisse die geforderten Angaben enthalten [€]  ▪ Vorhalten eines Nachweises über die Durchführung der letzten Prüfung, wenn Arbeitsmittel nach § 14 Abs. 1, 2 und Anhang 3 an unterschiedlichen Betriebsorten ver-wendet werden  

1) gilt nicht für überwachungsbedürftige Anlagen 

§ 15 ArbSchG: 
Pflichten der 
Beschäftigten 

(2) ▪ Bestimmungs-
gemäßes Ver-
wenden bereit-
gestellter Arbeits-
mittel und 
Arbeitsstoffe 

§ 17 DGUV-V 1 
Benutzung von Einrichtungen, 
Arbeitsmitteln 
und Arbeits-
stoffen 

  ▪  Bestimmungs-
gemäßes Benut-
zen von Arbeits-
mitteln und 
Arbeitsstoffen 

§ 4  BetrSichV 
(5)  ▪ Kontrolle der 

Arbeitsmittel auf 
offensichtliche 
Mängel vor der 
Verwendung 

Verwendung von Arbeitsmitteln 
§ 15 Abs. 2 ArbSchG 
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legende 
Schutzmaß-
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§ 6 BetrSichV Vereinfachte Vorgehensweise § 7 BetrSichV 

Schutzmaßnahmen bei Gefährdungen durch Energie u.a. 
§ 8 BetrSichV 

Weitere 
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§ 9 BetrSichV 
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Anhang 1 Nr. 4 BetrSichV: Besondere Vorschriften für Aufzugsanlagen 
4.1 ▪ Sorge für die Installation eines wirksamen Zweiwege-Kommunikationssystems in der Aufzugskabine, über das ein Notdienst ständig erreicht werden kann; ggf. Nach-rüsten bis zum 31.12.2020 [€]  ▪ Anfertigen eines Notfallplans zu jeder Aufzugsanlage; Bereitstellen für den Notdienst oder Anbringen in der Nähe der Aufzugsanlage spätestens bis zum 31.05.2016 [€]   ▪ Bereitstellen von zur Befreiung Eingeschlossener erfor-derlichen Einrichtungen in unmittelbarer Nähe der Auf-zugsanlage [€] 

4.2 ▪ Treffen von Instandhaltungsmaßnahmen nach § 10 Betr-SichV unter Berücksichtigung von Art und Intensität der Nutzung der Anlage [€] 4.3 ▪ Sorge dafür, dass im unmittelbaren Bereich von Aufzugs-anlagen keine Einrichtungen vorhanden sind, die den sicheren Betrieb gefährden könnten 4.4 ▪ Sorge dafür, dass Personen-Umlaufaufzüge nur von durch ihn eingewiesenen Beschäftigten verwendet werden (mit Ausnahmen) [€] 
 ▪ Verwenden lassen von Personen-Umlaufaufzügen durch andere Personen als eingewiesenen Beschäftigten nur dann, wenn geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen sind [€] 4.5 ▪ Sorge dafür, dass Triebwerksräume von Aufzugsanlagen nur für berechtigte Personen zugänglich sind 4.6 ▪ Sorge für eine regelmäßige Inaugenscheinnahme und Funktionskontrolle von Aufzugsanlagen 

Anhang 1 Nr. 5 Betr-SichV: Besondere Vor-schriften für Druck-anlagen 
5.1 ▪ Aufstellen eines 

schriftlichen Arbeits-programms für die Erprobung von 
Druckanlagen 

5.2 ▪ Sorge dafür, dass Druckanlagen nur an dafür geeigneten Orten aufgestellt 
und betrieben 
werden  

5.3 ▪ Sorge dafür, dass Dampfkesseln die zum sicheren 
Betrieb erforderliche Speisewasser-
menge zugeführt 
wird, solange sie 
beheizt werden  

5.4 ▪ Sorge dafür, dass Druckgase nur in 
geeignete Behälter abgefüllt werden 

§ 19 BetrSichV: Mitteilungspflichten, behördliche Ausnahmen (1)  ▪ Anzeigen von Unfällen mit erheb-lichen Personensschäden sowie Schadensfällen mit Versagen sicherheitsrelevanter Bauteile bei Arbeitsmitteln nach Anhang 2 und 3 an die zuständige Behörde (2) ▪ Beurteilenlassen von Schadens-ereignissen und deren Ursachen durch eine ZÜS auf Verlangen der Behörde 

§ 17 BetrSichV: Prüfaufzeich-nungen und -bescheini-gungen 
(1)  ▪ Sorge für die Aufzeichnung der Prüfergebnisse nach den §§ 15 und 16 im vor-geschriebenen Umfang   ▪ Aufbewahren der Auf-zeichnungen und Prüf-bescheinigungen während der gesamten Verwen-dungsdauer am Betriebsort der überwachungsbedürf-tigen Anlage 

(2) ▪ Anbringen einer deutlich sichtbaren und dauerhaften Kennzeichnung (Prüfpla-kette) in der Kabine von Aufzugsanlagen 

§ 19 BetrSichV: 
Mitteilungs-
pflichten, 
behördliche 
Ausnahmen 

(5)  ▪ Unverzügliches 
Veranlassen 
der außer-
ordentlichen 
Prüfung einer 
überwachungs-
bedürftigen An-
lage auf An-
ordnung der 
zuständigen 
Behörde [€] 

Angaben des 
Herstellers  

(§ 10 Abs. 1) 
 

Betriebsanleitung des Herstellers  
(§ 10 Abs. 2) 

§ 18 BetrSichV: Erlaubnispflicht (1) ▪ Einholen einer behördlichen Erlaubnis für die Errichtung, den Betrieb 
oder die Änderung von Bauart oder Betriebsweise  einer erlaubnis-
bedürftigen Anlage gem. § 18 Abs. 1 [€]  

Erlaubnis-
pflicht 
§ 18 BetrSichV 

Anhang 1 Nr. 1 BetrSichV: Besondere Vorschriften für die Verwendung von mobilen […] Arbeitsmitteln 1.1 ▪ Sorge dafür, dass mobile Arbeitsmittel so ausge-rüstet sind, dass die Gefährdungen für die Be-schäftigten so gering wie möglich gehalten wer-den 
1.2 ▪ Vermeiden von Gefährdungen infolge Blockieren von Energieübertragungseinrichtungen bei mobi-len Arbeitsmitteln 
1.3 ▪ Sorge dafür, dass bei mobilen Arbeitsmitteln mit-fahrende Beschäftigte nur auf sicheren und für diesen Zweck ausgerüsteten Plätzen mitfahren [€] 1.4 ▪ Sorge für das Vorhandensein von Einrichtungen bei Flurförderzeugen, die Gefährdungen auf-sitzender Beschäftigter infolge Kippens oder Überschlagens der Flurförderzeuge verhindern [€] 1.5 ▪  Treffen von Maßnahmen vor der ersten Verwen-dung von mobilen selbstfahrenden Arbeitsmitteln, damit sie sicher verwendet werden können (Details siehe Wortlaut) [€] 

1.7 ▪ Sorge dafür, dass die Geschwindigkeit von mo-bilen Arbeitsmitteln, die durch Mitgänger geführt werden, durch den Mitgänger angepasst werden können [€] 
1.8 ▪ Sorge dafür, dass Verbindungseinrichtungen mobiler Arbeitsmittel, die miteinander verbunden sind, gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert sind und sich gefahrlos und leicht betätigen lassen [€]  

Anhang 1 Nr. 2 BetrSichV: Besondere Vor-schriften für die Verwendung von Arbeits-mitteln zum Heben von Lasten 2.1 ▪ Sorge für die Standsicherheit und Festigkeit von Arbeitsmitteln zum Heben von Lasten [€]    ▪ Sorge dafür, dass demontierbare und mobile Arbeitsmittel zum Heben von Lasten so auf-gestellt und verwendet werden, dass die Standsicherheit des Arbeitsmittels gewähr-leistet ist und dessen Kippen, Verschieben oder Abrutschen verhindert wird [€] 2.2 ▪ Sorge dafür, dass Arbeitsmittel zum Heben von Lasten mit einem deutlich sichtbaren Hinweis auf die zulässige Tragfähigkeit versehen sind [€] 
2.3 ▪ Sorge dafür, dass Arbeitsmittel zum Heben von Lasten bei Hub-, Fahr- und Drehbewe-gungen abgebremst und ungewollte Bewe-gungen des Arbeitsmittels verhindert werden können [€] 

2.4 ▪ Sorge dafür, dass das Heben von Beschäf-tigten nur mit hierfür vorgesehenen Arbeits-mitteln und Zusatzausrüstungen erfolgt (mit Ausnahmen) [€]  2.5 ▪ Sorge dafür, dass zu hebende Lasten sicher angeschlagen werden und dass Lasten, Lastaufnahme- sowie Anschlagmittel sich nicht unbeabsichtigt lösen oder verschieben können [€] 
 

Anhang 1 Nr. 3 Betr-SichV: Besondere Vorschriften für die Verwendung von Arbeitsmitteln zum zeitweiligen Arbeiten auf hoch  gelegenen Arbeitsplätzen 
3.2 ▪ Sorge dafür, 

dass Gerüste, die freistehend nicht 
standsicher sind, 
vor der Verwen-
dung verankert 
werden [€] 

  ▪ Sorge dafür, 
dass Gerüste nur unter der Aufsicht einer fachkundi-
gen Person und 
nach Unterwei-
sung nach § 12 
von fachlich hier-
für geeigneten 
Beschäftigten 
auf-, ab- oder 
umgebaut wer-
den [€]    

Besondere  
Vorschriften 
Anhang 1 Nr. 1 
Anhang 1 Nr. 2 
Anhang 1 Nr. 3 
--- 
--- 
--- 

§ 15 BetrSichV: Prüfung vor Inbetrieb-nahme und vor Wiederinbetrieb-nahme nach prüfpflichtigen Änderungen 
(1)  ▪ i.V.m. Anh. 2 Abschn. 2 Nr. 3: Sicherstellen der Prüfung von Aufzugs-anlagen vor erstmaliger Inbetriebnah-me und vor Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen [€] (1)  ▪ i.V.m. Anh. 2 Abschn. 3 Nr. 4: Sicherstellen der Prüfung von Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen vor Inbetriebnahme, nach prüfpflichtigen Änderungen und nach Instandsetzung [€]  

(1)  ▪ i.V.m. Anh. 2 Abschn. 4 Nr. 4: Sicherstellen der Prüfung von Druck-anlagen vor erstmaliger Inbetriebnah-me und vor Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen [€] (2)  ▪ Feststellen der Eignung und Wirksam-keit der getroffenen sicherheitstech-nischen Maßnahmen und Überprüfung der Frist für die nächste wieder-kehrende Prüfung 

§ 7  BetrSichV: Vereinfachte Vorgehensweise bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (1) Der Arbeitgeber kann auf weitere Maßnahmen nach den §§ 8 und 9 verzichten, wenn sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass 1. […], 2. […], 3. […] und 4. […]. (2) Absatz 1 gilt nicht für überwachungsbedürftige Anlagen und die in Anhang 3 genannten Arbeits-mittel.    

Rödl & Partner - Ihre Experten für Rechtskonformität im Facility Management 

§ 14 i.V.m. Anhang 3 BetrSichV: Prüfung von bestimmten Arbeitsmitteln 
(4)  ▪ Prüfen lassen von Kranen, bestimmten Flüssiggasanlagen und 

maschinentechnischen Arbeitsmitteln der Veranstaltungstechnik 
− nach der Montage / Installation / vor der 1. IBN − vor Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen 
− wiederkehrend innerhalb  der angegebenen Höchstfristen − durch die angegebenen Prüfsachverständigen bzw. befähigten Personen 

§ 16 BetrSichV: 
Wiederkehrende Prüfung (1)  ▪ i.V.m. Anh. 2 Abschn. 2 Nr. 4: Sicherstellen der wiederkehrenden Prüfung von Aufzugsanlagen auf sicheren Zustand hinsicht-lich des Betriebs [€]  (1)  ▪ i.V.m. Anh. 2 Abschn. 3 Nr. 5: Sicherstellen der wiederkehrenden Prüfung von Anlagen in explosions-gefährdeten Bereichen auf sicheren Zustand hinsicht-lich des Betriebs [€] (1)  ▪ i.V.m. Anh. 2 Abschn. 4 Nr. 5: Sicherstellen der wiederkehrenden Prüfung von Druckanlagen auf sicheren Zustand hinsicht-lich des Betriebs [€] (2)  ▪ Überprüfen der Fristen-festlegung für die wieder-kehrende Prüfung 

§ 7  BetrSichV: Vereinfachte Vorgehensweise bei der Verwendung von Arbeits-
mitteln 

(1)  ▪ Anwenden der vereinfachten Vorgehensweise bei der Verwendung von Arbeitsmitteln 
nur unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 1, Dokumentation dieser Voraussetzun-
gen und der ggf. getroffenen Schutzmaßnahmen 

§ 9  BetrSichV: Weitere Schutz-maßnahmen bei der Verwen-dung von Arbeitsmitteln (1)  ▪ Sorge bei der Verwendung von Arbeitsmitteln dafür, dass Be-schäftige gegen vorhersehbare Gefährdungen ausreichend geschützt sind 
(4) ▪ Treffen erforderlicher Schutz-maßnahmen unter Beachtung der Gefahrstoffverordnung bei Ver-wendung von Arbeitsmitteln in Bereichen mit gefährlicher ex-plosionsfähiger Atmosphäre  ▪ Dokumentieren der Schutzmaß-nahmen im Explosionsschutz-dokument vor erstmaliger Ver-wendung von Arbeitsmitteln in Bereichen mit gefährlicher ex-plosionsfähiger Atmosphäre (5)  ▪ Anbringen ausreichender Sicher-heitskennzeichnungen und Ge-fahhrenhinweise an Arbeitsmitteln und in deren Gefahrenbereich, soweit nach der Gefährdungs-beurteilung erforderlich 

Besondere  
Vorschriften 
 
 
 
Anhang 1 Nr. 4 
Anhang 1 Nr. 5 
--- 
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Gefährdungsbeurteilung § 3 BetrSichV Mitteilungspflichten § 19 Abs. 3 BetrSichV 
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Auswahl & Beschaffung § 5 BetrSichV 

Eigene Herstellung ProdSG 

un
d 

Sicherheitsanfor-derungen (§ 5 Abs. 3) • Einhaltung geltender Rechtsvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz 

Notwendige Informationen  (§ 3 Abs. 4) • Regeln und Erkenntnisse aus den TRBS  
• Gebrauchs- und Betriebs-anleitungen 
• Erkenntnisse aus der arbeits- medizinischen Vorsorge • Hersteller-Informationen 

Management

 Plan

      Do
Check Act

                         Prozessschritte:

 Gewerk: Betriebliche 
Organisation festlegen

Regelwerke 
selektieren + verfolgen

Betreiberpfl ichten 
identifi zieren Risikoanalyse Delegation Maßnahmenplanung

Beauftragte und 
verantwortliche 

Personen

Mitarbeiter unterweisen, 
Fremdfi rmen einweisen

Anlagen & Einrichtungen betreiben, instandhalten, 
wiederkehrend prüfen

Überprüfung / 
Überwachung Korrektur

Aufzugsanlagen  › Aufbau- und Ablauforganisation festlegen                                                                        Insbesondere Zuständigkeiten für: › Regelwerksanalyse Aufzüge › Risikoanalyse Aufzüge
 › Ressourcenplanung Aufzüge › Maßnahmenplanung Aufzüge › Aufgabenerfüllung Aufzüge › Aufsicht /Überprüfung/Korrektur

 › RL 95/16/EG
 › BetrSichV  (§§ 12-23)
 › TRBS 1201-4, 2181, 3121
 › DIN EN 81-1ff, 13015
 › VDI 2168, 3810-6
 › VDI/VDMA 4705
 › VDMA 15304, 15319, 24186-5 › u.a.

 › Betreiben nach dem Stand der Technik unter Berücksichtigung der TRBS (§ 12 Abs. 1 BetrSichV)
 › Erhalten in ordnungsgemäßem Zustand (§ 12 Abs. 3 BetrSichV) › regelmäßige Kontrolle / Überwachung (§ 12 Abs. 3 BetrSichV) › unverzügliches Vornehmen notwendiger Instandsetzungs- oder Wartungsar-beiten (§ 12 Abs. 3 BetrSichV) › Organisation von Notruf & Aufzugsbefreiung (§ 12 Abs. 4 BetrSichV) › Außerbetriebnehmen bei gefährlichen Mängeln (§ 12 Abs. 5 BetrSichV) › Wiederkehrende Prüfungen (§ 15 BetrSichV) › etc.

 › Sicherheitstechn. Bewertung durchführen (§ 15 Abs. 1 BetrSichV)                                 
Mögliche Ergebnisse:
 › Notwendigkeiten von Nachrüstungen oder Umbauten
 › veränderte (verkürzte) Prüffristen › Nutzungseinschränkungen
 › besondere Inhalte von Unterweisungen › sonstige Sicherheitsmaßnahmen (§ 12 Abs. 3 BetrSichV)

 › Übertragung regelmäßiger Kontrollen an eigenes Personal (beauftragte Person) › Abschluss von Wartungsverträgen mit War-tungsfi rmen
 › Organisation Notrufl eitstelle & Aufzugsbe-freiung
 › Beauftragung von Aufzugsprüfungen an ZÜS

 › Wartungsplanung Aufzüge › Prüf-/Terminplanung Aufzugsprü-fungen
 › ggf. Mängelbehebungen
 › ggf. Nachrüstungen oder Umbauten

 › Beauftragte Personen für Aufzü-ge (TRBS 3121) zur
 - Beaufsichtigung der Aufzugs-anlage,
 - Durchführung regelmäßiger 
Kontrollen und

 - Befreiung eingeschlossener 
Personen.

 › ggf. Schulungen durchführen

 › Aufzugswartungsfi rmen (nach Auftrags-erteilung) in die örtlichen Gegebenheiten einweisen
 › Mitarbeiter über die richtige Benutzung der Aufzüge unterweisen
 › Beauftragte Person unterweisen (TRBS 3121 Nr. 3.3 Abs. 1)

 › Aufgaben gemäß den identifi zierten Pfl ich-ten erfüllen (siehe entsprechende Spalte) › Mängel verfolgen /beheben › An- /Ein- /Unterweisungen beachten › Leistungen dokumentieren, z.B. - Aufzeichnungen über durchgeführte Kon-trollen und deren Ergebnisse (TRBS 3121) - Meldungen festgestellter Mängel - Wartungsprotokolle
 - Prüfbescheinigungen (§ 19 BetrSichV)

 › Aufsicht im Regelfall: Aggregiertes Re-porting (z.B. Konformitätserklärungen) sichten
 › Aufsicht im Zweifelsfall: besondere Vorkommnisse, Unfälle/Störungen verfolgen
 › Stichprobenkontrolle: Aufzeich-nungen, Wartungsprotokolle, Prüfbe-scheinigungen überprüfen

 › Ablauforganisation verbessern › Personal qualifi zieren oder austauschen › Dienstleister wechseln
 › Ursachen technischer Störungen an Aufzügen ermitteln und beseitigen › etc.

Elektrische Anlagen, 
Arbeits- und Betriebs-
mittel (auch in Sonder-
bauten)

 › Aufbau- und Ablauforganisation festlegen                                                                        Insbesondere Zuständigkeiten für: › Regelwerksanalyse Elektro
 › Risikoanalyse Elektro
 › Ressourcenplanung Elektro › Maßnahmenplanung Elektro › Aufgabenerfüllung Elektro
 › Aufsicht /Überprüfung/Korrektur

 › MPrüfVO (bzw. je nach Landesrecht) › BGV A3
 › BGR A3
 › BGI 519, 594, 600, 5090, 5190, 8524 › DIN 6280-13
 › VDE 0105-1 / -100
 › VDMA 24186-5
 › VdS 2046, 3447 (Klausel SK 3602) › u.a.

 › Errichtung, Änderung und Instandhaltung von elektrotechn. Anlagen nur durch eine Elektrofachkraft (EFK) oder unter deren Leitung und Aufsicht › Beachten der elektrotechnischen Regeln beim Betrieb (§ 3 BGV A3) › Beachten der Sicherheitsregeln beim Arbeiten an elektr. Anlagen (BGI 519) › Regelmäßiges Prüfen elektr. Anlagen und Betriebsmittel auf ordnungsge-mäßen Zustand (§ 5 BGV A3) › Regelmäßige Sachverständigenprüfungen von Brandmelde-, Alarmierungs- und Sicherheitsstromversorgungsanlagen in Sonderbauten (§ 2 MPrüfVO) › etc.

 › Berücksichtigen elektr. Anlagen, Arbeits- und Betriebsmittel bei der Gefährdungsbe-urteilung (§ 3 ArbStättV, § 10 BetrSichV) › Bewerten der elektrischen Risiken vor jedem Bedienvorgang und vor jeglichen Arbeiten (VDE 0105-1 Nr. 4.1)

 › Übertragung regelmäßiger Kontrollen und einfacher Prüfungen an eigenes Personal › Abschluss von Wartungsverträgen mit War-tungsfi rmen
 › Beauftragung von Prüfungen sicherheits-technischer elektr. Anlagen in Sonderbauten an Sachverständige (§ 2 Abs. 3 MPrüfVO) › ggf. Beauftragung von VdS-Prüfungen (nach Klausel 3602) durch VdS-anerkannte Sachverständige

 › Wartungsplanung Elektro
 › Prüf-/Terminplanung elektrische Anla-gen und Betriebsmittel
 › ggf. Mängelbehebungen
 › ggf. Nachrüstungen oder Umbauten › Disposition elektrischer Arbeiten unter Beachtung der Mindestbefähi-gungen des Personals

 › Anlagenverantwortliche
 › Arbeitsverantwortliche
 › elektrotechn. unterwiesene 

Personen (euP)
 › (verantwortliche) Elektrofach-kräfte (EFK, VEFK)
 › Betriebsleiter HwO Elektro
 › ggf. Schulungen durchführen

 › Mitarbeiter in der Bedienung elektrischer Anlagen und Geräte unterweisen › Wartungsfi rmen (nach Auftragserteilung) in die örtlichen Gegebenheiten einweisen

 › Aufgaben gemäß den identifi zierten Pfl ich-ten erfüllen (siehe entsprechende Spalte) › Mängel verfolgen /beheben › An- /Ein- /Unterweisungen beachten › ggf. Pers. Schutzausrüstung (PSA) benutzen › Leistungen dokumentieren, z.B. - Berichte über die Sachverständigenprü-fungen (§ 2 Abs. 4 MPrüfVO)

 › Aufsicht im Regelfall: Aggregiertes Re-porting (z.B. Konformitätserklärungen) sichten
 › Aufsicht im Zweifelsfall: besondere Vorkommnisse, Unfälle/Störungen verfolgen
 › Stichprobenkontrolle: Aufzeich-nungen, Wartungsprotokolle, Prüfbe-scheinigungen überprüfen

 › Ablauforganisation verbessern › Personal qualifi zieren oder austauschen › Dienstleister wechseln
 › Ursachen technischer Störungen an elektr. Anlagen und Betriebsmitteln ermitteln und beseitigen
 › etc.

Raumlufttechnische An-
lagen (Lüftungs-, Klima- 
und Kälteanlagen) 
(auch in Sonderbauten)

 › Aufbau- und Ablauforganisation festlegen                                                                        Insbesondere Zuständigkeiten für: › Regelwerksanalyse RLT
 › Risikoanalyse RLT
 › Ressourcenplanung RLT
 › Maßnahmenplanung RLT
 › Aufgabenerfüllung RLT
 › Aufsicht /Überprüfung/Korrektur

 › VO (EG) 842/2006
 › ArbStättV, ChemKlimaSchutzV, EnEV › MPrüfVO (bzw. je nach Landesrecht) › BGR 121
 › ASR A3.5, A3.6
 › DIN 1946-4, -6, EN 15239, 15240 › VDI 3810-4, 6022-1ff
 › VDMA 24186-1
 › u.a.

 › Bestimmungsgemäßes Betreiben von RLT-Anlagen (§ 3a Abs. 1 ArbStättV, ASR A3.6)
 › Regelmäßige Wartung und Prüfung von RLT-Anlagen (§ 4 Abs. 3 ArbStättV) › Energetische Inspektionen (§ 11 EnEV) › Hygienekontrollen und -inspektionen (VDI 6022) › Regelmäßige Sachverständigenprüfungen von Lüftungsanlagen in Sonder-bauten (§ 2 MPrüfVO)

 › Dichtsheitskontrollen an Anlagen mit fl uorierten Treibhausgasen (Kältemittel) › etc.

 › Berücksichtigen von Risiken, die von RLT-Anlagen ausgehen oder durch mechanische Lüftung beeinfl usst werden, bei der Gefähr-dungsbeurteilung (§ 3 ArbStättV, ASR A3.5, ASR A3.6)
 › Analyse der Risiken der Legionellenverbrei-tung in belüftete Räume

 › Übertragung regelmäßiger Kontrollen und einfacher Prüfungen an eigenes Personal › Abschluss von Wartungsverträgen mit War-tungsfi rmen
 › ggf. Beauftragung von Prüfungen raumluft-technischer Anlagen in Sonderbauten an Sachverständige (§ 2 Abs. 3 MPrüfVO)

 › Wartungsplanung RLT
 › Prüf-/Terminplanung raumlufttechn.Anlagen
 › ggf. Mängelbehebungen
 › ggf. Nachrüstungen oder Umbauten › Disposition von Arbeiten unter Beachtung der Mindestbefähigungen des Personals

 › Qualifi ziertes Fachpersonal nach VDI 6022 (Kategorien A, B, C, RLQ)
 › ggf. Schulungen

 › Wartungsfi rmen (nach Auftragserteilung) in die örtlichen Gegebenheiten einweisen
 › Aufgaben gemäß den identifi zierten Pfl ich-ten erfüllen (siehe entsprechende Spalte) › Mängel verfolgen /beheben › An- /Ein- /Unterweisungen beachten › Leistungen dokumentieren, z.B. - Berichte über die Sachverständigenprü-fungen (§ 2 Abs. 4 MPrüfVO)

 › Aufsicht im Regelfall: Aggregiertes Re-porting (z.B. Konformitätserklärungen) sichten
 › Aufsicht im Zweifelsfall: besondere Vorkommnisse, Unfälle/Störungen verfolgen
 › Stichprobenkontrolle: Aufzeich-nungen, Wartungsprotokolle, Prüfbe-scheinigungen überprüfen

 › Ablauforganisation verbessern › Personal qualifi zieren oder austauschen › Dienstleister wechseln
 › Ursachen technischer Störungen an RLT-Anlagen ermitteln und beseitigen › etc.

Sprinkleranlagen in 
Sonderbauten

 › Aufbau- und Ablauforganisation festlegen                                                                        Insbesondere Zuständigkeiten für: › Regelwerksanalyse Sprinkler › Risikoanalyse Sprinkler
 › Ressourcenplanung Sprinkler › Maßnahmenplanung Sprinkler Aufgabenerfüllung Sprinkler › Aufsicht /Überprüfung/Korrektur

 › MPrüfVO (bzw. je nach Landesrecht) › DIN 1988-600, 14489
 › DIN EN 12845
 › VdS CEA 4001
 › VdS 2091
 › u.a.

 › Regelmäßige Sachverständigenprüfungen von Sprinkleranlagen in Sonder-bauten § 2 MPrüfVO)
 › Wöchentliche, mtl. und vierteljährl. Kontrollen durch Betreiber (DIN 14489, VdS CEA 4001)
 › Regelmäßige Wartung durch (VdS-) anerkannte Wartungsfi rmen (VdS) › Unverzügliches Beseitigen von Mängeln (DIN 14489) › etc.

 › Beurteilen, ob sich gegenüber dem Brand-schutzkonzept relevante Veränderungen ergeben haben, z.B. Umbauten

 › Übertragung regelmäßiger Kontrollen an eigenes Personal
 › Abschluss von Wartungsverträgen mit (VdS-anerkannten) Wartungsfi rmen › Beauftragung von Prüfungen an Sachver-ständige (§ 2 Abs. 3 MPrüfVO)

 › Wartungsplanung Sprinkleranlagen › Prüf-/Terminplanung Sprinkleranlagen VdS
 › ggf. Mängelbehebungen
 › ggf. Nachrüstungen oder Umbauten

 › Sprinklerwart (VdS CEA 4001) › ggf. Schulungen durchführen
 › Sprinklerwartungsfi rmen (nach Auftrags-erteilung) in die örtlichen Gegebenheiten einweisen

 › Aufgaben gemäß den identifi zierten Pfl ich-ten erfüllen (siehe entsprechende Spalte) › Mängel verfolgen /beheben › An- /Ein- /Unterweisungen beachten › Leistungen dokumentieren, z.B.  - im Betriebsbuch für Wasserlöschanlagen (VdS 2212)
 - Berichte über die Sachverständigenprü-fungen (§ 2 Abs. 4 MPrüfVO)

 › Aufsicht im Regelfall: Aggregiertes Re-porting (z.B. Konformitätserklärungen) sichten
 › Aufsicht im Zweifelsfall: besondere Vorkommnisse, Unfälle/Störungen verfolgen
 › Stichprobenkontrolle: Aufzeich-nungen, Wartungsprotokolle, Prüfbe-scheinigungen überprüfen

 › Ablauforganisation verbessern › Personal qualifi zieren oder austauschen › Dienstleister wechseln
 › Ursachen technischer Störungen an Sprinkleranlagen ermitteln und beseiti-gen
 › etc.

Trinkwasser-
versorgungsanlagen 
mit zentraler 
Warmwasserbereitung

 › Aufbau- und Ablauforganisation festlegen                                                                        Insbesondere Zuständigkeiten für: › Regelwerksanalyse Trinkwasser › Risikoanalyse Trinkwasser
 › Ressourcenplanung Trinkwasser › Maßnahmenplanung Trinkwasser › Aufgabenerfüllung Trinkwasser › Aufsicht /Überprüfung/Korrektur

 › AVBWasserV
 › BetrSichV
 › EnEV
 › TrinkwV
 › DVGW W 551, W 557
 › DIN 1988-100
 › DIN EN 806-5, 1717
 › VDI 3810-2
 › VDI 6023-1 (VDI/DVGW 6023) › u.a.

 › Verwenden ausschließlich zugelassener Stoffe für die Wasseraufbereitung (§ 11 TrinkwV)
 › Probennahmestellen installieren und regelmäßige Wasseruntersuchungen durchführen (§ 14 TrinkwV) › Unverzügliches Anzeigen von Grenzwertüberschreitungen an das Gesund-heitsamt (§ 16 TrinkwV)
 › Verbinden von Trinkwasser- und Feuerlöschwassersystemen nur mittels geeig-neter Sicherungseinrichtungen (§ 17 TrinkwV) › Inspektion und Wartung  (DIN EN 806-5) › Prüfen von Druckbehältern (§ 17 BetrSichV) › etc.

 › Erstellen einer Gefährdungsanalyse bei Überschreitung eines Maßnahmenwertes (§ 16 TrinkwV)
 › Analyse der Risiken der Vermehrung von Legionellen durch

 - Stagnation von Trinkwasser in Leitungen - ungünstige Rohrleitungsführungen (tote Abschnitte)
 - ungünstige Betriebstemperaturen im Warmwassersystem

 › Übertragung der Probennahmen an eigenes Personal
 › Beauftragung einer  zugelassenen Untersu-chungsstelle
 › Abschluss von Wartungsverträgen mit War-tungsfi rmen
 › Beauftragung von Druckbehälterprüfungen

 › Planung der Wasseruntersuchungen › Inspektions- und Wartungsplanung › Prüf- /Terminplanung Druckbehälter › ggf. Mängelbehebungen
 › ggf. Nachrüstungen oder Umbauten

 › keine
 › Mitarbeiter über die richtige Bedienung unterweisen (z.B. Wasser nach mehrtägiger Betriebsunterbrechung zunächst ablaufen lassen)
 › richtige Durchführung der Probennahmen schulen
 › Wartungsfi rmen (nach Auftragserteilung) in die örtlichen Gegebenheiten einweisen

 › Aufgaben gemäß den identifi zierten Pfl ich-ten erfüllen (siehe entsprechende Spalte) › Mängel verfolgen /beheben › An- /Ein- /Unterweisungen beachten › Leistungen dokumentieren, z.B.  - Aufzeichnungen über Untersuchungs-ergebnisse (§ 15 Abs. 3 TrinkwV) - Aufzeichnungen der verwendeten Aufbe-reitungsstoffe (§ 16 Abs. 4 TrinkwV) - Aufzeichnungen ergriffener Maßnahmen (§ 16 Abs. 7 TrinkwV)

 › Aufsicht im Regelfall: Aggregiertes Re-porting (z.B. Konformitätserklärungen) sichten
 › Aufsicht im Zweifelsfall: besondere Vorkommnisse, Unfälle/Störungen verfolgen
 › Stichprobenkontrolle: Aufzeich-nungen, Wartungsprotokolle, Prüfbe-scheinigungen überprüfen

 › Ablauforganisation verbessern › Personal qualifi zieren oder austauschen › Dienstleister wechseln
 › Ursachen technischer Störungen an Trinkwasseranlagen ermitteln und beseitigen
 › etc.

Verkaufsstätten  › Aufbau- und Ablauforganisation festlegen                                                                        Insbesondere Zuständigkeiten für: › Regelwerksanalyse VkSt
 › Risikoanalyse VkSt
 › Ressourcenplanung VkSt
 › Maßnahmenplanung VkSt
 › Aufgabenerfüllung VkSt
 › Aufsicht /Überprüfung/Korrektur

 › MVkVO (bzw. je nach Landesrecht) › MPrüfVO (bzw. je nach Landesrecht) › DIN 6280-13
 › u.a.

 › Flucht- und Rettungswege freihalten (§ 25) › Ständige Anwesenheit des Betreibers (§ 26) › Aufstellen einer Brandschutzordnung (§ 27) › Anfertigung von Feuerwehrplänen (§ 27) › Regelmäßige Sachverständigenprüfungen sicherheitstechnischer Anlagen (§ 2 MPrüfVO)
 › etc.

 › Beurteilen der Gefährdungen durch  - Einbauten /Dekorationen /Brandlasten - bekannte Mängel

 › Aufgaben festlegen / verteilen für - Eigentümer / Vermieter
 - Mieter / Pächter
 - Hausmeister
 - Fremddienstleister

 › Abschluss Wartungsverträge › Beauftragung Prüfungen an SV

 › Wartungsplanung
 › Prüf-/Terminplanung
 › ggf. Mängelbehebungen
 › ggf. Nachrüstungen oder Umbauten

 › Brandschutzbeauftragter (§ 26) › Selbsthilfekräfte für den Brand-schutz (§ 26)
 › ggf. Schulungen durchführen

 › Betriebsangehörige belehren (§ 27) › Fremdfi rmen in die örtlichen Gegebenheiten einweisen

 › Aufgaben gemäß den identifi zierten Pfl ich-ten erfüllen (siehe entsprechende Spalte) › Mängel verfolgen /beheben › An- /Ein- /Unterweisungen beachten › Leistungen dokumentieren

 › Aufsicht im Regelfall
 › Aufsicht im Zweifelsfall: besondere Vorkommnisse, Unfälle/Störungen verfolgen
 › Stichprobenkontrolle: Aufzeich-nungen, Wartungsprotokolle, Prüfbe-scheinigungen überprüfen

 › Ablauforganisation verbessern › Personal qualifi zieren oder austauschen › Dienstleister wechseln
 › Ursachen technischer Störungen ermit-teln und beseitigen
 › etc.

Versammlungsstätten  › Aufbau- und Ablauforganisation festlegen                                                                        Insbesondere Zuständigkeiten für: › Regelwerksanalyse VStätt
 › Risikoanalyse VStätt
 › Ressourcenplanung VStätt
 › Maßnahmenplanung VStätt › Aufgabenerfüllung VStätt
 › Aufsicht /Überprüfung/Korrektur

 › MVStättV (Teil 4 Betriebsvorschriften §§ 31-43) (bzw. je nach Landesrecht) › MPrüfVO (bzw. je nach Landesrecht) › DIN 6280-13
 › u.a.

 › Flucht- und Rettungswege freihalten (§ 31) › max. Besucherzahlen beachten (§ 32) › Bestuhlungsplan beachten (§ 32) › Verwenden geeigneter Ausstattungen und Requisiten (§ 33ff) › Regelmäßige Sachverständigenprüfungen sicherheitstechnischer Anlagen (§ 2 MPrüfVO)
 › etc.

 › Beurteilen der Gefährdungen durch  - Bühnentechnik
 - Pyrotechnik
 - besondere Brand- /Explosionsgefahren oder Gefahrstoffe
 - alkoholisierte oder gewaltbereite Besucher

 › Aufgaben festlegen / verteilen für - Eigentümer / Vermieter
 - Mieter / Veranstalter
 - Hausmeister
 - Fremddienstleister

 › Abschluss Wartungsverträge › Beauftragung Prüfungen an SV › ggf. Fremdfi rmen für Medientechnik › ggf. Fremdfi rmen für Bühnentechnik

 › Veranstaltungs-/Belegungsplanung › Aufbau-/Abbauplanung
 › Anschlussplan Elektro
 › ggf. Mängelbehebungen
 › ggf. Nachrüstungen oder Umbauten

 › Veranstaltungsleiter (§ 38) › Verantwortliche f. Veranstal-
tungstechnik (§ 40)

 › ggf. Brandsicherheitswache (§ 41)
 › ggf. Ordnungsdienst (§ 43) › ggf. Schulungen durchführen

 › Fremdfi rmen in die örtlichen Gegebenheiten einweisen  › Aufgaben gemäß den identifi zierten Pfl ich-ten erfüllen (siehe entsprechende Spalte) › Mängel verfolgen /beheben › An- /Ein- /Unterweisungen beachten › Leistungen dokumentieren

 › Aufsicht im Regelfall
 › Aufsicht im Zweifelsfall: besondere Vorkommnisse, Unfälle/Störungen verfolgen
 › Stichprobenkontrolle: Aufzeich-nungen, Wartungsprotokolle, Prüfbe-scheinigungen überprüfen

 › Ablauforganisation verbessern › Personal qualifi zieren oder austauschen › Dienstleister wechseln
 › Ursachen technischer Störungen ermit-teln und beseitigen
 › etc.
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 – Ihre Experten für Betreiberverantwortung

Betreiberverantwortung im FM wahrnehmen: Anwendungsbeispiele
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Aufgabenerfüllung

Normative Ebene

• Regelsetzung, Gesetz- &

Normgebung

Behörden-Ebene

• Genehmigung & Erlaubnis

• Behördliche Aufsicht

Nutzer-/Kunden-Ebene

• Bedarfsplanung und

Auftragsvergaben

• Nutzung & Aufsicht

Management Ebene

• Planung & Steuerung 

(Plan)
• Überwachung (Check) & 

Korrektur (Act)

Operative Ebene

• Aus-/Durchführung (Do)

• Nachweis-Dokumentation

Farblegende:

  

Regelwerke in LzPh. 1

TrinkwV Verordnung über die Qualität von Wasser für den 

menschlichen Gebrauch – Trinkwasserverordnung

DIN 18205 Bedarfsplanung im Bauwesen

HOAI 
§ 55
LPH 1

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

§ 55 Leistungsbild Technische Ausrüstung

LPH 1 Grundlagenermittlung

Regelwerke in LzPh. 2

TrinkwV Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen 

Gebrauch – Trinkwasserverordnung

HOAI 
§ 55
LPH 2-7

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

§ 55 Leistungsbild Technische Ausrüstung

LPH 2 Vorplanung bis LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe

DIN 1988-100 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen

Teil 100: Schutz des Trinkwassers, Erhaltung der Trinkwassergüte

DIN 1988-200 Teil 200: Installation Typ A (geschlossenes System) - Planung, Bauteile, 

Apparate, Werkstoffe

DIN 1988-300 Teil 300: Ermittlung der Rohrdurchmesser

DIN 1988-600 Teil 600: Trinkwasser-Installationen in Verbindung mit Feuerlösch- und

Brandschutzanlagen

DIN EN 806-1 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen

Teil 1: Allgemeines

DIN EN 806-2 Teil 2: Planung

DIN EN 806-3 Teil 3: Berechnung der Rohrinnendurchmesser - Vereinfachtes 

Verfahren

DIN EN 1717 Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-

Installationen und allgemeine Anforderungen an Sicherheits-

einrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch 

Rückfließen

DVGW W 551 Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen; Technische 

Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums

DVGW W 553 Bemessung von Zirkulationssystemen in zentralen 

Trinkwassererwärmungsanlagen

VDI 2050-2 Anforderungen an Technikzentralen; Sanitärtechnik

VDI/DVGW 6023 Hygiene in Trinkwasser-Installationen; Anforderungen an Planung, 

Ausführung, Betrieb und Instandhaltung

Regelwerke in LzPh. 3

TrinkwV Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen 

Gebrauch – Trinkwasserverordnung

HOAI 
§ 55
LPH 8

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

§ 55 Leistungsbild Technische Ausrüstung

LPH 8 Objekt- /Bauüberwachung und Dokumentation

Technische 
Regeln

wie in LzPh. 2 (außer DIN EN 806-2),

zusätzlich:

DVGW W 557 Reinigung und Desinfektion von Trinkwasser-Installationen

ZVSHK T82/1 Dichtheitsprüfungen von Trinkwasser-Installationen mit Druckluft, 

Inertgas oder Wasser

ZVSHK T84/2 Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen

ZVSHK T87/2 Betriebsanleitung - Trinkwasserinstallation

ZVSHK T88/1 Fachinformation - Technische Maßnahmen zur Einhaltung der 

Trinkwasserhygiene

BTGA 5.001 Druckprüfung von Trinkwasserinstallationen

Regelwerke in LzPh. 6-9

TrinkwV Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen 

Gebrauch – Trinkwasserverordnung

HOAI 
§ 55
LPH 9

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

§ 55 Leistungsbild Technische Ausrüstung

LPH 9 Objektbetreuung

Technische 
Regeln

wie vorgenannt: DIN EN 806-1, DVGW W 551, DVGW W 557

zusätzlich:

VDI 3810-2 Betreiben und Instandhalten von gebäudetechnischen Anlagen;

Sanitärtechnische Anlagen

VDMA 24186-6 Leistungsprogramm für die Wartung von technischen Anlagen und 

Ausrüstungen in Gebäuden; Teil 6: Sanitärtechnische Geräte und 

Anlagen

AMEV Wartung 

2014 KGR 410
Wartung, Inspektion und damit verbundene kleine 

Instandsetzungsarbeiten von technischen Anlagen und Einrichtungen in 

öffentlichen Gebäuden

aus LzPh. 1, DIN 18205

aus LzPh. 2: LPH 5 HOAI

aus der Baugenehmigung

FM-3D: Prozess- und Datenmodell 

Facility Management

Ulrich Glauche, Rödl & Partner GbR (ulrich.glauche@roedl.de)

Anke Klein, BROCHIER Gebäudemanagement GmbH (anke.klein@a-brochier.de)
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Version: 1.0
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Rödl & Partner 

FM-3D: Prozess- und Datenmodell (Anwendungsbeispiel Trinkwasser-Installation)

VDI/DVGW 6023 Nr. 6.3.1: 

„Rohrleitungen für zukünftige 

Gebäude- oder Anlagen-

erweiterung dürfen zwar ver-

legt werden, aber nicht ange-

schlossen sein. Sie sind un-

befüllt dicht zu verschließen.“

TrinkwV § 14 Abs. 3: 

„Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer 

Wasserversorgungsanlage nach Satz 1 haben sicher-

zustellen, dass nach den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik geeignete Probennahmestellen an den 

Wasserversorgungsanlagen vorhanden sind.“

VDI/DVGW 6023 Nr. 6.1: 

„• Probeentnahmestellen müssen in ausreichender 

Anzahl und an geeigneten Stellen vorgesehen werden. 

Sie müssen zur sicheren Identifizierbarkeit gekenn-

zeichnet werden sowie für die Probenahme geeignet 

sein.
• Bei Apparaten (z. B. Speicher, Einrichtungen zur 

Wassernachbehandlung) sind geeignete Probe-

entnahmestellen jeweils unmittelbar vor und hinter den 

Apparaten anzuordnen.

• Bei Installationen, die aus mehreren Apparaten und 

Anlageteilen bestehen, sind Probeentnahmestellen 

eventuell auch zwischen diesen einzubauen.

• Probeentnahmearmaturen für die Entnahme von 

Wasserproben zur mikrobiologischen Untersuchung 

müssen desinfizierbar, vorzugsweise abflammbar sein.“

DIN 1988-100: 

„Die Verbindung einer Trinkwasserversorgung 

mit einem Versorgungssystem, das Nicht-

trinkwasser führt, ist nicht zulässig. Die Nach-

speisung von Trinkwasser darf ausschließlich 

über eine Sicherungseinrichtung Typ AA 

(ungehinderter freier Auslauf) oder Typ AB 

(freier Auslauf mit nicht kreisförmigem Über-

lauf) nach DIN EN 1717:2011-08, 5.7.3, 

erfolgen.“

2012

ZVSHK T88/1:
„Bei Neuinstallationen sollten keine zentral 

thermostatisch geregelte Mischeinrichtungen,

bei denen die Mischwasserleitung mehr als 3 

Liter Rohrinhalt hat, eingesetzt werden.“

DVGW W 551: 

„Um eine mögliche Kontamination des 

Systems mit Legionellen zu ermitteln, ist 

zunächst eine orientierende Untersuchung 

durchzuführen. […] Die Bewertung der 

Untersuchungsergebnisse erfolgt nach der 

Tabelle 1 a.“

Umfangreiche 

Anzeigepflichten 

nach §§ 13, 16 

TrinkwV

Umfangreiche 

Überwachung  

nach §§ 18, 19 
TrinkwV

Ablauf einer Beprobung:

• Festlegung der Beprobungsreihenfolge in der TWI: 

z.B. 1. Zulauf-WWB, 2. WWB, 3. Abgang WWB ins Netz, 

4. Verteiler, 5. Steigstrangabzweig, 6.Stockwerksabgang, 

7. entfernteste Entnahmestelle o.ä.;

• Durchführung

− bei Beprobungshahn → abflammen

− bei Armatur: z.B. Waschtischentnahmearmatur Zweck „B“ 

d.h. ohne Perlator und ohne Gummidichtring → Desinfek-

tionsmittel aufsprühen (Wirkdauer beachten! z.B. 15 sec.),

Wasserhahn öffnen, homogenes Strahlbild (ohne Gasperlen), 

1 bis 3 ltr. Ablaufen lassen (Messung mit Messbecher), Ent-

nahmetemperatur messen (Eintrag Protokoll), sterilen Mess-

becher vom Labor unmittelbar vor Probe öffnen, Kappe nach 

unten halten, Becher schräg ansetzen und ohne Versprude-

lung abfüllen bis zur Markierung, sofort verschließen, 

anschließend Probe kühlen auf ca. +7 °C, Lagerungs-

temperatur konstant halten (Kühltasche mit Akkus), max. 

Aufbewahrungszeit bis zur Abgabe im Labor: 24 Std., danach 

PWW voll öffnen, bis Warmwasser-temperaturkonstante 

erreicht ist, Temperatur messen und protokollieren (Wichtig 

zur Abschätzung der Leistungsfähigkeit der Warmwasser-

erzeugung!)

2008

VDI/DVGW 6023 Nr. 6.5: 

„Bereits ab der Phase der Ausführungs-planung 

sind […] Hygienepläne zu erstellen. […] Der 

Hygieneplan der Trinkwasser-Installation ist 

nutzungs- und anlagen-spezifisch zu erstellen. Er 

muss Angaben über den bestimmungsgemäßen 

Betrieb der Trinkwasser-Installation enthalten.“

Gebräuchliche Abkürzungen:

PWC Trinkwasser kalt

PWH Trinkwasser warm

PWH-C Trinkwasser-Zirkulation

VDI/DVGW 6023 Nr. 6.1: 

„Nicht durchströmte Leitungen (z. B. Bypass-

Leitungen) und Apparate sind nicht zulässig. 

Zum bestimmungsgemäßen Betrieb redun-

danter Anlagen gehört eine hinreichend 

häufige Durchspülung jedes Anlagenteils. Es 

dürfen nur Apparate für die Trinkwasser-

Installation verwendet werden, die 

zwangsweise durchströmt werden. “

VDI/DVGW 6023 Nr. 7.2: 

„Eine Nichtnutzung von mehr als 

72 Stunden stellt eine Betriebs-

unterbrechung dar und ist zu ver-

meiden. […] Die Maßnahmen bei 

unvermeidbaren Betriebsunter-

brechungen richten sich nach der 

Dauer der Unterbrechung 

(Stagnation).“

ZVSHK T88/1:
„Ist in Gebäuden mit wiederkehr-

enden Nutzungsunterbrechungen 

zu rechnen, müssen zum Erhalt 

der Wassergüte Spülpläne erstellt 

oder automatische Spülein-

richtungen vorgesehen werden.“

Venturidüse

Lebenszyklus-Modell

GEFMA 100-2

PDCA-Modell

Regelwerks-
analyse

2012-03Stand:Glossar Facility ManagementBetriebsbeauftragte, befähigte und verantwortliche Personen im FM
GEFMA
912-4

000 GEBÄUDE
020 Sonderbauten       • Prüfsachverständiger (Sonderbauten)023 Versammlungsstätten       • Verantwortl. für Veranstaltungstechn.

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN334 Türen und Tore (kraftbetätigte)       • Sachkundiger334 Feststellanlagen /-vorrichtungen       • eingewiesene Person       • Sachkundiger       • Fachkraft für Feststellanlagen
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN       • Fachpersonal (VDMA)411 Abwasseranlagen       • sachkundige Person       • fachkundige Person412 Trinkwasserversorgungsanlagen       • akkreditierte Untersuchungsstelle421 Wärmeerzeugungsanl./Wärmepumpen       • grundlegende Sachkunde       • fortgeschrittene Sachkunde       • vollständige Sachkunde       • Expertensachkunde421 Wärmeerzeugungsanl./Ölfeuerungen       • befähigte Person       • Fachbetrieb421 Wärmeerzeugungsanl./Abgasanlagen       • Schornsteinfeger       • Bezirksschornsteinfegermeister421 Wärmeerzeugungsanl./Heizöllager       • Fachbetrieb (wassergefährd. Stoffe)       • Sachverständiger (wassergef. Stoffe)430 Lufttechnische Anlagen       • Qualifiziertes Fachpersonal VDI 6022 C       • Qualifiziertes Fachpersonal VDI 6022 B       • Qualifiziertes Fachpersonal VDI 6022 A       • Hygiene-Fachkundiger       • Hygiene-Fachkraft       • Fachpersonal VDI 6022 RLQ       • Hygieniker433 Klimaanlagen       • Fachkundige Person434 Kälteanlagen       • 4x Sachkunde (wie bei Wärmepumpen)       • Zertifikatinhaber I bis IV       • Betriebsleiter (HwO)

 Einträge zu folgenden Gewerken in Anlehnung an DIN 276-1 (2008-12):
440 Starkstromanlagen       • Laie
       • elektrotechn. unterwiesene Person       • EFK für festgelegte Tätigkeiten       • Anlagenbetreiber       • Anlagenverantwortlicher       • Arbeitsverantwortlicher       • Elektrofachkraft (EFK)       • EFK für Arbeiten unter Spannung       • anweisende EFK f. Arb. unt. Spannung       • Verantwortliche EFK       • Betriebsleiter (HwO)446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen       • Blitzschutz-Fachkraft456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen       • eingewiesene Person       • sachkundige Person GMA       • Elektrofachkraft GMA456 Brandmeldeanlagen       • verantwortliche Person461 Aufzugsanlagen       • Aufzugsführer (veraltet)       • Aufzugswärter (veraltet)       • beauftragte Person       • Zugelassene Überwachungsstelle ZÜS465 Krananlagen       • Sachkundiger/befähigte Person       • Sachverständiger469 Hebebühnen       • Sachkundiger/befähigte Person       • Sachverständiger473 Druckbehälter       • befähigte Person475 Feuerlöschanlagen/Sprinkleranlagen       • Sprinklerwart475 Feuerlöschanlagen/Gas-Löschanlagen       • Sachkundiger       • Sachverständiger475 Feuerlöschanlagen/Wandhydranten       • Sachkundiger/befähigte Person475 Feuerlöschanlagen/Feuerlöscher       • Sachkundiger

500 AUSSENANLAGEN526 Spielplatzgeräte       • Sachkundiger548 Nutzungsspezifische Anlagen/Tankläger       • Fachbetrieb (wassergef. Stoffe)       • Sachverständiger (wassergef. Stoffe)574 Pflanzen/Bäume       • Baumkontrolleur

600 AUSSTATTUNG601 Arbeitsmittel       • Bedienungspersonal       • befähigte Person612 Turngeräte, Sportgeräte       • befähigte Person617 Leitern und Tritte       • Sachkundiger/befähigte Person618 Personenaufnahmemittel       • Sachkundiger       • Sachverständiger619 Feuerwehrpläne       • sachkundige Person631 Gefahrstoffe
       • sachkundige Person       • fachkundige Person632 Abfallstoffe
       • Abfallbeauftragter634 Wassergefährdende Stoffe
800 MOBILIEN
821 Anbaukrane am Lkw       • Sachkundiger/befähigte Person       • Sachverständiger822 Flurförderzeuge       • Sachkundiger/befähigte Person

900 SCHUTZ-ASPEKTE910 Standsicherheit       • fachkundige Person       • besonders fachkundige Person920 Brandschutz       • Brandschutzhelfer       • Brandschutzbeauftragter950 Explosionsschutz       • befähigte Person960 Arbeitssicherheit u. Gesundheitsschutz       • Arbeitsschutzausschuss       • Koordinator       • Ersthelfer
       • Evakuierungshelfer       • Sicherheitsbeauftragter       • Strahlenschutzbeauftragter       • Strahlenschutzverantwortlicher       • Betriebssanitäter       • Fachkraft für Arbeitssicherheit       • Betriebsarzt970 Umweltschutz       • Störfallbeauftragter       • Gewässerschutzbeauftragter       • Immissionsschutzbeauftragter980 Lebensmittel-Hygiene/Legionellen       • Hygiene-Fachkundiger       • Hygiene-Fachkraft       • Hygieniker990 Personenbezogene Daten       • Datenschutzbeauftragter

QSt:

 Qualifikationsstufen (QSt) in aufsteigender ReihenfolgeQualifizierende Maßnahme:
Typische Bezeichnung:

0
1
2
3
4
5

keine
Einweisung/UnterweisungLehrgang/Schulung(Berufs-) Ausbildung / Geselle / Facharbeiterzusätzl. mehrjährige Berufserfahrung / MeisterHochschulstudium

Laie
unterwiesene PersonSachkundiger / befähigte PersonFachkundiger
Fachkraft
Sachverständiger
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 2004-09

1.000 KONZEPTIONSPHASE1.100 Bauprojekte in LzPh. 1 managen1.110 Bauprojekte in LzPh. 1 leiten
1

(1) Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des Inhalts eines 

Schuldverhältnisses ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt.(ggf. weitere Verträge für Projektsteuerer, Projektentwickler, Gutachter und andere Projektbeteiligte)

Architektenverträge

BGB § 311 Rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse
für fremdvergebene Architektenleistungen

3
Ersteller: Auftraggeber

1290

Notwendig für: Sicherung von Ansprüchen; in Papierform archiviert1.120 Bauprojekte in LzPh. 1 steuern
2

1.A1: Entwickeln; Vorschlagen und Festlegen der Projektziele und der Projektorganisation durch ein projektspezifisch zu 

erstellendes Organisationshandbuch

(weitere Dokumente der Projektsteuerung siehe unter 1.400 Planungsgrundlagen ermitteln)

Organisationshandbuch

AHO 9 Projektsteuerung, § 204 (2) 1.A1 Projektvorbereitung, Grundlstg.

4
Ersteller: Projektsteuerer

546

1.B3: Erarbeiten von Leit- und Musterbeschreibungen, z.B. für Gutachten, Wettbewerbe etc.

Leit- und Musterbeschreibungen
AHO 9 Projektsteuerung, § 204 (2) 1.B3 Projektvorbereitung, Bes.Lstg.

für Gutachten, Wettbewerbe etc.

5
Ersteller: Projektsteuerer

1458

1.200 Projektentwicklungen durchführen
1

ohne formale Definition

(weitere Dokumente: Nutzungs-, Vermarktungs-, Finanzierungskonzept)

Machbarkeitsstudien
6

Ersteller: Projektentwickler

11

1.300 Grundstücke erwerben
3

(1) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück zu übertragen oder zu 

erwerben, bedarf der notariellen Beurkundung. Ein ohne Beachtung dieser Form geschlossener Vertrag wird seinem 

ganzen Inhalt nach gültig, wenn die Auflassung und die Eintragung in das Grundbuch erfolgen.(gleiches Dokument auch bei 4.100 Objekte verkaufen und 5.100 Objekte ankaufen)

Grundstücks- /Kaufvertrag
BGB § 311b Verträge über Grundstücke, das Vermögen und den Nachlass

7
Ersteller: Notar

333

Notwendig für: Sicherung von Ansprüchen; in Papierform archiviert

(1) Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, zur Belastung eines Grundstücks mit einem Recht sowie zur 

Übertragung oder Belastung eines solchen Rechts ist die Einigung des Berechtigten und des anderen Teils über den 

Eintritt der Rechtsänderung und die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch erforderlich, soweit nicht das 

Gesetz ein anderes vorschreibt.(gleiches Dokument auch bei 4.100 Objekte verkaufen und 5.100 Objekte ankaufen)

Grundbuch (-eintragung)

BGB § 873 Erwerb durch Einigung und Eintragung

8
Ersteller: Gemeinde

480

Notwendig für: Sicherung von Ansprüchen; in Papierform archiviert

GEFMA 922-1 : 2004 - Seite 1
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Erläuterungen
Die Übersicht zeigt den Gesamtprozess, die wichtigsten Prozessschritte und 
die Hilfsmittel für die Wahrnehmung der Unternehmer- und Betreiberverant-
wortung im Facility Management.
Das Tool REG-IS sowie die daraus verwendeten Daten stammen von Ulrich 
Glauche (Rödl & Partner). Er ist auch Autor oder Co-Autor der hier genannten 
GEFMA-Richtlinien und -Verzeichnisse (außer GEFMA 330-1).Nähere Infos fi nden sich unter: > www.roedl.de/betreiberverantwortung                                    Ulrich Glauche 
 > www.betreiberverantwortung.info                            Rödl & Partner GbR
 > www.gefma.de                                 > www.reg-is.de

Titel: Masterplan Unternehmer- und Betreiberverantwortung im FMErsteller: Ulrich Glauche, Rödl & Partner  GbR (ulrich.glauche@roedl.de)Datum: 23.02.2012 Version: 1.0 Format: DIN A1Quellen
 > BGI 508-1: Gewerbliche Berufsgenossenschaften > GEFMA-Richtlinien 190, 192, 310, 710: Ulrich Glauche (Hauptautor) für GEFMA e.V.
 > GEFMA-Richtlinie 330-1: Joachim Lenoir u.a. für GEFMA e.V.
 > GEFMA 510, 520: Verbandsübergreifender Arbeitskreis GEFMA e.V. und RealFM e.V.
 > GEFMA-Verzeichnisse 900, 910, 912, 914, 918 und 922: Ulrich Glauche (mittels REG-IS) für GEF-

MA e.V.
 > Sonstige Angaben, Unterlagen und Grafi ken sowie REG-IS: Ulrich Glauche, Rödl & Partner
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1.110 Bauprojekte in LzPh. 1 leiten
1

1

(ggf. weitere Verträge für Projektsteuerer, Projektentwickler, Gutachter und andere Projektbeteiligte)

Architektenverträgefür fremdvergebene Architektenleistungen; BGB § 311 (1) Ersteller: Auftraggeber
erf.:

vorh.:

ja nein
ja nein

1.300 Grundstücke erwerben
3

2

(gleiches Dokument auch bei 4.100 Objekte verkaufen und 5.100 Objekte ankaufen)

Grundstücks- /KaufvertragBGB § 311b (1)
Ersteller: Notar

erf.:
vorh.:

ja nein
ja nein

3

(gleiches Dokument auch bei 4.100 Objekte verkaufen und 5.100 Objekte ankaufen)

Grundbuch (-eintragung)BGB § 873 (1)
Ersteller: Gemeinde

erf.:
vorh.:

ja nein
ja nein

4

(gleiches Dokument auch bei 4.100 Objekte verkaufen und 5.100 Objekte ankaufen)

Auflassung
BGB § 925 (1)

Ersteller: Notar
erf.:

vorh.:

ja nein
ja nein

1.400 Planungsgrundlagen ermitteln
2

5 Flächennutzungsplanfür die Städteplanung; BauGB § 5 (1); HOAI § 37 LPh.5 Grundlstg. Ersteller: Gemeinde
erf.:

vorh.:

ja nein
ja nein

6 Verbindlicher Bauleitplan (Bebauungsplan)für die Städteplanung; BauGB § 8 (1); HOAI § 40 LPh.5 Grundlstg. Ersteller: Gemeinde
erf.:

vorh.:

ja nein
ja nein

1.430.747 Begutachtungen vornehmen für Umweltverträglichkeit 1

7 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)für bestimmte öffentliche und private Vorhaben; UVPG § 2 (1) Ersteller: Umweltgutachter
erf.:

vorh.:

ja nein
ja nein

1.440 Genehmigungsfähigkeit klären
2

8 Bauvorlagen beim VorbescheidMBauVorlVO § 8 (1)
Ersteller: Entwurfsverfasser

erf.:
vorh.:

ja nein
ja nein

9 Vorbescheid
MBO § 75

Ersteller: Gemeinde
erf.:

vorh.:

ja nein
ja nein

2.230.537 Genehmigungsplanungen durchführen für Entwässerung 1

10 EntwässerungsplanMBauVorlVO § 6 (1); HOAI § 15 LPh.4 Grundlstg. Ersteller: Entwurfsverfasser
erf.:

vorh.:

ja nein
ja nein

2.230.731 Genehmigungsplanungen durchführen für Gebäude 17

11

(gehört zu den Bauvorlagen nach § 1 BauPrüfVO NRW)

Auszüge aus dem KatasterkartenwerkBauPrüfVO NRW § 2
Ersteller: Entwurfsverfasser

erf.:
vorh.:

ja nein
ja nein

12

(gehört zu den Bauvorlagen nach § 1 BauPrüfVO NRW)

Betriebsbeschreibungfür gewerbliche oder landwirtschaftliche Betriebe; BauPrüfVO NRW § 5 Ersteller: Entwurfsverfasser
erf.:

vorh.:

ja nein
ja nein

13

(gehört zu den Bauvorlagen nach § 1 BauPrüfVO NRW)

Berechnungen und Angaben zur KostenermittlungBauPrüfVO NRW § 6
Ersteller: Entwurfsverfasser

erf.:
vorh.:

ja nein
ja nein

14 Übereinstimmungserklärungfür Bauvorlagen; BauPrüfVO NRW § 7; HOAI § 15 LPh.4 Grundlstg. Ersteller: Entwurfsverfasser
erf.:

vorh.:

ja nein
ja nein

15

(siehe auch MBO § 51 Sonderbauten; Ersteller noch zu prüfen, evtl. Brandschutzgutachter)

Brandschutzkonzeptfür Sonderbauten; BauPrüfVO NRW § 9; HOAI § 15 LPh.4 Grundlstg. Ersteller: Objektplaner
erf.:

vorh.:

ja nein
ja nein

16 Genehmigungsantragfür genehmigungsbedürftige Anlagen nach BImSchG; BImSchG § 10 (1)
Ersteller: Entwurfsverfasser

erf.:
vorh.:

ja nein
ja nein

17

(Sammelbegriff)

Bauvorlagen
MBauVorlVO § 1 (1); HOAI § 15 LPh.4 Grundlstg. Ersteller: Entwurfsverfasser

erf.:
vorh.:

ja nein
ja nein

18

(gehört zu den Bauvorlagen nach § 1 MBauVorlVO)

Lageplan
MBauVorlVO § 2 (1)

Ersteller: Entwurfsverfasser
erf.:

vorh.:

ja nein
ja nein
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Entwurf 2012-03 

Zivilrechtliche Haftung und Versicherung im FM Grundlagen GEFMA
330-1

Einsprüche möglich bis: 2012-07-31 
Das Outsourcing von Dienstleistungen spielt innerhalb des Facility Managements eine wichtige Rolle; - es gibt nahezu 

kein Unternehmen und keine sonstige Organisation in Deutschland, in der FM-typische Leistungen nicht an einen exter-

nen Partner ausgegliedert werden, weil dieser entweder kompetenter ist oder dieser die ehemals interne Leistung günsti-

ger erbringen kann. Aus juristischer Sicht sind Verträge in diesem Bereich besonders komplex, weil in der Regel nicht auf einen der im BGB 

normierten Grundvertragstypen zurückgegriffen werden kann. Viele Verträge in diesem Bereich enthalten bspw. sowohl 

dienst- als auch werkvertragliche Elemente.  Im Ergebnis entstehen Vertragswerke, die neben den typischen Pflichten 

des Auftragnehmers und des Auftraggebers innerhalb der vereinbarten Gewerke auch in der Praxis komplizierte Fragen 

wie z. B. die Übernahme der Betreiberverantwortung durch den Auftragnehmer regeln.  
In dem Moment, wenn die Ausführung komplexer Dienstleistungen an einen Dritten übertragen wird, spielen folglich das 

Thema der Risikoübertragung und die damit verbundenen beispielhaft aufgeführten Fragen eine wichtige Rolle: 

 Wie hoch ist das durch den Auftragnehmer zu tragende Risiko eigentlich? 
 Kann der Vertragspartner das Risiko tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt und in Zukunft tragen? 

 Wie hoch ist der mögliche Schadensumfang, der im schlimmsten Falle eintreten kann? 
 Welche Schadensarten können eintreten?  Worauf hat der Auftraggeber im Hinblick auf seine eigene Versicherung zu achten? 
 Wie sollte die Versicherung des Auftragnehmers aussehen, um im Schadensfall den sprichwörtlichen Regenschirm 

wirksam aufspannen zu können. In der täglichen Praxis spielt die Haftungsfrage dagegen eine eher untergeordnete Rolle: 
 Beim Auftragnehmer überwiegt die Freude über die erfolgreiche Akquisition bzw. den Gewinn der Ausschreibung. 

 Der Auftraggeber ist froh, für die schwierigen Dienstleistungen einen kompetenten Auftragnehmer gefunden zu haben. 

 Die Regelungen der Haftung im Vertragswerk werden häufig früheren - vermeintlich erprobten und auf den jetzigen 

Sachverhalt passenden -  Vertragswerken entnommen. Oftmals werden mögliche Schadenshöhen und Schadensar-

ten in Gesprächen zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber nicht gesondert problematisiert.

Erst wenn ein Schadensfall eingetreten ist, beginnt die Diskussion der Parteien - und endet bei der Erkenntnis, dass bei-

de Vertragsparteien über das Thema der Haftung im Hinblick auf den konkreten Schadensfall ein sehr unterschiedliches 

Verständnis haben. 

Inhalt 
Seite 

Seite 

1  Anwendungsbereich und Zielsetzung .... 1 2  Grundsätzliches zu den Themen Haftung, Schadensersatz und Versicherung ............................................. 2 2.1  Haftung ............................................................... 2 2.2  Schadensersatz .................................................. 2 2.3  Versicherung ....................................................... 2 3  Klärung der rechtlichen Begrifflichkeiten ........................................ 2 3.1  Begriffsdefinitionen / Haftungsarten .................... 2 3.2  Schadensarten .................................................... 5 4  Wesentliche nationale Haftungsbestimmungen und deren Inhalt ........................................................... 6 4.1  Wesentliche Haftungsbestimmungen des Werkvertragsrechts — die Haftung des Unternehmers ..................................................... 6 4.2  Wesentliche Haftungsbestimmungen des Dienstvertragsrechts ........................................... 6 

4.3  Haftungsbestimmungen im Bereich der vorvertraglichen / vertragsähnlichen Haftung ...... 7 4.4  Bestimmungen der Gesetzlichen Haftung/Ansprüche aus unerlaubter Handlung ... 7 5  Haftpflicht-Versicherungsschutz ............. 9 5.1  Einleitung / Präambel .......................................... 9 5.2  Die Betriebshaftpflichtversicherung  ................... 9 5.3  Wesentliche Einschränkungen des Versicherungsschutzes / Deckungsausschlüsse11 Zitierte Normen, Vorschriften und andere Unterlagen ................................................ 16 Erläuterungen ..................................................... 16 Kontaktadresse .................................................. 16 Anhang A:  xxx ............................................... A.1 Anhang B:  Haftungsrelevante Gesetzestexte ......................................... B.1 

1 Anwendungsbereich und Zielset-zung
Die vorliegende Richtlinie möchte eine Navigation durch das Thema „Zivilrechtliche Haftung und Versicherung“ anbieten und wichtige Fragestellungen aufwerfen, um zu einer Haftungsregelung zu kommen, über deren Inhalt 

beide Vertragsparteinen beim Zustandekommen des Vertrages ein gemeinsames Verständnis haben müssen. Die in der Richtlinie aufgeworfenen Fragen sind nicht absolut zu verstehen, sondern können mit der Zeit durch weitere Fragestellungen ergänzt werden; insofern kann es sich nicht um einen abschließenden Ansatz handeln. 

2012-03Stand:Bußgeldkatalog Facility Management GEFMA
918Im Handlungsrahmen des Facility Managements ergeben sich umfangreiche Pflichten aus einschlägigen Gesetzen und Verord-

nungen von Bund und Ländern sowie Unfallverhütungsvorschriften der Unfallversicherungsträger. Viele dieser Pflichten sind 

bußgeld- und/oder strafbewehrt.Damit Facility Manager dieses beurteilen und bei ihren Entscheidungen und Handlungsempfehlungen an ihre Auftraggeber be-

rücksichtigen können, wird nachfolgend ein Bußgeldkatalog für das FM in Deutschland aufgelistet.

Der Zweck dieses Bußgeldkatalogs besteht ausdrücklich nicht darin, Facility Manager damit in Schreckstarre zu versetzen, son-

dern ihnen die Fallstricke aufzuzeigen, die es als Profi zu vermeiden gilt.

Bundes-GesetzeArbeitnehmer-EntsendegesetzGesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland 

beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

1 AEntG

§ 8
Pflichten des Arbeitgebers zur Gewährung von Arbeitsbedingungen

Bußgeld: § 23 Abs. 1 Nr. 1 ≤ 500.000 EUR(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 1. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 3, jeweils in Verbindung mit einem Tarifvertrag nach den §§ 4 bis 6, der 

nach § 5 des Tarifvertragsgesetzes für allgemeinverbindlich erklärt oder durch Rechtsverordnung nach § 7 Abs. 1 

erstreckt worden ist, eine dort genannte Arbeitsbedingung nicht gewährt oder einen Beitrag nicht leistet

vom 20.04.2009, BGBl. I S. 799, zul. geänd. durch Art. 25 G v. 20.12.2011, BGBl. I S. 2854 (Nr. 69)

Pflicht:

Arbeitnehmer-EntsendegesetzGesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland 

beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

2 AEntG

§ 17 Befugnisse der Behörden der Zollverwaltung und anderer Behörden
Bußgeld: § 23 Abs. 1 Nr. 2 ≤ 30.000 EUR(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig2. entgegen § 17 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine 

Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt

vom 20.04.2009, BGBl. I S. 799, zul. geänd. durch Art. 25 G v. 20.12.2011, BGBl. I S. 2854 (Nr. 69)

Pflicht:

Arbeitnehmer-EntsendegesetzGesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland 

beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

3 AEntG

§ 17 Befugnisse der Behörden der Zollverwaltung und anderer Behörden
Bußgeld: § 23 Abs. 1 Nr. 3 ≤ 30.000 EUR(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig3. entgegen § 17 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das 

Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet

vom 20.04.2009, BGBl. I S. 799, zul. geänd. durch Art. 25 G v. 20.12.2011, BGBl. I S. 2854 (Nr. 69)

Pflicht:

Arbeitnehmer-EntsendegesetzGesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland 

beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

4 AEntG

§ 17 Befugnisse der Behörden der Zollverwaltung und anderer Behörden
Bußgeld: § 23 Abs. 1 Nr. 4 ≤ 30.000 EUR(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig4. entgegen § 17 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten 

nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt

vom 20.04.2009, BGBl. I S. 799, zul. geänd. durch Art. 25 G v. 20.12.2011, BGBl. I S. 2854 (Nr. 69)

Pflicht:
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Konformitätserklärungfür Facility-Serviceleistungen
Berichtszeitraum (Quartal): III / 2010 

Auftragnehmer / Dienstleister: FM-Service GmbH 
Leistungsbereich / Los / Gewerk: Betrieb & Instandhaltung 

Objekt / Liegenschaft: Muster-Shopping-Center in Musterstadt

Hiermit wird erklärt: 
Ja Nein Begründung:

siehe Seite 
1. Der Auftragnehmer (AN) hat die für seine Leistung maß-geblichen (gültigen und zutreffenden) Gesetze, Verord-nungen, Unfallverhütungsvorschriften, Normen und Richt-linien im Berichtszeitraum verfolgt (Regelwerksverfolgung) 

   ……………. 2. Die maßgeblichen Regelwerke wurden vom AN nach bes-tem Wissen und Gewissen beachtet und eingehalten.    ……………. 3. Der Auftraggeber (AG) wurde durch den AN über Ände-rungen im Regelwerk, die ihn betreffen, informiert.    ……………. 4. Notwendige regelwerksbedingte Änderungen bei Leistun-gen des AN wurden dem AG angezeigt.    ……………. 5. Turnusmäßig anstehende und beauftragte wiederkehren-de Prüfungen wurden durchgeführt und dokumentiert.    ……………. 6. Sicherheitsrelevante Mängel wurden behoben bzw. die unverzügliche Mängelbehebung wurde veranlasst.    ……………. 7. Ungeplante Vorkommnisse, von denen der AN Kenntnis erlangt hat, z. B. meldepflichtige Unfälle, wurden aus-nahmslos dokumentiert und berichtet.    ……………. 8. Turnusmäßig anstehende, vertraglich geforderte und vom AN vorzulegende Nachweise, z. B. über die Zertifizierung nach EN ISO 9001, EN ISO 14001, GEFMA FM-Excellence oder dgl. liegen bei. 
   ……………. 

Für den Auftragnehmer: 

……………………… …………………………………………… 
Datum 

Stempel und Unterschrift 
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BGI 508-1 Bestätigung der Übertragung von Unternehmerpflichten (siehe § 9 Abs. 2 Nr. 2 OWiG, § 13 Abs. 2 ArbSchG, § 15 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII, § 13 BGV A1) 
Herrn/Frau  ________________________________________________________________________________________________________________________________
werden für den Betrieb/die Abteilung*)    
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  der Firma  ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  (Name und Anschrift der Firma) 
die dem Unternehmer hinsichtlich des Arbeitsschutzes und der Verhütung von Arbeitsunfäl-
len, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren obliegenden Pflichten  
übertragen, in eigener Verantwortung 
– Einrichtungen zu schaffen und zu erhalten*) – Anweisungen zu geben und sonstige Maßnahmen zu treffen*) – eine wirksame Erste Hilfe sicherzustellen*) – arbeitsmedizinische Untersuchungen oder sonstige arbeitsmedizinische Maßnahmen zu 

veranlassen*) 

soweit ein Betrag von _________________________________________________________________ Euro nicht überschritten wird. Dazu gehören insbesondere: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________, ________________________________________________________________________

 
Ort 

 
Datum 

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________  

 Unterschrift des Unternehmers 
 Unterschrift der beauftragten Person 

*) Nichtzutreffendes streichen 
Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag © 2005

Unberechtigte Vervielfältigung verboten.
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1. Mechanische Gefährdung X X - X - - - - X
2. Elektrische Gefährdung X X X X - - - - X
3. Gefahrstoffe

- - - - - X - - -
4. Biologische Gefährdung - - - - - - - X -
5. Brand und Explosion X X - - X X - - X
6. Druck

X - - X X - - - X
…

… … … … … … … … …
13. Psychomentale Gefährd. X X - - - - - - -14. Organisatorische Gefährd. X X X X X X X X X

Anwendungsbereiche von Gefährdungsbeurteilungen

a) Arbeitsplätze,
Tätigkeiten

§ 5 ArbSchG
Beurteilung der

Arbeitsbedingungen
§ 3 Abs. 1 BGV A1
Beurteilung der

Arbeitsbedingungen

d) Arbeitsmittel§ 3 Abs. 1 BetrSichV (+TRBS 1111)Gefährdungsbeurteilung

c) Bildschirme
§ 3 BildscharbVBeurteilung der Arbeitsbedingungen

e) Explosionsgefahren§ 3 Abs. 2 BetrSichVGefährdungsbeurteilung

i) Überwachungsbedürftige Anlagen§ 15 Abs. 1 BetrSichVWiederkehrende Prüfungen

f) Gefahrstoffe§ 6 GefStoffV (+TRGS 400)[…] Gefährdungsbeurteilung
g) Lärm

§ 3 LärmVibrationsArbSchVGefährdungsbeurteilung
h) Biologische Arbeitsstoffe§§ 6-8 BioStoffVGefährdungsbeurteilung […]

b) Arbeitsstätten
§ 3 ArbstättV

Gefährdungsbeurteilung
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EG-Richtlinien
29Richtlinie [...] über Bauprodukte

1 EU Europäische Union
Bauproduktenrichtlinie - 89/106/EWG (z)

http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm

vom 21.12.1988, ABl. L 40 S. 12; aufgehoben am 04.04.2011, ABl. L 88/32 S. 1

2011
aufgeh.

Richtlinie [...] über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer 

bei der Arbeit

2 EU Europäische Union
Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz - 89/391/EG

http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm

vom 12.06.1989, ABl. L 183 S. 1, zul. geänd. am 22.10.2008, ABl. L 311 S. 1, 4

Richtlinie [...] über die Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutzes in Arbeitsstätten (Erste Einzelrichtlinie im Sinne des 

Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)

3 EU Europäische Union
Arbeitsstättenrichtlinie - 89/654/EG

http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm

vom 30.11.1989, ABl. L 393 S.1, zul. geänd. am 20.06.2007, ABl. L 165 S. 21

Richtlinie [...] über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung persönlicher Schutzausrüstung durch

Arbeitnehmer bei der Arbeit (Dritte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)

4 EU Europäische Union
PSA-Benutzungsrichtlinie - 89/656/EWG

http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm

vom 30.11.1989, ABl. L 393 S.18, zul. geänd. am 20.06.2007, ABl. L 165 S. 21

Richtlinie [...] für persönliche Schutzausrüstungen

5 EU Europäische Union
PSA-Angleichungsrichtlinie - 89/686/EWG

http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm

vom 21.12.1989, ABl. L 399 vom 30.12.1989 S. 18, zul. geänd. am 29.09.2003, ABl. L 284 S. 1, 3

Richtlinie [...] über die Mindestvorschriften bezüglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der manuellen Handhabung von 

Lasten [...] (Vierte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)

6 EU Europäische Union
Lastenhandhabungsrichtlinie - 90/269/EWG

http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm

vom 29.05.1990, ABl. L 156 S.9, zul. geänd. am 20.06.2007, ABl. L 165 S. 21

Richtlinie [...] über die Mindestvorschriften bezüglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an Bildschitmgeräten 

(Fünfte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)

7 EU Europäische Union
Bildschirmarbeitsrichtlinie - 90/270/EWG

http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm

vom 29.05.1990, ABl. L 156 S.14, zul. geänd. am 20.06.2007, ABl. L 165 S. 21

Richtlinie [...] für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

8 EU Europäische Union
Explosionsschutzrichtlinie - 94/9/EG

http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm

vom 23.03.1994, ABl. L 100 vom 19.04.1994 S. 1, zul. geänd. am 29.09.2003, ABl. L 284 S. 5

Richtlinie [...] über Aufzüge

9 EU Europäische Union
Aufzugsrichtlinie - 95/16/EG

http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm

vom 29.06.1995, ABl. L 213 S. 1, zul. geänd. am 17.05.2006, ABl. L 157 S. 24

Richtlinie [...] über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen

10 EU Europäische Union
Entsenderichtlinie - 96/71/EG

http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm

vom 16.12.1996, ABl. L 18 vom 21.01.1997 S. 1-6
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 Entwurf  2012-03 Umgang mit Vorschriften und Technikklauseln im Facility Management 

GEFMA
310

Einsprüche bis: 2012-07-31 
Deutschland ist vermutlich der höchstregulierte Staat dieser Erde. Kennzeichen dafür sind ein dichtes Netz an Gesetz-

gebung von EU, Bund und Ländern, ein System von Unfallverhütungsvorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung 

sowie ein stringentes föderales Bauplanungs- und Bauordnungsrecht; Baugenehmigungen werden hierzulande unter 

strengeren Auflagen erteilt, als in vielen anderen Ländern. Und als wenn das gesetzliche, staatliche und berufsgenos-

senschaftliche Regelwerk noch nicht ausreichen würde, haben wir uns freiwillig mit DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, 

VDI-Richtlinien und dgl. zusätzliche Technische Regeln geschaffen, die als Technikklauseln (Stand der Technik, aner-

kannte Regeln der Technik) einen hohe Stellenwert genießen. 
Gleichzeitig gelten deutsche Staatsbürger schon kulturhistorisch als besonders gesetzestreu. Recht und Ordnung haben 

einen hohen Stellenwert. Rechtsverstöße werden wirksam verfolgt und geahndet. Dementsprechend werden in Deutsch-

land Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien vergleichsweise streng beachtet und befolgt. 

Diese Richtlinie gibt Hinweise zum Umgang mit Vorschriften und Technikklauseln im Facility Management. 

Inhalt 
Seite 

Seite 

1  Anwendungsbereich ................................. 1 2  Regelsetzung in Deutschland .................. 1 2.1  Systematik .......................................................... 1 2.2  Umfang und Veränderung des Regelwerks, Relevanz für FM .................................................. 3 2.3  Technikklauseln .................................................. 3 2.4  Rechtsverbindlichkeit .......................................... 6 2.5  Deregulierung ..................................................... 6 3  Pflichten im FM .......................................... 6 3.1  Unternehmerpflichten.......................................... 7 3.2  Betreiberpflichten ................................................ 7 4  Rechtsfolgen im FM .................................. 7 4.1  Strafrechtliche Haftung ....................................... 7 4.2  Ordnungsrechtliche Haftung ............................... 7 5  Systematische Vorgehensweise zur Pflichterfüllung: PDCA .............................. 7 5.1  Plan (Planen) ...................................................... 7 5.2  Do (Durchführen) ................................................ 8 

5.3  Check (Überprüfen, Beaufsichtigen) ................... 8 5.4  Act (Korrigieren) ................................................ 10 6  Delegation und Rückdelegation ............. 10 6.1  Problemstellung ................................................ 10 6.2  Definition von Betreiberpflichten ....................... 11 6.3  Auswahl (Selektion) der Delegationsempfänger 11 6.4  Rückdelegation ................................................. 12 Zitierte Normen, Vorschriften und andere Unterlagen ................................................ 13 Kontaktadresse .................................................. 13 Anhang A  Texte ausgewählter Rechts-grundlagen ................................... A.1 Anhang B  Bußgeldkatalog FM ..................... B.1 Anhang C  Konformitätserklärung Facility Services ........................................ C.1 

1 Anwendungsbereich Als Querschnittsdisziplin werden durch die Aktivitäten eines Facility Managements zahlreiche Rechtsgebiete berührt, z. B. Baurecht, Mietrecht, Vertragsrecht, Ar-beitsschutzrecht, Gefahrstoffrecht, Umweltrecht u.a. Innerhalb des FM gelten dadurch zahlreiche Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Normen und Richtlinien (im Folgenden als Regelwerke bezeich-net).
Im Bemühen um die Wahrung der Rechtsgüter (Leben, Körper, Gesundheit, Eigentum, Umwelt) und in Wahr-nehmung der Betreiberverantwortung müssen Facility Manager deshalb die Grundzüge unserer Rechtsord-nung mit Gesetz- und Normgebung kennen, ihre Rechtsverbindlichkeit einschätzen können und systema-tische Vorgehensweisen zur Pflichterfüllung anwenden. 

2 Regelsetzung in Deutschland 2.1 Systematik Gemäß unserer Rechtsordnung besteht ein mehrgliedri-ges System der Regelsetzung, bestehend im Wesentli-chen aus vier Hauptebenen mit entsprechender Rang-folge:

 supranationalem Regelwerk (Europarecht),  nationalem/staatlichem Regelwerk (Bundes- und Lan-desrecht),
 berufsgenossenschaftlichem Regelwerk und  technischem Regelwerk. 
Abbildung 1 (nächste Seite) zeigt die wichtigsten Regel-setzer in den Haupt- und einigen Unterebenen der Re-gelsetzung.

2.1.1 Europäische Union Gemäß dem politischen Willen und Vereinbarung der derzeit 27 Mitgliedsstaaten übernimmt die EU einen ste-tig zunehmenden Anteil der Gesetzgebung. Die wichtigs-ten Ausprägungen dessen sind:  EU-VerordnungenDiese gelten mit In-Kraft-Treten als unmittelbar gelten-des Recht in allen Mitgliedsstaaten.  EU-Richtlinien
Diese wenden sich an die Mitgliedsstaaten mit dem Auftrag der Umsetzung in jeweiliges nationales Recht. Sie sind damit nicht unmittelbar anzuwenden. 
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AGFW-Regelwerk
1

Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation des technischen Bereiches von 

Fernwärmeversorgungsunternehmen

1

www.agfw.de

Ausgabe von 2010-11

AGFW FW 1000

50,00 €
AGI-Arbeitsblätter

19

Doppelbodensysteme
Anforderungen, Ausführungsgrundsätze

2

www.beuth.de

Ausgabe von 1996-04

AGI A20

29,90 €Industriebodenbeläge
3

www.beuth.de

Ausgabe von 1995-09

AGI A90

29,90 €Industriedächer: Leitlinien für Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen auf Tragschalen 

aus Stahltrapezprofiltafeln - Porenbeton - Stahlbeton

4

www.beuth.de

Ausgabe von 2011-11

2011
neu

AGI B10

19,90 €Leitlinien für Planung und Ausführung von Industriedachbegrünungen

5

www.beuth.de

Ausgabe von 2008-05

AGI B11

22,61 €Leitlinien für Planung und Ausführung: Mehrschalige nicht belüftete Metallprofil-Systemkonstruktionen

6

www.beuth.de

Ausgabe von 2010-07

AGI B12

22,61 €Baulicher Brandschutz im IndustriebauBrandschutzkonzepte für Industriebauten

7

www.beuth.de

Ausgabe von 2008-04

AGI C1

19,90 €Sonnen- und Blendschutzsysteme

8

www.beuth.de

Ausgabe von 2004-09

AGI F20

19,90 €Der GMP-Vertrag
Zugehörige Zusammenarbeits- und Organisationsmodelle - Auswahlverfahren und Preisfindung

9

www.beuth.de

Ausgabe von 2003-06

AGI GMP

29,90 €Objektschutz bei Immobilien und Anlagen

10

www.beuth.de

Ausgabe von 2009-12

AGI T1

29,90 €Integrierte Bauplanung und UmweltschutzRückbau von Ind.- und Gewerbegebäuden, Handlungsempfehlungen, Beispiele

11

www.beuth.de

Entwurf von 1998-01

AGI U30 TIB (E)

19,90 €Integrierte Bauplanung und UmweltschutzUmnutzung, Modernisierung von Büro/Betriebsgebäuden, Handlungsempfehlungen, Beispiele

12

www.beuth.de

Entwurf von 1998-01

AGI U31 TIB (E)

19,90 €Kennzahlen für Technikkosten und Investitionen während der Nutzungsphase von Büro- und 

Laborgebäuden

13

www.beuth.de

Ausgabe von 2008-12

AGI W5

9,90 €Bauen und Revitalisieren

14

www.beuth.de

Ausgabe von 2007-04

AGI W7

29,90 €Kanalisationssysteme in der Industrie - DV-Kanaldokumentation für Betrieb und 
Instandhaltung

15

www.beuth.de

Ausgabe von 1994-05

AGI Z2 TIB

9,90 €Kanalinstandhaltungs-, -sanierungsarbeitenLeitfaden für Leistungsverzeichnisse

16

www.beuth.de

Entwurf von 1994-01

AGI Z3 TIB (E)

9,90 €
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 Bauplanungs- und Bauordnungsrecht; Baugenehmigungen werden hierzulande unter 

strengeren Auflagen erteilt, als in vielen anderen Ländern. Und als wenn das gesetzliche, staatliche und berufsgenos-
ausreichen würde, haben wir uns freiwillig mit DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, 

VDI-Richtlinien und dgl. zusätzliche Technische Regeln geschaffen, die als Technikklauseln (Stand der Technik, aner-

einen hohe Stellenwert genießen. Staatsbürger schon kulturhistorisch als besonders gesetzestreu. Recht und Ordnung haben 

einen hohen Stellenwert. Rechtsverstöße werden wirksam verfolgt und geahndet. Dementsprechend werden in Deutsch-

land Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien vergleichsweise streng beachtet und befolgt. 

Diese Richtlinie gibt Hinweise zum Umgang mit Vorschriften und Technikklauseln im Facility Management. 
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Zeit

Stand der Technik

Anerkannte Regelder Technik

heute
vor 5 Jahren

in 5 Jahren

Bewährungszeit

Stand von Wissen-schaft und Technik

Bestandsschutz

technisch überholt,aber im Bestand
noch akzeptiert

Anzahl Änderungen p.a.
Bundesrecht:

ca. 400.000 ca. 30-40%
Landesrechte (16 x ca. 100.000) ca. 1.600.000DIN-Normen:

ca. 30.000 ca. 15-20%
VDI-Richtlinien:

ca. 1.900Sonstige
ca. 1.000Summe:

>> 2.000.000 ca. 25%
davon FM-relevant (ca. 1‰): ca. 2.000
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UVVen
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Gesetze &Verordnungen
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Verordnungen
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Techn. Regeln
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VdS-Richtlinien
Vers.klauseln

Schadens-
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Regelsetzung in Deutschland

Technikklauseln unter Einfl uss der technischen Entwicklung

REG-IS Regelwerks-Informationssystem

2012-03Stand:Pflichten im Facility Managementin LzPh 6.300-6.500: Betreiberpflichten (am Beispiel Schule in Ffm.)
GEFMA
914-3

6.300 Objekte, Anlagen und Einrichtungen betreiben          6.310 Anlagen u. Einrichtungen bedienen, überwachen, kontr.
          6.320 Anlagen u. Einrichtungen wiederkehrend prüfen
          6.330 Anlagen u. Einrichtungen inspizieren und warten
          6.340 Anlagen u. Einrichtungen instandsetzen und erneuern6.400 Objekte ver- und entsorgen          6.410 Objekte versorgen                    6.411 Objekte mit Wasser versorgen                    6.416 Brennstoffe lagern          6.430 Abfall entsorgen          6.440 Abwasser entsorgen / Grundstücke entwässern

                    6.441 Abwasser in Gewässer einleiten (Direkteinleitung)
                    6.442 Abwasser in öffentl. Abwasseranlagen einleiten
                              (Indirekteinleitung)

 Einträge zu folgenden Lebenszyklusphasen und FM-Services in Anlehnung an GEFMA 100/GEFMA 200:6.500 Objekte reinigen und pflegen          6.510 Unterhaltsreinigung durchführen          6.570 Außenanlagen reinigen und pflegen                    (Sommer- und Winterdienste)          6.580 Pflanzen pflegen (außen und innen)              

Im Handlungsrahmen des Facility Managements ergeben sich umfangreiche Pflichten aus einschlägigen Gesetzen, Verordnun-

gen, Technischen Regeln und Unfallverhütungsvorschriften. Solche Pflichten sind auch Gegenstand der Serviceverträge im FM, 

mit denen z. B. Betreiberpflichten an entsprechende FM-Dienstleister delegiert werden.
Für den Umgang mit den zugrunde liegenden Vorschriften und Technischen Regeln im FM sowie für die Handhabung und Dele-

gation der resultierenden Pflichten gibt GEFMA 310 entsprechende Handlungsempfehlungen. Zur leichteren Handhabung wer-

den die auftretenden Pflichten dabei nach Lebenszyklusphasen und FM-Serviceprozessen nach GEFMA 100 und GEFMA 200 

gegliedert.
Es lassen sich dabei die phasen-und objektübergreifenden "Unternehmerpflichten" und die auf die Betriebsphase einzelner 

Objekte bezogenen "Betreiberpflichten" unterscheiden. Dabei differieren die Betreiberpflichten naturgemäß je nach Nutzungsart 

und Ausstattung des Objekte sowie je nach Bundesland. Dieses Verzeichnis listet beispielhafte Betreiberpflichten für eine 

Schule in Hessen.
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Einsprüche möglich bis: 2012-07-31 
Facility Management (FM) ist wie jedes unternehmerische Handeln mit Chancen und Risiken verbunden. Aufgrund der 

Komplexität vieler Arbeitsprozesse im FM, der oftmals differenzierten Arbeitsteilung zwischen Nutzern, Auftraggebern, 

Auftragnehmern und ggf. mehreren Nachunternehmern mit entsprechenden Schnittstellen und nicht zuletzt aufgrund des 

hohen Maßes an (Betreiber-) Verantwortung im FM ist es unumgänglich, dass FM-Organisationen die Gesamtheit ihrer 

versicherbaren und nicht versicherbaren Risiken kennen und entsprechend handhaben. Risikomanagement wird da-

durch zu einer elementaren und unverzichtbaren Führungsaufgabe innerhalb jeder FM-Organisation. 

Bereits in der Richtlinie GEFMA 190 ‚Betreiberverantwortung im FM’ wird beschrieben, welche Pflichten sich für FM-

Unternehmen und die darin handelnden Personen aus der Übernahme einer Betreiberverantwortung für Grundstücke, 

Gebäude oder andere bauliche und technische Anlagen und Einrichtungen ergeben. Aber auch für FM-Organisationen 

mit anderen Leistungsschwerpunkten bestehen permanent Gefahren der bewusst oder unbewusst schuldhaften Verlet-

zung öffentlich-rechtlicher oder vertragsrechtlicher Pflichten mit entsprechenden Konsequenzen. 

Nach der klassischen Vorgehensweise des Risikomanagements ist es für die FM-Leitung daher notwendig, bestehende 

Risiken zu identifizieren, soweit möglich zu vermeiden, zu mindern, zu übertragen und die letztlich verbleibenden Restri-

siken zu beherrschen, um damit einen unverzichtbaren Beitrag zur Existenzsicherung der eigenen Organisation und zum 

Erfolg ihrer Kunden zu leisten. 
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1 Anwendungsbereich Diese Richtlinie behandelt Risiken im Facility Manage-ment sowie Methoden und Beispiele für ihre sichere Handhabung und Beherrschung. Die angesprochenen Risiken umfassen dabei gleicher-maßen versicherbare wie nicht versicherbare Risiken, Risiken aus baulichen und technischen Gegebenheiten, aus der Leitung und Durchführung von FM-Prozessen sowie aus jeder Art von personeller, wirtschaftlicher oder sonstiger Verantwortung, wie sie im Facility Manage-ment typischerweise vorkommt. Schwerpunkt für die hier behandelten Risiken ist die Le-benszyklusphase ‚Betrieb & Nutzung’ im Sinne von GEFMA 100-1. Risiken in anderen Lebenszyklusphasen, beispielsweise bei der Konzeption, Planung, Errichtung, Vermarktung oder Beschaffung werden nicht explizit be-handelt, können aber analog der aufgezeigten Systema-tik gehandhabt werden. 

2 Ziele des Risikomanagements Der Aufbau und die permanente Anwendung eines Risi-komanagements im FM dient zunächst der sicheren Er-reichung der Ziele von Facility Management im Allge-meinen: einer Befriedigung der Grundbedürfnisse von Menschen am Arbeitsplatz, Unterstützung der Unter-nehmens-Kernprozesse und Erhöhung der Kapitalrenta-bilität1. Diese grundsätzliche Zielsetzung gilt unabhängig von der Organisationsform des FM, d.h. ob Eigenleis-tung oder Fremdleistung, Contracting, Private Public Partnership etc. Die übergeordneten Ziele werden überlagert durch un-ternehmensspezifische Zielstellungen eines Risikoma-nagements des Auftraggebers und demjenigen des Auf-ragnehmers im FM, die naturgemäß auf den eigenen un-ternehmerischen Erfolg ausgerichtet sind. Wegen der oftmals engen Verflechtungen von Strukturen und Pro-                                                          1 siehe GEFMA 100-1 

versicherbaren und nicht versicherbaren Risiken kennen und entsprechend handhaben. Risikomanagement wird da-

durch zu einer elementaren und unverzichtbaren Führungsaufgabe innerhalb jeder FM-Organisation. 

Bereits in der Richtlinie GEFMA 190 ‚Betreiberverantwortung im FM’ wird beschrieben, welche Pflichten sich für FM-

Unternehmen und die darin handelnden Personen aus der Übernahme einer Betreiberverantwortung für Grundstücke, 

Gebäude oder andere bauliche und technische Anlagen und Einrichtungen ergeben. Aber auch für FM-Organisationen 

mit anderen Leistungsschwerpunkten bestehen permanent Gefahren der bewusst oder unbewusst schuldhaften Verlet-

zung öffentlich-rechtlicher oder vertragsrechtlicher Pflichten mit entsprechenden Konsequenzen. 

Nach der klassischen Vorgehensweise des Risikomanagements ist es für die FM-Leitung daher notwendig, bestehende 

Risiken zu identifizieren, soweit möglich zu vermeiden, zu mindern, zu übertragen und die letztlich verbleibenden Restri-

siken zu beherrschen, um damit einen unverzichtbaren Beitrag zur Existenzsicherung der eigenen Organisation und zum 

Erfolg ihrer Kunden zu leisten. 
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Klas-
se

Schadenshöhe
Index
(Si)

ideelle
Bewertung monetäre

Bewertung
A

zahlreiche (> 5) Menschenleben (ggf.mit gleichzeitig hohem Sachschadenund/oder Strafe/Bußgeld)
nicht

quantifizierbar 100
B einzelne (< 5) Menschenleben nicht

quantifizierbar 90C Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahre nicht
quantifizierbar 70D Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr nicht
quantifizierbar 60

E
Erheblicher Sach-/Vermögensschaden (ggf. mitBetriebsunterbrechung)

individuell
festzulegen 55

F Erheblicher bleibenderGesundheitsschaden
bedingt

quantifizierbar 50G Erheblicher Umweltschaden > 1.000.000 EUR 40H Imageschaden in der Öffentlichkeit individuell
festzulegen 30I Geringer Umweltschaden £ 1.000.000 EUR 25J Sach-/Vermögensschaden,Ordnungswidrigkeit £ 1.000.000 EUR 20K Sach-/Vermögensschaden,Ordnungswidrigkeit £ 500.000 EUR 15

L
Sach-/Vermögensschaden,Ordnungswidrigkeit,Schadensersatzleistung (versichert)

£ 100.000 EUR 10
M VorübergehenderGesundheitsschaden £ 50.000 EUR 5

Klas-
se

Eintrittswahr-
scheinlichkeit
(Technik)

Beschreibung

1 gering
(0,01 - 0,10)

· guter bis sehr guter Zustand· laufend überwacht (mittelsGebäudeautomation)· erkannte Mängel unverzüglichbeseitigt
· etwaige Umbauten/wesentlicheÄnderungen nur mit anschließenderPrüfung

2 mittel
(0,15 – 0,25)

· befriedigender Zustand· sporadisch überwacht (manuell)· erkannte Mängel weitestgehendbeseitigt
· etwaige Umbauten/wesentlicheÄnderungen tlw. mit anschließenderPrüfung

3 erhöht
(0,30 – 0,50)

· mangelhafter Zustand (je nach Artdes Mangels) oder unbekannterZustand
· nicht überwacht
· erkannte Mängel weitestgehend nichtbeseitigt
· etwaige Umbauten/wesentlicheÄnderungen ohne anschließendePrüfung

4 hoch
(0,55 – 1,0)

· bekanntermaßen mehr oder wenigerfunktionsuntüchtig

Klas-
se

Eintrittswahr-
scheinlichkeit
(Mensch / Org.)

Beschreibung

1 sehr gering
(0,05 – 0,15)

· Eine hoch entwickelte FM-Organisation besteht;Zuständigkeiten sind klargeregelt und
· Bedienung und Instandhaltungsind an erwiesenermaßenqualifizierte Mitarbeiter bzw.Fremddienstleister delegiert und· gesetzliche Prüfungen nachÄnderungen/Umbauten sowiewiederkehrende Prüfungen anAnlagen werden durchgeführtund

· eigene Mitarbeiter werden nachBedarf geschult bzw.Fremddienstleister werden vorOrt eingewiesen und· Beschäftigte werden regelmäßigbzgl. sicherheitsrelevantemVerhalten unterwiesen und· Aufsicht und Fehlerkorrekturerfolgen.
1 gering

(0,20 – 0,25)
· o.g. Merkmale sind zu etwa75% erfüllt

2 mittel
(0,30 – 0,35)

· o.g. Merkmale sind zu etwa50% erfüllt
3 erhöht

(0,40 – 0,50)
· o.g. Merkmale sindüberwiegend nicht erfüllt4 hoch

(0,55 – 1,0)
· grob fahrlässiges odervorsätzliches falsches Handeln
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Die Anforderungen des Gesetzgebers an die sorgfältige Wahrnehmung von Verantwortung durch Unternehmen und die 

darin handelnden Personen haben sich in den letzten Jahren laufend verschärft. Als Ursache dieser Entwicklung lassen 

sich mehrere Faktoren aufführen. Die fortschreitende Harmonisierung der europäischen Gesetzgebung mit der entspre-

chenden Umsetzung in nationales Recht führt neben der Angleichung auch zu einer Aktualisierung von Vorschriften. Im 

Zuge der Deregulierung werden bisherige Aufgaben der Überwachungsorganisationen (z. B. TÜV) auf die Unternehmen 

selbst übertragen. Auch die Umweltgesetzgebung hat den Unternehmen zunehmende Verantwortung für den Schutz der 

Umwelt auferlegt. Und nicht zuletzt schwere Unfälle in Industrieanlagen, einem Flughafen, Autobahntunneln oder bei der 

Bahn haben Öffentlichkeit und Rechtsorgane für die Gefahren sensibilisiert, die vom Betrieb von Anlagen, Gebäuden o-

der Verkehrsmitteln ausgehen können und die Fragen nach der Betreiberverantwortung aufwerfen. 

Durch neue und geänderte Vorschriften von Bund, Ländern und Gemeinden werden Unternehmen (z. B. als Eigentümer 

und/oder Betreiber von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen) damit auch zunehmenden Haftungsrisiken ausge-

setzt. Viele Führungskräfte sind sich dabei der möglichen Folgen noch gar nicht bewusst, die sich aus Fehlern oder Ver-

säumnissen ihrer Unternehmen ergeben können und für die sie unter Umständen später persönlich haftbar gemacht 

werden. Begriffe wie 'Betreiberverantwortung' und 'Organisationsverschulden' werden nunmehr zwar in vielen (auch öf-

fentlichen) Unternehmen diskutiert, die notwendigen Konsequenzen aber nur selten ergriffen. 

Diese Richtlinie will deshalb systematisch grundlegende Informationen und Zusammenhänge über die Betreiberverant-

wortung im Rahmen eines Facility Managements vermitteln und damit einen Beitrag zur Rechtssicherheit leisten. 
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1 Anwendungsbereich Der Gesetzgeber erlegt demjenigen besondere Pflichten auf, der 
• ein Grundstück mit einem Gebäude im Eigentum hat • Gebäude mit gebäudetechnischen Anlagen betreibt • als Arbeitgeber fungiert, d.h. Arbeitnehmer beschäftigt • Arbeitsplätze und/oder Arbeitsmittel (einschließlich ü-berwachungsbedürftiger Anlagen) bereitstellt. Nachdem die genannten Fälle innerhalb des Facility Ma-nagements auftreten, müssen die hier handelnden Un-ternehmen und Personen entsprechend ihre gesetzliche Verantwortung wahrnehmen. Zu den betroffenen Unternehmen zählen beispielsweise • Private Unternehmen als Immobilieneigentümer, Ver-mieter oder Betreiber von Gebäuden und Anlagen so-wie als Auftraggeber oder Auftragnehmer von Betriebs-

führungsdienstleistungen• Öffentliche Immobilieneigentümer wie Bund, Länder, kreisfreie Städte, Gemeinden, Körperschaften, Anstal-ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts • Halböffentliche Unternehmen wie z. B. Messegesell-schaften, Flughäfen, Deutsche Bahn und Post. Die gesetzliche Betreiberverantwortung und die sich daraus ergebenden Pflichten werden hier sowohl für die genannten Unternehmen selbst, als auch für die darin handelnden Personen betrachtet. Die Richtlinie wendet sich dabei insbesondere an die Leitungen und Füh-rungskräfte, damit sie entsprechend ihrer Verantwortung die notwendigen Maßnahmen ergreifen können. Die Betreiberverantwortung wird hier auf den Betrieb al-ler Arten von gewerblich genutzten und öffentlichen Ge-bäuden bezogen, z. B. Verwaltungsgebäude, Produkti-ons- und Lagergebäude, Energieanlagen und deren Ge-

chenden Umsetzung in nationales Recht führt neben der Angleichung auch zu einer Aktualisierung von Vorschriften. Im 

Zuge der Deregulierung werden bisherige Aufgaben der Überwachungsorganisationen (z. B. TÜV) auf die Unternehmen 

selbst übertragen. Auch die Umweltgesetzgebung hat den Unternehmen zunehmende Verantwortung für den Schutz der 

Umwelt auferlegt. Und nicht zuletzt schwere Unfälle in Industrieanlagen, einem Flughafen, Autobahntunneln oder bei der 

Bahn haben Öffentlichkeit und Rechtsorgane für die Gefahren sensibilisiert, die vom Betrieb von Anlagen, Gebäuden o-

der Verkehrsmitteln ausgehen können und die Fragen nach der Betreiberverantwortung aufwerfen. 

Durch neue und geänderte Vorschriften von Bund, Ländern und Gemeinden werden Unternehmen (z. B. als Eigentümer 

und/oder Betreiber von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen) damit auch zunehmenden Haftungsrisiken ausge-

setzt. Viele Führungskräfte sind sich dabei der möglichen Folgen noch gar nicht bewusst, die sich aus Fehlern oder Ver-

säumnissen ihrer Unternehmen ergeben können und für die sie unter Umständen später persönlich haftbar gemacht 

werden. Begriffe wie 'Betreiberverantwortung' und 'Organisationsverschulden' werden nunmehr zwar in vielen (auch öf-

fentlichen) Unternehmen diskutiert, die notwendigen Konsequenzen aber nur selten ergriffen. 

Diese Richtlinie will deshalb systematisch grundlegende Informationen und Zusammenhänge über die Betreiberverant-

wortung im Rahmen eines Facility Managements vermitteln und damit einen Beitrag zur Rechtssicherheit leisten. 
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Klare, eindeutige Definitionder zu übertragenden Pflichten

1

Widerspruchsfreie Verteilung(keine Überschneidungen oder Lücken)

2

Sorgfältige Auswahl (Selektion) von geeignetenFührungskräften /Beschäftigten /Dienstleistern

3

Ausstattung des Verpflichtetenmit erforderlichen Mitteln und Befugnissen

4

An- /Ein- /Unterweisung des Verpflichteten
5

Aufsicht /Überwachung
6

Entwurf 2006-03 
Systematische Verbesserung der Rechtskonformität von Organisationen im Facility Management 

GEFMA
710

Einsprüche möglich bis: 2006-09-30 
Wie in der Richtlinie GEFMA 190 ‚Betreiberverantwortung im FM’ beschrieben, resultieren aus dem Eigentum an bauli-

chen und technischen Anlagen und Einrichtungen umfangreiche öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche Verpflichtungen. 

Auf der Grundlage von Verträgen oder (konzern-) internen Aufgabenübertragungen fungieren FM-Organisationen dabei 

oftmals als fachkundige Erfüllungsgehilfen und nehmen dementsprechende Aufgaben für ihre Auftraggeber wahr. Um die 

daraus erwachsenden Haftungsrisiken für die Dienstleister und deren Auftraggeber weitestmöglich zu verringern, wird mit 

der Richtlinie GEFMA 710 ein Standard für die systematische Verbesserung der Rechtskonformität von FM-Organisatio-

nen formuliert. 

Inhalt 
Seite 

Seite 

1 Anwendungsbereich................................. 12 Rechtsgrundlagen..................................... 22.1 Regelwerk ........................................................... 22.2 Anwendung ......................................................... 23 Begriffe und Definitionen ......................... 24 Mindestanforderungen ............................. 34.1 Grundlegende Anforderungen............................. 34.2 Anforderungen an die Aufbauorganisation.......... 44.3 Anforderungen an die Ablauforganisation ........... 54.4 Anforderungen an Verfahren für die Rechtskonformität ............................................... 54.5 Anforderungen an die Dokumentation................. 65 Interne Audits ............................................ 66 Lieferantenaudits ...................................... 67 Zertifizierung.............................................. 77.1 Allgemeines ........................................................ 7

7.2 Ablauf der Zertifizierung...................................... 77.3 Berücksichtigung von Firmensitz, Zweigniederlassungen und Einsatzorten ............ 87.4 Unterlagen für die Zertifizierung.......................... 8Zitierte Normen, Vorschriften und andere Unterlagen ..................................................8Erläuterungen.......................................................9Kontaktadresse ..................................................10Anhang A: Übersicht über Rechtsvor-schriften im Facility ManagementAnhang B: Kriterienkatalog für interne und Lieferantenaudits
Anhang C: Entsprechungen zwischen  GEFMA 710 und anderen Regelwerken

1 Anwendungsbereich Für die Erbringung von Leistungen, wie sie typischerwei-se im Rahmen des Facility Managements vorkommen, bestehen zahlreiche Rechtsvorschriften des Bundes, der Länder, der Städte und Gemeinden sowie Unfallverhü-tungsvorschriften und technisches Regelwerk. Zum Schutz des eigenen Unternehmens vor Haftungsrisiken und im Interesse ihrer Auftraggeber müssen FM-Organi-sationen den Umgang mit den gültigen Rechtsvorschrif-ten und der darauf aufbauenden höchstrichterlichen Rechtsprechung beherrschen und die daraus resultie-renden Konsequenzen ergreifen.Diese Richtlinie gibt den Inhalt des staatlichen und be-rufsgenossenschaftlichen Vorschriften- und Regelwerks im Einzelnen nicht wieder. Ziel ist es vielmehr, FM-Organisationen eine Hilfestel-lung zu geben, Verfahren zur Einhaltung der gesetzli-chen Anforderungen aufzubauen und die Rechtskonfor-mität kontinuierlich zu überprüfen und soweit zu verbes-sern, wie es aufgrund eigener Risikobetrachtungen oder der Anforderungen der Kunden erforderlich ist. Die Richtlinie richtet sich dabei an FM-Organisationen in jeglicher öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Ge-sellschaftsform und jeder Größe, die deutschem Recht unterliegen.
Besonderes Augenmerk liegt darauf, dass die formulier-ten Anforderungen nicht nur am Firmensitz oder in Zweigniederlassungen der FM-Organisation erfüllt wer-den, sondern vor allem an jedem einzelnen Ort der 

Dienstleistungserbringung (Einsatzort) beim Kunden. Erklärte Ziele dieses Standards sind: • rechtskonforme Wahrnehmung der jeweils anzuwen-denden Rechtsvorschriften durch Einsatz entspre-chender Verfahren und Instrumente • Befähigung von FM-Organisationen zur Selbstüberprü-fung ihrer entsprechenden Verfahren • transparente Leistungsbeziehungen mit eindeutigen Regelungen der Zuständigkeiten und Verantwortlich-keiten zwischen den Vertragspartnern • Rechtssicherheit und Exkulpation, • höhere Zufriedenheit und mehr Vertrauen der Kunden im FM. 
Die Richtlinie kann für Folgendes Verwendung finden: • Selbstüberprüfung zwecks Erkennung etwaiger Schwächen und Defizite • Auditierung durch einen internen oder externen FM-Auditor, der Abweichungen aufzeigt und Verbesse-rungsvorschläge unterbreitet • Zertifizierung durch eine unabhängige Zertifizierungs-stelle.

Der hier formulierte Standard bildet die erste Stufe des in GEFMA 700 beschriebenen branchenspezifischen GEFMA-Qualitätsmodells. Die Inhalte lassen sich mit zunehmendem Entwicklungsgrad der FM-Organisation verlustfrei in die nächst höhere Stufe GEFMA 720 überführen.

Alle Rechte vorbehalten © GEFMA e.V. Deutscher Verband für Facility Management 
Widerrechtliches Vervielfältigen schadet dem Verband und damit der Richtlinienarbeit 

Anwender 
Logo

Verfahrensanweisung  Inspektion und Wartungvon Entwässerungsanlagen

Kennung: VA 411 Seite: 1 von 6 Datum: 23.12.2011 Revision: 1.1 1 Zweck und Geltungsbereich Entwässerungsanlagen müssen stets in einem ordnungsgemäßen Zustand gehalten werden, um ihre einwandfreie 

Funktion und ihre Dichtheit zu gewährleisten.  Nachfolgend werden die Inspektions- und Wartungstätigkeiten aufgeführt, die gemäß den Normen von eingewie-

senen Betreibern oder Sachkundigen durchgeführt werden können. 
Tätigkeiten, die nach Norm von Fachkundigen oder Entsorgungsfachbetrieben durchzuführen sind, sind hier nicht 

aufgeführt. Diese sind mittels Wartungsverträgen durch Fachfirmen zu erbringen.  2 Spezifische Begriffsbestimmungen - keine - 

3 Rechtsgrundlagen Stadt Backnang Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung - AbwS) (§ 15) 

Stadt Fellbach Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Fellbach (Abwassersatzung – 
AbwS) (§ 16) Stadt Schorndorf Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung - AbwS) (§ 15) 

Stadt Waiblingen Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) (§ 10) 

andere Orte nach analogen städt. Satzungen DIN 1986-3 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke; Teil 3: Regeln für Betrieb und Wartung 

(Ausgabe 2004-11) DIN 1986-30 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke; Teil 30: Instandhaltung (Ausgabe 2003-

02 und Neuentwurf 2010-10) DIN 1999-100 Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten; Teil 100: Anforderungen für die Anwendung von 
Abscheideranlagen nach DIN EN 858-1 und DIN EN 858-2 (Ausgabe 2003-10) 

DIN 4040-100 Abscheideranlagen für Fette; Teil 100: Anforderungen an die Anwendung von 
Abscheideranlagen nach DIN EN 1825-1 und DIN EN 1825-2 (Ausgabe 2004-12)  4 Durchzuführende Arbeiten Es sind folgende Arbeiten zu den angegebenen Fristen durchzuführen: Gegenstand 

Tätigkeit vor 
1.

IBN

nach 
Änd. 

ausser-
ordentl. 

wieder-
kehrend 

Frist / IntervallGrundstücksentwässerungsanlagen zur Ableitung von gewerblichem Abwasser 
Dichtheitsprüfung mit Wasser oder Luft X umgehend, sofern bisher noch nicht erfolgt 

Grundstücksentwässerungsanlagen zur Ableitung von gewerblichem Abwasser (vor einer Abwasser-behandlungsanlage) 

Dichtheitsprüfung mit Wasser oder Luft X
im Zuge 

von
Baumaß-
nahmen 

X 5 Jahre 

Grundstücksentwässerungsanlagen zur Ableitung von gewerblichem Abwasser (nach einer Abwasser-behandlungsanlage) 

Kanalfernsehuntersuchung 
X 20 Jahre 

Abwasserleitungen, Lüftungsleitun-gen und Verbindungsstellen 
Visuelles Prüfen aller sichtba-ren Leitungen auf Zustand, Dichtheit, Befestigung und Außenkorrosion 

X 1 Jahr 

Absperreinrichtungen, Schieber Prüfen auf Zustand und äußer-liche Korrosion X 1 Monat Absperreinrichtungen, Schieber Prüfen auf Funktion und Dicht-heit 
X 6 Monate Reinigungsverschlüsse, Reini-gungsöffnungen Visuelles Prüfen auf Dichtheit, Befestigung und Zugänglichkeit X 1 Jahr 

Bußgeld: § 23 Abs. 1 Nr. 1
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 1. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 3, jeweils in Verbindung mit einem Tarifvertrag nach den §§ 4 bis 6, der 

nach § 5 des Tarifvertragsgesetzes für allgemeinverbindlich erklärt oder durch Rechtsverordnung nach § 7 Abs. 1 

erstreckt worden ist, eine dort genannte Arbeitsbedingung nicht gewährt oder einen Beitrag nicht leistetArbeitnehmer-EntsendegesetzGesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzübersch
beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

2 AEntG

§ 17 Befugnisse der Behörden der Zollverwaltung und anderer Behörden

vom 20.04.2009, BGBl. I S. 799, zul. geänd. durch Art. 25 G v. 20.12.2011, BGBl. I S. 2854 (Nr. 69)

Pflicht:

ca. 1.400 Einträge

vorh.: ja neinErsteller: Gemeinde
erf.:

vorh.:

ja nein
ja neinErsteller: Notar

erf.:
vorh.:

ja nein
ja nein

1.400 Planungsgrundlagen ermitteln
2Ersteller: Gemeinde

erf.:
vorh.:

ja nein
ja nein
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1
(1) Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des Inhalts eines 

Schuldverhältnisses ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt.

BGB § 311 Rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse 1290

Notwendig für: Sicherung von Ansprüchen; in Papierform archiviert

2
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2012-03Stand:Pflichten im Facility Managementin LzPh 0: Übergreifende Unternehmerpflichten
GEFMA
914-1

0.000 PHASEN-ÜBERGREIFENDE LEISTUNGEN          0.100 Unternehmerpflichten wahrnehmen                    0.110 Allg. Unternehmerpflichten wahrnehmen                              0.111 Gewerbe ausüben                              0.112 Steuern und Abgaben                              0.113 Beschäftigungsverhältnisse                              0.114 Allgemeine Gleichbehandlung                              0.115 Schutz personenbezogener Daten                              0.116 Wettbewerbsbeschränkendes Verhalten
                              0.119 Sonstige allg. Unternehmerpflichten
                    0.120 Sozialen Arbeitsschutz organisieren                              0.121 Arbeitszeit                              0.122 Mutterschutz                              0.123 Jugendarbeitsschutz                    0.170 Arbeitssicherheit organisieren                              0.171 Arbeitssicherheit / Beauftragtenwesen

                              0.171a Arbeitssicherheit / verantwortliche Personen
                              0.173 Arbeitssicherheit / Gefährdungsbeurteilungen
                              0.174 Arbeitssicherheit / Gefahrstoffe                              0.175 Arbeitssicherheit / Notfallmaßnahmen
                              0.176 Arbeitssicherheit / Persönliche Schutzausrüstung
                              0.177 Arbeitssicherheit / Unterweisungen                              0.179 Arbeitssicherheit / Sonstiges                    0.180 Betriebsärztlichen Dienst bereitstellen

 Nachfolgend Einträge zu folgenden Lebenszyklusphasen und FM-Services in Anlehnung an GEFMA 100/GEFMA 200:

Im Handlungsrahmen des Facility Managements ergeben sich umfangreiche Pflichten aus einschlägigen Gesetzen, Verordnun-

gen, Technischen Regeln und Unfallverhütungsvorschriften. Solche Pflichten sind auch Gegenstand der Serviceverträge im FM, 

mit denen z. B. Betreiberpflichten an entsprechende FM-Dienstleister delegiert werden.
Für den Umgang mit den zugrunde liegenden Vorschriften und Technischen Regeln im FM sowie für die Handhabung und Dele-

gation der resultierenden Pflichten gibt GEFMA 310 entsprechende Handlungsempfehlungen. Zur leichteren Handhabung wer-

den die auftretenden Pflichten dabei nach Lebenszyklusphasen und FM-Serviceprozessen nach GEFMA 100 und GEFMA 200 

gegliedert.
Es lassen sich dabei die phasen-und objektübergreifenden "Unternehmerpflichten" und die auf die Betriebsphase einzelner 

Objekte bezogenen "Betreiberpflichten" unterscheiden. Dieses Verzeichnis listet die Erstgenannten.

Abb.: Lebenszyklusphasen in FM (nach GEFMA 100/200) mit Unternehmer- und Betreiberpflichten
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Ausdruck vom 20.01.2012

0.000 PHASEN-ÜBERGREIFENDE LEISTUNGEN          0.100 Unternehmerpflichten wahrnehmen                    0.110 Allg. Unternehmerpflichten wahrnehmen                              0.111 Gewerbe ausüben                              0.112 Steuern und Abgaben                              0.113 Beschäftigungsverhältnisse                              0.114 Allgemeine Gleichbehandlung                              0.115 Schutz personenbezogener Daten                              0.116 Wettbewerbsbeschränkendes Verhalten
                              0.119 Sonstige allg. Unternehmerpflichten

 Nachfolgend Einträge zu folgenden Lebenszyklusphasen und FM-Services in Anlehnung an GEFMA 100/GEFMA 200:
0.000 PHASEN-ÜBERGREIFENDE LEISTUNGEN          0.100 Unternehmerpflichten wahrnehmen                    0.110 Allg. Unternehmerpflichten wahrnehmen                              0.111 Gewerbe ausüben                              0.112 Steuern und Abgaben                              0.113 Beschäftigungsverhältnisse                              0.114 Allgemeine Gleichbehandlung                              0.115 Schutz personenbezogener Daten                              0.116 Wettbewerbsbeschränkendes Verhalten

                              0.119 Sonstige allg. Unternehmerpflichten

 Nachfolgend Einträge zu folgenden Lebenszyklusphasen und FM-Services in Anlehnung an GEFMA 100/GEFMA 200:

ca. 270 Unternehmerpfl ichten aus den Bereichen
 > Allg. Unternehmerpfl ichten (Gewerbe, Steuern, Abgaben, Beschäftigung etc.) > Sozialer Arbeitsschutz (Arbeitszeit, Mut-terschutz, Jugendarbeitsschutz) > Technischer Arbeitsschutz (Beauftragte, Gefährdungsbeurteilungen etc.)

Es lassen sich dabei die phasen-und objektübergreifenden "Unternehmerpflichten" und die auf die Betriebsphase einzelner 

Objekte bezogenen "Betreiberpflichten" unterscheiden. Dabei differieren die Betreiberpflichten naturgemäß je nach Nutzungsart 

und Ausstattung des Objekte sowie je nach Bundesland. Dieses Verzeichnis listet beispielhafte Betreiberpflichten für eine ca. 430 Einträgeaus den Bereichen
 > Objekte, Anlagen & Einrich-tungen betreiben > Objekte ver- und entsorgen > Ob-jekte reinigen & pfl egen (inkl. Winterdienst)

29

http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm
Richtlinie [...] über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer 

875 Einträge

1

www.agfw.de
50,00 €

19

www.beuth.de
29,90 €

www.beuth.de
29,90 €

938 Einträge

       • Expertensachkunde421 Wärmeerzeugungsanl./Ölfeuerungen       • befähigte Person       • Fachbetrieb421 Wärmeerzeugungsanl./Abgasanlagen       • Schornsteinfeger       • Bezirksschornsteinfegermeister421 Wärmeerzeugungsanl./Heizöllager       • Fachbetrieb (wassergefährd. Stoffe)       • Sachverständiger (wassergef. Stoffe)430 Lufttechnische Anlagen       • Qualifiziertes Fachpersonal VDI 6022 C       • Qualifiziertes Fachpersonal VDI 6022 B       • Qualifiziertes Fachpersonal VDI 6022 A       • Hygiene-Fachkundiger
       • Hygiene-Fachkundiger

ca. 135 Einträge
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Entwurf 2006-03 
Systematische Verbesserung der Rechtskonformität von Organisationen im Facility Management 

GEFMA
710

Einsprüche möglich bis: 2006-09-30 
Wie in der Richtlinie GEFMA 190 ‚Betreiberverantwortung im FM’ beschrieben, resultieren aus dem Eigentum an bauli-

chen und technischen Anlagen und Einrichtungen umfangreiche öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche Verpflichtungen. 

Auf der Grundlage von Verträgen oder (konzern-) internen Aufgabenübertragungen fungieren FM-Organisationen dabei 

oftmals als fachkundige Erfüllungsgehilfen und nehmen dementsprechende Aufgaben für ihre Auftraggeber wahr. Um die 

daraus erwachsenden Haftungsrisiken für die Dienstleister und deren Auftraggeber weitestmöglich zu verringern, wird mit 

der Richtlinie GEFMA 710 ein Standard für die systematische Verbesserung der Rechtskonformität von FM-Organisatio-

nen formuliert. 
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1 Anwendungsbereich Für die Erbringung von Leistungen, wie sie typischerwei-se im Rahmen des Facility Managements vorkommen, bestehen zahlreiche Rechtsvorschriften des Bundes, der Länder, der Städte und Gemeinden sowie Unfallverhü-tungsvorschriften und technisches Regelwerk. Zum Schutz des eigenen Unternehmens vor Haftungsrisiken und im Interesse ihrer Auftraggeber müssen FM-Organi-sationen den Umgang mit den gültigen Rechtsvorschrif-ten und der darauf aufbauenden höchstrichterlichen Rechtsprechung beherrschen und die daraus resultie-renden Konsequenzen ergreifen.Diese Richtlinie gibt den Inhalt des staatlichen und be-rufsgenossenschaftlichen Vorschriften- und Regelwerks im Einzelnen nicht wieder. Ziel ist es vielmehr, FM-Organisationen eine Hilfestel-lung zu geben, Verfahren zur Einhaltung der gesetzli-chen Anforderungen aufzubauen und die Rechtskonfor-mität kontinuierlich zu überprüfen und soweit zu verbes-sern, wie es aufgrund eigener Risikobetrachtungen oder der Anforderungen der Kunden erforderlich ist. Die Richtlinie richtet sich dabei an FM-Organisationen in jeglicher öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Ge-sellschaftsform und jeder Größe, die deutschem Recht unterliegen.
Besonderes Augenmerk liegt darauf, dass die formulier-ten Anforderungen nicht nur am Firmensitz oder in Zweigniederlassungen der FM-Organisation erfüllt wer-den, sondern vor allem an jedem einzelnen Ort der 

Dienstleistungserbringung (Einsatzort) beim Kunden. Erklärte Ziele dieses Standards sind: • rechtskonforme Wahrnehmung der jeweils anzuwen-denden Rechtsvorschriften durch Einsatz entspre-chender Verfahren und Instrumente • Befähigung von FM-Organisationen zur Selbstüberprü-fung ihrer entsprechenden Verfahren • transparente Leistungsbeziehungen mit eindeutigen Regelungen der Zuständigkeiten und Verantwortlich-keiten zwischen den Vertragspartnern • Rechtssicherheit und Exkulpation, • höhere Zufriedenheit und mehr Vertrauen der Kunden im FM. 
Die Richtlinie kann für Folgendes Verwendung finden: • Selbstüberprüfung zwecks Erkennung etwaiger Schwächen und Defizite • Auditierung durch einen internen oder externen FM-Auditor, der Abweichungen aufzeigt und Verbesse-rungsvorschläge unterbreitet • Zertifizierung durch eine unabhängige Zertifizierungs-stelle.

Der hier formulierte Standard bildet die erste Stufe des in GEFMA 700 beschriebenen branchenspezifischen GEFMA-Qualitätsmodells. Die Inhalte lassen sich mit zunehmendem Entwicklungsgrad der FM-Organisation verlustfrei in die nächst höhere Stufe GEFMA 720 überführen.

Alle Rechte vorbehalten © GEFMA e.V. Deutscher Verband für Facility Management 
Widerrechtliches Vervielfältigen schadet dem Verband und damit der Richtlinienarbeit 

Entwurf 2006-03 
Systematische Verbesserung der Rechtskonformität von Organisationen im Facility Management 

GEFMA
710

Einsprüche möglich bis: 2006-09-30 
Wie in der Richtlinie GEFMA 190 ‚Betreiberverantwortung im FM’ beschrieben, resultieren aus dem Eigentum an bauli-

chen und technischen Anlagen und Einrichtungen umfangreiche öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche Verpflichtungen. 

Auf der Grundlage von Verträgen oder (konzern-) internen Aufgabenübertragungen fungieren FM-Organisationen dabei 

oftmals als fachkundige Erfüllungsgehilfen und nehmen dementsprechende Aufgaben für ihre Auftraggeber wahr. Um die 

daraus erwachsenden Haftungsrisiken für die Dienstleister und deren Auftraggeber weitestmöglich zu verringern, wird mit 

der Richtlinie GEFMA 710 ein Standard für die systematische Verbesserung der Rechtskonformität von FM-Organisatio-

nen formuliert. 
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7.2 Ablauf der Zertifizierung...................................... 77.3 Berücksichtigung von Firmensitz, Zweigniederlassungen und Einsatzorten ............ 87.4 Unterlagen für die Zertifizierung.......................... 8Zitierte Normen, Vorschriften und andere Unterlagen ..................................................8Erläuterungen.......................................................9Kontaktadresse ..................................................10Anhang A: Übersicht über Rechtsvor-schriften im Facility ManagementAnhang B: Kriterienkatalog für interne und Lieferantenaudits
Anhang C: Entsprechungen zwischen  GEFMA 710 und anderen Regelwerken

1 Anwendungsbereich Für die Erbringung von Leistungen, wie sie typischerwei-se im Rahmen des Facility Managements vorkommen, bestehen zahlreiche Rechtsvorschriften des Bundes, der Länder, der Städte und Gemeinden sowie Unfallverhü-tungsvorschriften und technisches Regelwerk. Zum Schutz des eigenen Unternehmens vor Haftungsrisiken und im Interesse ihrer Auftraggeber müssen FM-Organi-sationen den Umgang mit den gültigen Rechtsvorschrif-ten und der darauf aufbauenden höchstrichterlichen Rechtsprechung beherrschen und die daraus resultie-renden Konsequenzen ergreifen.Diese Richtlinie gibt den Inhalt des staatlichen und be-rufsgenossenschaftlichen Vorschriften- und Regelwerks im Einzelnen nicht wieder. Ziel ist es vielmehr, FM-Organisationen eine Hilfestel-lung zu geben, Verfahren zur Einhaltung der gesetzli-chen Anforderungen aufzubauen und die Rechtskonfor-mität kontinuierlich zu überprüfen und soweit zu verbes-sern, wie es aufgrund eigener Risikobetrachtungen oder der Anforderungen der Kunden erforderlich ist. Die Richtlinie richtet sich dabei an FM-Organisationen in jeglicher öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Ge-sellschaftsform und jeder Größe, die deutschem Recht unterliegen.
Besonderes Augenmerk liegt darauf, dass die formulier-ten Anforderungen nicht nur am Firmensitz oder in Zweigniederlassungen der FM-Organisation erfüllt wer-den, sondern vor allem an jedem einzelnen Ort der 

Dienstleistungserbringung (Einsatzort) beim Kunden. Erklärte Ziele dieses Standards sind: • rechtskonforme Wahrnehmung der jeweils anzuwen-denden Rechtsvorschriften durch Einsatz entspre-chender Verfahren und Instrumente • Befähigung von FM-Organisationen zur Selbstüberprü-fung ihrer entsprechenden Verfahren • transparente Leistungsbeziehungen mit eindeutigen Regelungen der Zuständigkeiten und Verantwortlich-keiten zwischen den Vertragspartnern • Rechtssicherheit und Exkulpation, • höhere Zufriedenheit und mehr Vertrauen der Kunden im FM. 
Die Richtlinie kann für Folgendes Verwendung finden: • Selbstüberprüfung zwecks Erkennung etwaiger Schwächen und Defizite • Auditierung durch einen internen oder externen FM-Auditor, der Abweichungen aufzeigt und Verbesse-rungsvorschläge unterbreitet • Zertifizierung durch eine unabhängige Zertifizierungs-stelle.

Der hier formulierte Standard bildet die erste Stufe des in GEFMA 700 beschriebenen branchenspezifischen GEFMA-Qualitätsmodells. Die Inhalte lassen sich mit zunehmendem Entwicklungsgrad der FM-Organisation verlustfrei in die nächst höhere Stufe GEFMA 720 überführen.

Alle Rechte vorbehalten © GEFMA e.V. Deutscher Verband für Facility Management 
Widerrechtliches Vervielfältigen schadet dem Verband und damit der Richtlinienarbeit 
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Mietrecht

 > Betriebskosten – Fallstricke anhand aktueller Rechtsprechung

Von Ester Thanner

Streitigkeiten um die Betriebskosten wurden in den vergange-
nen Jahren – gerade im Hinblick auf stetige Kostensteigerungen 
– immer bedeutsamer. Es verwundert deshalb nicht, dass die 
Abrechnung über die Betriebskosten in der Praxis ein enormes 
Konfliktpotenzial bietet – und das jedes Jahr aufs Neue. Gerade 
zum Jahreswechsel gehen vielfach den Mietern Betriebskosten-
abrechnungen zu, die mit heißer Nadel gestrickt sind und die 
die Gemüter beider Parteien erhitzen. 

Diese Konflikte sind oft unnötig, denn bei Berücksichtigung 
einiger wesentlicher Gesichtspunkte kann der Thematik die 
Sprengkraft genommen werden.

Die folgenden Ausführungen sollen anhand der auszugsweise 
dargestellten, aktuellen Rechtsprechung des BGH für die The-
matik sensibilisieren und mögliche Problemfelder aufzeigen.

Erleichterung hinsichtlich der Betriebskostenumlage – 
Umlage „der Betriebskosten“ reicht

Zunächst ist zu klären, was unter dem Begriff „Betriebskosten“ 
zu verstehen ist.  Eine Legaldefinition findet sich in § 556 Abs. 
1 S. 2 BGB.  Danach sind Betriebskosten Kosten, die dem Ei-
gentümer […] durch das Eigentum  […] am Grundstück oder 
durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gebäudes, der 
Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen des Grundstücks lau-
fend entstehen. 

Nach der gesetzlichen Definition sind diese Kosten also grund-
sätzlich vom Vermieter zu tragen. Will dieser die Kosten auf den 
Mieter umlegen, bedarf es einer entsprechenden Umlagever-
einbarung im Mietvertrag. 

Gemeinhin anerkannt ist, dass die Verpflichtung zur Tragung 
von Betriebskosten – auch in einem Formularvertrag – bereits 
dadurch wirksam dem Mieter auferlegt werden kann, dass auf 
die geltende Rechtsverordnung, also derzeit die Betriebskosten-
verordnung, verwiesen wird.

Für das Wohnraummietrecht regelt der Katalog in § 2 BetrKV 
(Betriebskostenverordnung), welche Kosten nach gesetzlicher 
Regelung auf den Mieter umgelegt werden können. Unter 
dem Punkt „sonstige Betriebskosten“ können sodann weiter-
gehende umlegbare Kostenpositionen ausdrücklich vereinbart 
werden.

Nunmehr hat der BGH im Urteil vom 10. Februar 2016 – VIII 
ZR 137/15 entschieden, dass in der Wohnraummiete zur Über-
tragung der Betriebskosten auf den Mieter die Vereinbarung, 
dieser habe „die Betriebskosten“ zu tragen, genügt. 

Damit ist die Umlage der in § 556 Abs. 1 S. 2 BGB definierten und 
in der Betriebskostenverordnung erläuterten Betriebskosten –  
sofern es nicht um „sonstige“ Betriebskosten geht – vereinbart.

Zur Begründung führt der BGH aus, dass der Begriff der Be-
triebskosten seit vielen Jahrzehnten durch Rechtsverordnungen 
und später per Gesetz (§ 556 Abs. 1 S.1 BGB) definiert sei. An-

Betriebskosten(abrechnung) – ein Dauerbrenner im Mietverhältnis. Nahezu kein anderes Thema beschäftigt die Mietvertragspartei-
en in regelmäßig wiederkehrenden Abständen so sehr. In den Entscheidungen des vergangenen Jahres hat der BGH unter anderem 
zu folgenden Themen Stellung genommen: die Umlage „der Betriebskosten“ gilt als ausreichend, der Einwendungsausschluss 
wirkt grundsätzlich umfassend und die Aufrechnung der Kaution mit verjährten Nachforderungsbeträgen ist nicht möglich.
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gesichts dessen ist der im Mietvertrag verwendete Begriff „Be-
triebskosten“ von verständigen und redlichen Vertragspartnern 
und unter Abwägung der Interessen aller Beteiligten ohne Wei-
teres im Sinne der jetzigen Regelung in § 556 Abs. 1 S. 2 BGB 
in Verbindung mit der Erläuterung im Betriebskostenkatalog zu 
verstehen.

Auch der Umfang der umgelegten Betriebskosten ist der Ent-
scheidung des BGH zufolge klar und transparent, da es seit lan-
gem allgemein üblich ist, in Mietverträgen die Umlage sämtli-
cher Betriebskosten zu vereinbaren und abzurechnen, die nach 
der gesetzlichen Definition umlagefähig sind. Da der Begriff 
„Betriebskosten“ folglich als bekannt vorausgesetzt werden 
kann und für den durchschnittlichen Mieter klar und verständ-
lich ist, bedarf der Begriff in der Wohnraummiete daher – so 
der BGH – grundsätzlich keiner weiteren Erläuterung oder Auf-
schlüsselung.

Selbst die Bezugnahme auf eine zum Zeitpunkt des Mietver-
tragsschlusses bereits veraltete Rechtsverordnung ist als un-
schädliche Falschbezeichnung anzusehen, wenn die Regelung 
im  Mietvertrag zudem auf die Verordnung in der jeweils aktu-
ellen Fassung verweist.

Umfang des Einwendungsausschlusses 

Sofern im Mietvertrag eine wirksame Umlagevereinbarung ge-
troffen wurde und die Abrechnung nach tatsächlichen Kosten 
vereinbart ist, ist der Vermieter verpflichtet, über die Voraus-
zahlungen jährlich abzurechnen. Dies folgt aus § 556 Abs. 3  
S. 1, Hs. 1 BGB, wobei die Abrechnung spätestens bis zum Ab-
lauf des zwölften Monats nach Ablauf des Abrechnungszeit-
raums zu erfolgen hat, § 556 Abs. 3 S.2 BGB.

Gegen die erteilte Abrechnung kann der Mieter innerhalb von 
12 Monaten nach Zugang der Abrechnung Einwendungen gel-
tend machen. Dabei hat der Mieter seine Einwendungen zu 
begründen, pauschale Hinweise oder Behauptungen genügen 
nicht. Nach Ablauf dieser Frist kann der Mieter keine Einwen-
dungen mehr geltend machen, es sei denn, er hat die Verspä-
tung nicht zu vertreten, § 556 Abs. 3 S.6 BGB.

Der BGH hat nunmehr im Urteil vom 11. Mai 2016 – VIII ZR 
209/15 entschieden, dass dieser Einwendungsausschluss ge-
mäß § 556 Abs. 3 S.6 BGB grundsätzlich auch für solche Kosten 
gilt, die in der Wohnraummiete generell nicht auf den Mieter 
umgelegt werden können.

Im zugrunde liegenden Fall hatte der Vermieter sowohl die Ver-
waltungs- und Instandhaltungskosten als auch die Zuführung 
zur Instandhaltungsrücklage umgelegt. Der Mieter machte sei-
ne entsprechenden Einwendungen erst weit nach Ablauf der 
Frist geltend.

Der Einwendungsausschluss hat den Zweck, dass in absehbarer 
Zeit nach einer Betriebskostenabrechnung Klarheit über die An-
sprüche besteht. Dementsprechend kann auch eine unrichtige 
Abrechnung Bestand haben, wenn der Mieter inhaltliche Ein-
wendungen nicht rechtzeitig erhebt. Könnte der Mieter gegen 
bestimmte Kostenpositionen auch nach dem Ablauf der Frist 
Einwendungen erheben, würde dies Sinn und Zweck der Vor-
schrift widersprechen.

Aus diesem Grund gilt der Einwendungsausschluss grundsätz-
lich auch im Hinblick auf nicht umlagefähige Kosten.

Etwas anderes gilt – so der BGH – lediglich im Einzelfall, wenn 
wie im vorliegenden Fall der Vermieter bereits im Rahmen der 
Abrechnung zum Ausdruck gebracht hat, dass es sich bei den 
beanstandeten Positionen ausdrücklich um nicht  umlagefähi-
ge Kosten handelt, die Umlage aber (versehentlich) dennoch 
erfolgte.  Damit wurde nämlich bereits in der Abrechnung deut-
lich gemacht, dass dem Vermieter diese Kosten nicht zustehen. 
Ein Berufen auf die Einwendungsfrist wäre dann treuwidrig.

Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass der Mieter dringend 
auf die Einhaltung der Einwendungsfrist achten sollte.

Rückgriff auf Kaution – nur bei unverjährter Betriebskos-
tennachzahlung

Der Vermieter sollte seinerseits sich aus der Abrechnung er-
gebende Nachforderungsbeträge zeitnah (notfalls klageweise) 
geltend machen.

So hatte sich der BGH in einer weiteren Entscheidung (Urteil vom 
20. Juli 2016 – VIII ZR 263/14) mit der Frage zu beschäftigen, ob 
sich der Vermieter beim Auszug des Mieters für nicht geleistete 
Betriebskostennachzahlungen aus der Kaution befriedigen kann.

Im der Entscheidung zugrunde liegenden Fall hatte der Mieter 
dem Vermieter bei Beginn des Mietverhältnisses ein verpfän-
detes Kautionssparbuch übergeben. Der Vermieter rechnete 
aufgrund der wirksamen Umlagevereinbarung im Mietvertrag  
gem. § 556 Abs. 3 S. BGB jährlich fristgerecht über die Betriebs-
kosten ab. Allerdings entrichtete der Mieter die daraus folgen-
den Nachzahlungsbeträge nicht. Eine gerichtliche Geltendma-
chung  der Beträge durch den Vermieter unterblieb.

Bei Auszug des Mieters verweigerte der Vermieter die Rückgabe 
des verpfändeten Kautionssparbuchs, weil ihm noch die Nach-
forderungsbeträge zustünden. Diese waren jedoch zwischen-
zeitlich verjährt.

Im nachfolgenden Rechtsstreit stellte der BGH klar, dass sich der 
Gläubiger grundsätzlich auch dann gemäß § 216 Abs. 1 BGB aus 
der Sicherheit befriedigen kann, wenn die Forderung verjährt ist. 
Etwas anderes ergibt sich allerdings aus § 216 Abs. 3 BGB bei 
Ansprüchen aus Zinsen und wiederkehrenden Leistungen. 
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Rechtsberatung rund ums
(Ver-)Mieten und Verwalten

Wir beraten und vertreten Nutzer und Eigentümer von Immobi-

lien zu allen Fragen des gewerblichen und privaten Mietrechts 

sowie des Wohnungseigentumsrechts vollumfänglich außerge-

richtlich und gerichtlich. 

Einen Überblick zu unseren Leistungen finden Sie in unserem  

Flyer, den wir Ihnen gerne kostenlos zuschicken. Schreiben Sie 

eine E-Mail an: peggy.kretschmer@roedl.com

Betriebskostenzahlungen aus Jahresabrechnungen sind – so der 
BGH – wiederkehrende Leistungen im Sinne des § 216 Abs. 3 
BGB. Ob die Geldzahlung immer in der gleichen Summe er-
bracht wird, ist für die Beurteilung ohne Bedeutung. Aus die-
sem Grund ist es dem Vermieter verwehrt, sich wegen bereits 
verjährter Betriebskostennachforderungen aus der Mietkaution 
zu befriedigen.

Dem Vermieter verbleibt nach dieser Entscheidung des BGH 
folglich nur, die Betriebskostennachzahlungen immer zeitnah 
einzufordern. Eine Umgehung der Verjährung über die Aufrech-
nung mit der Kaution bleibt ihm jedenfalls verwehrt.

Fazit

Um Konflikten vorzubeugen, ist es sinnvoll, bereits beim Ab-
schluss des Mietvertrages ein besonderes Augenmerk auf die 

Betriebskostenvereinbarung zu legen. Sowohl in dieser Phase 
als auch im Rahmen der jährlichen Abrechnung bzw. Prüfung 
der Betriebskostenabrechnung empfiehlt sich die Einbindung 
von in der Thematik geschulten Personen.

Kontakt für weitere Informationen:

Ester Thanner
Rechtsanwältin
Tel.:  +49 (9 11) 91 93-35 30
E-Mail:  ester.thanner@roedl.com

Rechtsberatung rund ums  
Planen und Bauen

Wir unterstützen und begleiten Sie sowohl bei den alltäglichen 

als auch bei außergewöhnlichen Stolpersteinen auf dem Weg zu 

einem erfolgreichen Bauabschluss. 

Einen Überblick zu unseren Leistungen finden Sie in unserem  

Flyer, den wir Ihnen gerne kostenlos zuschicken. Schreiben Sie 

eine E-Mail an: peggy.kretschmer@roedl.com

Erfolgreich Planen      und Bauen

„Jeder Einzelne zählt“ – bei den Castellers und bei uns.Menschentürme symbolisieren in einzigartiger Weise die Unternehmenskultur von Rödl & 

Partner. Sie verkörpern unsere Philosophie von Zusammenhalt, Gleichgewicht, Mut und 

Mannschaftsgeist. Sie veranschaulichen das Wachstum aus eigener Kraft, das Rödl & Part-

ner zu dem gemacht hat, was es heute ist. 
„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Kraft, Balance, Mut und Verstand) ist der katalanische 

Wahlspruch aller Castellers und beschreibt deren Grundwerte sehr pointiert. Das gefällt 

uns und entspricht unserer Mentalität. Deshalb ist Rödl & Partner eine Kooperation mit Repräsentanten dieser 

langen Tradition der Menschentürme, den Castellers de Barcelona, im Mai 2011 eingegangen. Der Verein aus 

Barcelona verkörpert neben vielen anderen dieses immaterielle Kulturerbe.

Für mehr Informationen sprechen Sie uns gerne an!

Solche Störungen sind in jedem Fall ein lästiges Ärgernis, führen aber nicht selten auch zu existentiellen Schwierigkeiten für eine Partei. Wir un-terstützen und begleiten Sie sowohl bei den alltäglichen als auch bei außergewöhnlichen Stolpersteinen auf dem Weg zu einem erfolgreichen Bauabschluss.

Alle Beteiligten einer Bau-maßnahme arbeiten für das gemeinsame Ziel, den Bau schnell und ohne Probleme zur Zufriedenheit des Bauherrn fertig zu stellen. Daneben hat jeder der Beteiligten natürlich ein eige-nes Interesse, das nicht immer im Gleichklang mit dem der anderen steht. Kollidieren die eigenen Inte-ressen mit dem gemeinsamen Ziel, wird der reibungslose Ablauf der Bau-maßnahme gestört. 

Rechtsberatung       rund ums Bauen

Rechtsberatung       rund ums Planen  
                                            und Bauen

Rödl & Partner GbR 
Äußere Sulzbacher Str. 100 90491 Nürnberg

Tanja Nein
Rechtsanwältin, Fachanwältin  für Bau- und Architektenrecht

Telefon: +49 (9 11) 91 93-35 50Fax: +49 (9 11) 91 93-35 88E-Mail:  tanja.nein@roedl.com

www.roedl.de

„Jeder Einzelne zählt“ – bei den Castellers und bei uns.Menschentürme symbolisieren in einzigartiger Weise die Unternehmenskultur von Rödl & 

Partner. Sie verkörpern unsere Philosophie von Zusammenhalt, Gleichgewicht, Mut und 

Mannschaftsgeist. Sie veranschaulichen das Wachstum aus eigener Kraft, das Rödl & Part-

ner zu dem gemacht hat, was es heute ist. 
„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Kraft, Balance, Mut und Verstand) ist der katalanische 

Wahlspruch aller Castellers und beschreibt deren Grundwerte sehr pointiert. Das gefällt 

uns und entspricht unserer Mentalität. Deshalb ist Rödl & Partner eine Kooperation mit Repräsentanten dieser 

langen Tradition der Menschentürme, den Castellers de Barcelona, im Mai 2011 eingegangen. Der Verein aus 

Barcelona verkörpert neben vielen anderen dieses immaterielle Kulturerbe.

Rödl & Partner GbR 
Äußere Sulzbacher Str. 100 90491 Nürnberg

Andreas Griebel
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Telefon: +49 (9 11) 91 93-35 79Fax: +49 (9 11) 91 93-35 88E-Mail:  andreas.griebel@roedl.com

www.roedl.de

Erfolgreich (Ver-)Mieten        und Verwalten

Wir beraten und vertreten Nutzer und Eigen-tümer von Immobilien zu allen Fragen des ge-werblichen und privaten Mietrechts sowie des Wohnungseigentumsrechts vollumfänglich au-ßergerichtlich und gerichtlich. Im besten Fall auch bevor der Streit entsteht. Die Beratung profi tiert da-bei stark von unserer langjährigen Prozesserfahrung und unserer multidisziplinären Aufstellung.

Rechtsberatung       rund ums Bauen

Rechtsberatung       rund ums (Ver-)Mieten 
                                           und Verwalten

Mietrechtliche Auseinandersetzungen sind ein besonderes Ärgernis. In Wohnraumangelegenheiten ist in aller Regel das private Heim be-troffen, bei gewerblichen Miet-verhältnissen steht nicht zuletzt die Existenzgrundlage auf dem Spiel. Daher ist es unverständlich, dass oftmals zu wenig auf die Vertragsgestaltung geachtet wird, welche im Vorfeld hilft, spätere Schwierigkeiten zu vermeiden.

Für mehr Informationen sprechen Sie uns gerne an!
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„Jeder Einzelne zählt“ – bei den Castellers und bei uns.

Menschentürme symbolisieren in einzigartiger Weise die Unternehmenskultur 
von Rödl & Partner. Sie verkörpern unsere Philosophie von Zusammenhalt, 
Gleichgewicht, Mut und Mannschaftsgeist. Sie veranschaulichen das Wachstum 
aus eigener Kraft, das Rödl & Partner zu dem gemacht hat, was es heute ist. 

„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Kraft, Balance, Mut und Verstand) ist der ka-
talanische Wahlspruch aller Castellers und beschreibt deren Grundwerte sehr 
pointiert. Das gefällt uns und entspricht unserer Mentalität. Deshalb ist Rödl & 
Partner eine Kooperation mit Repräsentanten dieser langen Tradition der Men-
schentürme, den Castellers de Barcelona, im Mai 2011 eingegangen. Der Verein 
aus Barcelona verkörpert neben vielen anderen dieses immaterielle Kulturerbe.

Herausforderungen meistern

„Wir begreifen neue Herausforderungen als eine große Chance, besser zu  
werden. Lebenslanges Lernen ist wichtiger Teil unseres Leistungskonzepts.“

Rödl & Partner

„Nur wer sich auf Neues einlässt, kann sich weiterentwickeln. Deswegen 
nehmen wir Herausforderungen an, wo immer sie sich uns auch stellen. “

Castellers de Barcelona
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Dieser Newsletter ist ein unverbindliches Informationsangebot und dient allgemeinen 
Informationszwecken. Es handelt sich dabei weder um eine rechtliche, steuerrechtliche 
oder betriebswirtschaftliche Beratung, noch kann es eine individuelle Beratung erset-
zen. Bei der Erstellung des Newsletters und der darin enthaltenen Informationen ist 
Rödl & Partner stets um größtmögliche Sorgfalt bemüht, jedoch haftet Rödl & Partner 
nicht für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen. Die enthal-
tenen Informationen sind nicht auf einen speziellen Sachverhalt einer Einzelperson 
oder einer juristischen Person bezogen, daher sollte im konkreten Einzelfall stets fach-
licher Rat eingeholt werden. Rödl & Partner übernimmt keine Verantwortung für Ent-
scheidungen, die der Leser aufgrund dieses Newsletters trifft. Unsere Ansprechpartner 
stehen gerne für Sie zur Verfügung.

Der gesamte Inhalt der Newsletter und der fachlichen Informationen im Internet ist 
geistiges Eigentum von Rödl & Partner und steht unter Urheberrechtsschutz. Nutzer 
dürfen den Inhalt der Newsletter und der fachlichen Informationen im Internet nur 
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Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe des Inhalts oder von Teilen 
hiervon, egal ob on- oder offline, bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung 
von Rödl & Partner.

Kontakt für weitere Informationen:

Peggy Kretschmer

B.Sc. Wirtschaftswissenschaften

Tel.:  +49 (9 11) 91 93-35 02 

E-Mail:  peggy.kretschmer@roedl.com

Rödl & Partner intern

 > INservFM und 6. Bundesfachtagung Betreiberverantwortung

Besuchen Sie uns an  unserem Stand!Nähere Informationen finden Sie im Innenteil


